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LIZENZHANDBUCH DER SWISS FOOTBALL LEAGUE 

 
Einleitung – Zielsetzungen 

 
In diesem „Lizenzhandbuch der Swiss Football League“ werden die spezifischen Kriterien erläutert, welche 
die Klubs erfüllen müssen, um eine Lizenz zu erhalten, welche die Teilnahme an den nationalen Meisterschaften 
der Super League und der Challenge League, aber auch an den UEFA-Klubwettbewerben ermöglicht. Dieses 
Handbuch enthält die Umsetzungsbestimmungen des Reglements der SFL für die Lizenzerteilung. 

 
Mit der Lizenz werden folgende Ziele verfolgt: 

 Die Qualität des Schweizer Fussballs steigern und kontinuierlich verbessern; 

 Kontinuierliche Förderung und Verbesserung der Standards auf allen Ebenen des 
schweizerischen/europäischen Fussballs und weitere Priorisierung der Ausbildung und Betreuung junger 
Spieler in jedem Klub; 

 Die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit der Klubs verbessern sowie ihre Transparenz 
und Glaubwürdigkeit erhöhen; für eine angemessene Berücksichtigung des Gläubigerschutzes sorgen 
und sicherstellen, dass die Klubs ihren Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitnehmern, 
Sozialversicherungsinstitutionen bzw. Steuerbehörden sowie anderen Vereinen fristgerecht 
nachkommen; 

 Sicherstellung einer angemessenen Administration und Organisation des Klubs; 

 Anpassung der Sportinfrastruktur der Klubs, um den Zuschauern und Medien gut ausgebaute und 
ausgestattete sowie sichere Stadien zu bieten; 

 Sicherstellung der Kontinuität und Integrität der nationalen/internationalen Wettbewerbe während 
einer Spielzeit und Überwachung der finanziellen Nachhaltigkeit in diesen Wettbewerben; 

 Ermöglichung der europaweiten Entwicklung von Benchmarking-Verfahren für Klubs in Bezug auf 
finanzielle, sportliche, rechtliche, infrastrukturelle, personelle und administrative Kriterien. 
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I. Die Klublizenzierung 
 

1. Lizenzgeber 

Lizenzgeber ist die Swiss Football League (hiernach: SFL). 

 
2. Lizenzadministration 

Die SFL bildet eine Lizenzadministration (hiernach: LA), ernennt den Licensing Manager, dem die LA unter-
stellt ist, sowie die ihr angehörenden Experten (und deren Stellvertreter) für 

 rechtliche Kriterien1 

 infrastrukturelle Kriterien 

 sportliche Kriterien 

 administrative Kriterien 

 finanzielle Kriterien2 

 sicherheitsspezifische Kriterien 

 Kriterien für ökologische und soziale Nachhaltigkeit 

 Frauenfussball 

und erstellt die entsprechenden Pflichtenhefte. 

 
Die Experten für rechtliche, respektive finanzielle Kriterien müssen über die folgenden Qualifikationen 
verfügen: 

1 Rechtsdiplom einer anerkannten Universität und mindestens drei Jahre 
Erfahrung (nicht notwendigerweise beim Lizenzgeber). 

2 Anerkannter Fachausweis in Wirtschaftsprüfung. 

 
Die Aufgaben der LA umfassen insbesondere: 

 Die Vorbereitung, Implementierung und stetige Weiterentwicklung des Lizenzierungsverfahrens; 

 Die administrative Unterstützung der Entscheidungsorgane (Lizenzkommission und Rekursinstanz für 
Lizenzen); 

 Die Unterstützung, Beratung und Kontrolle der Lizenznehmer während der Saison; 

 Kontaktstelle für die LA’s der anderen UEFA-Mitgliedsverbände und die UEFA. 

 Information der UEFA über jedes Ereignis, das nach dem Lizenzentscheid (nur Lizenz I und IV) eintritt 
und eine wesentliche Änderung gegenüber den dem Lizenzgeber ursprünglich vorgelegten Angaben 
darstellt, einschliesslich einer Änderung der Rechtsform oder der rechtlichen Konzernstruktur. 

Die LA muss über fachlich qualifizierte Personen und die erforderliche Infrastruktur verfügen. Deren Kosten 
werden von der SFL getragen, welche eine angemessene Verwaltungsgebühr für die jeweiligen Lizenzbewerber 
festlegen kann. 
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Die SFL gewährleistet dem Lizenznehmer die volle Vertraulichkeit hinsichtlich aller während des 
Lizenzierungsverfahrens vom Lizenzbewerber eingereichten Informationen. Jede Person, die am 
Lizenzierungsverfahren beteiligt ist oder vom Lizenzgeber beauftragt wurde, muss eine 
Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen, bevor sie ihre Funktion ausüben kann. 

 
3. Lizenznehmer 

Lizenznehmer sind gem. Art. 5 des Reglements der SFL für die Lizenzerteilung (hiernach: LizRegl) die 
juristischen Personen, welche mit den Fussballaktivitäten1 der Mannschaften betraut sind, welche 
an den Meisterschaften der (Womens) Super League oder der Challenge League teilnehmen oder Klubs der 
Promotion League, welche für die Folgesaison um eine Lizenz ersuchen. Die Lizenznehmer müssen seit 3 Jahren 
Mitglied des SFV sein (Ausnahme bei Änderung der Rechtsform gemäss Art. 15 der Statuten der Swiss 
Football League des SFV, hiernach SFL-Statuten). Jede während dieser Periode vorgenommene Änderung der 
Rechtsform des Klubs, seines Geschäftssitzes, der rechtlichen Konzernstruktur, seines Namens oder seiner 
Klubfarben, welche zur Förderung der sportlichen Qualifikation und/oder des Erhalts einer Lizenz und auf Kosten 
der Integrität eines Wettbewerbs erfolgt, wird als ein Unterbruch der Mitgliedschaft betrachtet. 

In der Super League müssen alle Lizenzbewerber als Aktiengesellschaft (AG) organisiert sein. Dies gilt 
ebenfalls für Lizenzbewerber, welche den Aufstieg von der Challenge League in die Super League anstreben 
(vgl. Art. 12 Abs. 1 und 3 der SFL-Statuten; vgl. Art. 20 Abs. 2 sowie Art. 21 Abs. 3 LizRegl). 

In der Challenge League ist die AG-Form freiwillig (vgl. Art. 12 der SFL-Statuten). 

Für die als AG organisierten Klubs kann die Lizenz nur von der AG beantragt und an die AG erteilt werden, 
welche in der laufenden Saison Lizenznehmerin war oder, im Falle des Aufstiegs des Klubs mit Rechtsform-
wechsel, an die neu gegründete AG (vgl. Art. 5 Abs. 1, 2. Satz, LizRegl). Nimmt ein SFL-Mitgliedsklub die Form 
der Aktiengesellschaft für seine erste, sowie für die Junioren-Spitzenfussball-Mannschaften, über welche er 
verfügen muss, und für eine allfällige U21-Mannschaft an und spaltet er sie von den anderen Mannschaften des 
Klubs ab, so muss er eine besondere Vereinbarung vorlegen, die zwischen der AG und dem ihr vorangegangenen 
Verein abgeschlossen werden muss (vgl. Art. 15 der SFL-Statuten). Sind die entsprechenden Voraussetzungen 
erfüllt und wird die Lizenz demzufolge der AG erteilt, wird die AG ipso facto eigenständiges, vom Verein 
losgelöstes Mitglied des Schweizerischen Fussballverbands (SFV). 

Für die UEFA-Lizenzen I (Super League), IV (UEFA-Frauen-Klubwettbewerbe) und V (Women’s Super League) 
müssen die Klubs jeweils einen separaten Lizenzantrag stellen und zwar unabhängig davon, ob das Frauenteam 
in die juristische Person des Männerteams integriert ist, oder nicht. 

Die gesamten Immaterialgüterrechte des Klubs (Name, Marke, Logo usw.) gehören der AG und dem als 
Verein organisierten Klub, welcher der AG vorangegangen ist, gemeinsam und sie müssen in einer (allenfalls 
separaten) Vereinbarung geregelt werden (vgl. Art. 13 Abs. 2 der SFL-Statuten). 

 
Es sind die Bestimmungen über die Unabhängigkeit der als AG organisierten Klubs zu beachten (vgl. Art. 17 
der SFL-Statuten). 

 
 
 

1 Siehe Artikel 66.03 des UEFA Reglements zur Klublizenzierung und zur finanziellen Nachhaltigkeit:  

https://documents.uefa.com/r/UEFA-Reglement-zu-Klublizenzierung-und-finanzieller-Nachhaltigkeit-2025/Artikel-66-Berichtende-s-Unternehmen-und-
Berichtskreis-Online 
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Der Lizenznehmer trägt die alleinige Verantwortung für die Teilnahme an nationalen und internationalen 
Fussballwettbewerben sowie für die Erfüllung der Kriterien für die Klublizenzierung. 

 
Der Lizenznehmer muss insbesondere gewährleisten, dass 

 alle Spielerinnen und Spieler beim SFV und bei der SFL registriert sind, und, sofern sie Nicht-Ama-teur-
Spieler sind, über einen schriftlichen Arbeitsvertrag mit dem Lizenzbewerber verfügen; 

 alle Vergütungen, die im Rahmen von vertraglichen und rechtlichen Verpflichtungen an Spielerinnen 
und Spieler bezahlt werden, sowie alle Einnahmen aus Eintrittsgeldern buchhalterisch beim Lizenz-
bewerber erfasst werden; 

 er die alleinige Verantwortung für die Fussballmannschaft trägt, die aus registrierten Spielerinnen oder 
Spielern besteht, die an nationalen und internationalen Wettbewerben teilnehmen. 

 
Konkursverfahren 

Falls sich ein Klub während der Saison gemäss der geltenden Gesetzgebung in einem Konkursverfahren befindet 
und die nach nationalem Gesetz zuständige Behörde (z.B. Konkursverwaltung) beschliesst, die lizenzierte 
Mannschaft aus der laufenden Meisterschaft zurückzuziehen, muss die SFL die für die Klublizenzierung 
zuständige Einheit der UEFA davon in Kenntnis setzen. 

In diesem Fall kann ein Klub (bzw. die lizenzierte Mannschaft) von den betreffenden UEFA-Klubwettbewerben 
ausgeschlossen werden. Die Entscheidung wird von den UEFA-Rechtspflegeorganen getroffen. 

Betreffend die Voraussetzungen einer Lizenzerteilung wird auf Art. 4 Abs. 3 und 4 LizRegl verwiesen. 

 
4. Erste Instanz (Lizenzkommission) 

Die Lizenzkommission ist gemäss Art. 11 LizRegl auf Vorbescheid des Licensing Managers hin die zuständige 
Behörde erster Instanz für die Lizenzerteilung an die Lizenzbewerber. 

Die Lizenzkommission wird gemäss Art. 29 lit. g der SFL-Statuten von der Generalversammlung der SFL 
gewählt. Sie tagt in Dreierbesetzungen, welchen nach Art. 7 Verfahrensreglement für die 
Rechtsanwendungsbehörden der SFL stets mindestens ein in der Schweiz zugelassener Rechtsanwalt und ein 
Wirtschafts-prüfer angehören. 

Mitarbeitende der Lizenzadministration dürfen nicht Mitglied der Lizenzkommission sein. Die Mitglieder der 
Lizenzkommission dürfen gemäss Art. 5 Verfahrensreglement für die Rechtsanwendungsbehörden der SFL nicht 
gleichzeitig Mitglied einer anderen Rechtsanwendungsbehörde sein. Verboten ist ebenfalls jegliche andere 
Organtätigkeit innerhalb der SFL. 

 
5. Zweite Instanz (Rekursinstanz für Lizenzen) 

Die Rekursinstanz für Lizenzen (hiernach: die Rekursinstanz) ist gemäss Art. 12 LizRegl für die Beurteilung von 
Rekursen, die von Lizenzbewerbern gegen Entscheide der Lizenzkommission erhoben werden, zuständig. 

Die Rekursinstanz für Lizenzen wird gemäss Art. 29 lit. g der SFL-Statuten von der Generalversammlung 
der SFL gewählt. Sie tagt in Dreierbesetzungen welchen nach Art. 7 Verfahrensreglement für die 
Rechtsanwendungsbehörden der SFL stets mindestens ein in der Schweiz zugelassener Rechtsanwalt und ein 
Wirtschaftsprüfer angehören. 
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Mitarbeitende der Lizenzadministration dürfen nicht Mitglied der Rekursinstanz für Lizenzen sein. Die Mitglieder 
der Rekursinstanzen dürfen gemäss Art. 5 Verfahrensreglement für die Rechtsanwendungsbehörden für die SFL 
nicht gleichzeitig Mitglied einer anderen Rechtsanwendungs-behörde sein. Verboten ist ebenfalls jegliche andere 
Organtätigkeit innerhalb der SFL. 

 
6. Informationspflicht 

Wenn der Lizenznehmer geltend macht, dass andere (natürliche und/oder juristische) Personen (entweder 
im Rahmen der organisatorischen Konsolidierung des Lizenznehmers oder durch aussenstehende Dritte) als der 
Lizenznehmer selbst direkt oder indirekt in die Fussballaktivitäten eingreifen und deshalb anstelle der direkten 
Information der Lizenzbehörden nur der für die finanziellen Belange zuständige Experte zu informieren sei, ist 
der Lizenznehmer verpflichtet, diesbezüglich schriftlich, offen und vollständig, insbesondere über die gegebenen 
wirtschaftlichen Verhältnisse und Verflechtungen, zu informieren. Die für Lizenzen zuständigen Behörden (siehe 
Art. 9 – 12 LizRegl) berücksichtigen die erhaltenen Informationen bei der Prüfung der für die Lizenzerteilung 
massgeblichen Kriterien. 

 
7. Lizenztypus 

Die SFL erteilt gemäss Art. 2 LizRegl folgende Lizenzen: 

Lizenz I 
Sie wird benötigt zur Teilnahme an der Meisterschaft der Super League und an den UEFA-Klubwettbewerben. 

Lizenz II 
Sie wird benötigt zur Teilnahme an der Meisterschaft der Super League. 

Lizenz III 
Sie wird benötigt zur Teilnahme an der Meisterschaft der Challenge League (zweithöchste nationale Spiel-
klasse). 

Lizenz IV 
Sie wird benötigt zur Teilnahme an den UEFA-Frauen-Klubwettbewerben 

Lizenz V 
Sie wird benötigt zur Teilnahme an der Women’s Super League des SFV 

 
8. Ausnahmeverfahren 

Das in Art. 25 LizRegl vorgesehene Ausnahmeverfahren richtet sich nach Anhang D (ausserordentliches 
Zulassungsverfahren) des UEFA-Reglements zur Klublizenzierung und zur finanziellen Nachhaltigkeit (Ausgabe 
September 2025). 

 
9. Zulassung zu den UEFA-Klubwettbewerben 

Der Lizenznehmer muss alle Anforderungen des jeweiligen UEFA-Wettbewerbsreglements erfüllen, um zum 
betreffenden UEFA-Klubwettbewerb zugelassen zu werden. Die tatsächliche Zulassung fällt allein in den 
Zuständigkeitsbereich der UEFA und ihrer zuständigen Organe. 

 
10. Qualitätssicherung 

Die UEFA unterstellt das Lizenzierungsverfahren einer Qualitätssicherung, dem sog. „Qualitätsstandard zur 
Klublizenzierung“. Dieser definiert die Anforderungen, welche die SFL erfüllen muss, um die Klubs zu lizenzieren. 
Deren Einhaltung wird jedes Jahr von einem unabhängigen Zertifizierungsunternehmen in Zusammenarbeit mit 
der UEFA beurteilt. 
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11. Verfahren zur Lizenzerteilung 

Das in Kapitel III des Lizenzreglements festgelegte Verfahren zur Lizenzerteilung (Art. 13ff.LizRegl) erfolgt von 
der Einreichung der Lizenzunterlagen durch den Lizenzbewerber bis zur Eröffnung der Lizenzentscheide 
der Lizenzkommission mittels des webbasierten elektronischen Lizenzierungstools (LIMA; 
https://lima.sfl.ch). Sowohl der Lizenzbewerber als auch die Beteiligten der SFL (Lizenzmanager, Experten und 
Lizenzkommission) nehmen ihre Verfahrenshandlungen im LIMA vor. Die einzelnen Verfahrensschritte und 
dazugehörigen Fristen werden dabei fortlaufend im System angezeigt. 

Die Klubs der SFL, die Klubs der Women’s Super League des SFV sowie die interessierten Klubs aus der 
Promotion League und der Nationalliga B der Frauen erhalten vor dem Beginn des Lizenzierungsverfahrens von 
der Lizenzadministration einen Zugriff auf LIMA. 

Die Lizenzadministration kann vorübergehend, das heisst insbesondere für bestimmte Verfahrensschritte, 
die Übermittlung von Unterlagen auf den herkömmlichen Übermittlungswegen zulassen, wenn eine elektro-
nische Eingabe aus technischen Gründen erschwert oder unmöglich ist.
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II. Lizenzkriterien 

Die für eine Lizenzerteilung zu erfüllenden Kriterien sind im LizRegl sowie in dessen Anhängen I – IX fest-
gehalten. 

 
 

1 Rechtliche Kriterien 
 

1.1. Mitgliedschaft 

Der Lizenzbewerber muss eingetragenes Mitglied des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) sein. Klubs 

eines anderen Landesverbandes können nur dann Mitglied des SFV sein, wenn zwischen dem SFV, mit Zu-

stimmung der betreffenden Region, und dem anderen Verband eine Vereinbarung besteht, durch welche ein 

gemeinsamer Wettspielbetrieb ermöglicht wird (Art. 8 Statuten SFV). 

 
Der Lizenzbewerber eines Männerteams muss den Abteilungen Swiss Football League oder der Ersten Liga des 
SFV angehören. Vereine der Amateur Liga (AL) können sich nicht um eine Lizenz bewerben. Der Lizenzbewerber 
eines Frauenteams für die Teilnahme an der UEFA Womens Champions League muss in der höchsten 
Meisterschaft der Frauen, der Women’s Super League des SFV spielen. 

 
1.2. Zu erfüllende Kriterien 

Sämtliche zu erfüllenden Kriterien sind im Anhang I zum LizRegl aufgeführt. 
 

Anpassung des Kriteriums R.0514 "Bestätigung der Inhaberschaft der immateriellen Rechte": 

Auf die Lizenzierung für die Saison 2025/26 hin ist eine neue Bestimmung des UEFA-Lizenzreglements in Kraft 
getreten (Art. 61 des UEFA Reglements zur Klublizenzierung und zur Finanziellen Nachhaltigkeit). 

 
Diese Bestimmung lautet wie folgt: 

"Identität, Geschichte und Vermächtnis des Lizenzbewerbers 

Alle Elemente, welche die visuelle Identität eines Fußballklubs im Zusammenhang mit dem offiziellen 
Namen und/oder dem Namen der Mannschaft in den Wettbewerben ausmachen, darunter das offizielle 
Klubwappen, Logos, andere Marken und offizielle Klubfarben, müssen sich im Eigentum und unter der alleinigen 
Kontrolle des Lizenzbewerbers befinden. 

Die Identität des Lizenzbewerbers muss zusammen mit seiner Geschichte und seinem Vermächtnis, 
darunter seine sportlichen Leistungen, beim Lizenzgeber registriert sein." 

 
Mit dem bereits bestehenden Kriterium R.0514 wird diese Vorgabe für die Klubs erfüllt. Schon jetzt sind 
die Lizenzbewerber verpflichtet, die Inhaberschaft der immateriellen Rechte nachzuweisen. 

 
Um den Vorgaben der UEFA vollumfänglich Genüge zu tun, sind die Lizenzbewerber künftig gehalten, 
die entsprechenden Auszüge aus dem Markenregister einzureichen. Ebenfalls einzureichen sind allfällige 
Verträge mit dem Verein, in welchen die Benutzung der Marken geregelt ist. 

 
Die Registrierung der Identität des Lizenzbewerbers und seiner Geschichte wird durch die SFL und den SFV 
sichergestellt. Dazu müssen die Lizenzbewerber keine Informationen einreichen. 
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2 Infrastrukturelle Kriterien 

 
2.1. Stadion-Kategorien 

Unter „Stadion“ versteht man den Austragungsort eines Wettbewerbsspieles. Dieser Begriff umfasst die 
Sportstätte selbst, deren Umgebung bis einschliesslich der Zäune, welche sie umgeben, den Luftraum direkt 
über dem Stadion (soweit der Stadioneigentümer über diese Rechte verfügt) sowie die Fernseh-, Presse-
und VIP-Bereiche. 

Der Lizenzbewerber muss seine Heimspiele in einem Stadion derjenigen Kategorie austragen, welche für 
den entsprechenden Wettbewerb vorgeschrieben ist. Es wird somit gefordert: 

 Kriterium I.01: Stadion der Kategorie „B“ für die Austragung von Spielen der Challenge League; 
 Kriterium I.02: Stadion der Kategorie „A“ für die Austragung von Spielen der Super League; 
 Kriterium I.03: Stadion der Kategorie „A-plus“ für die UEFA-Klubwettbewerbe. 

Die zentralen Vorgaben für die Stadien der Super League sind in Artikel 8ter LizRegl enthalten. Die weiteren 
Anforderungen an die Stadien der SFL sind in den entsprechenden Stadionkatalogen „A, B und A-plus» 
aufgeführt. Das Stadion A-plus muss die Mindestanforderungen aus dem UEFA-Stadioninfrastruktur-Reglement 
erfüllen und mindestens der Stadionkategorie 2 der UEFA angehören. Für die Austragung von Spielen 
der UEFA-Frauen-Klubwettbewerbe muss ein Stadion mindestens der Stadionkategorie 1 angehören. 

Die Bestimmungen bezüglich der Erteilung von Ausnahmebewilligungen für Stadien, welche diesen An-
forderungen nicht entsprechen, sind in Art. 33 Abs. 5 LizRegl enthalten. 

 
2.2 Stadion-Zertifikat 

Beim Stadion-Zertifikat handelt es sich um ein UEFA-Dokument, welches erst zusammen mit den 
Anmeldungsunterlagen für den entsprechenden UEFA-Klubwettbewerb einzureichen ist. Ein Stadion der 
Kategorie „A“ muss in jedem Fall zertifiziert sein. Die Zertifizierung wird nach nationalem/regionalem/lokalem 
Recht erstellt. Gibt es dafür keine rechtliche Grundlage, bestimmt die SFL in enger Zusammenarbeit mit den 
zu-ständigen Behörden den Inhalt des Stadion-Zertifikates, welches mindestens die folgenden Informationen 
enthalten muss: 

 Sicherheitsstatus des Stadions mit Verbesserungsmassnahmen. 
 Bestätigung, dass die Sicherheitsbestimmungen der zuständigen Zivilbehörde eingehalten werden. 

 Genehmigung des gesamten Fassungsvermögens (Anzahl Sitzplätze, Stehplätze und Gesamtzahl der 
Plätze). 

 Sicherheitsstrategie; die Sicherheitsstrategie muss alle Aspekte betreffend die Organisation eines Fuss 
ballspiels beinhalten. Dazu gehören Kartenverteilung, Kontrolle von Zuschauern, Trennungsstrategie, 
Strategie für allfällige Zerstreuung des Publikums, medizinische Betreuung und zu treffende Massnahmen 
bei Feuer, Stromausfällen und anderen Notfällen. Die Sicherheitsstrategie kann auch in einem separaten, 
von den Mitgliedern der SFL genehmigten Sicherheitsreglement (hiernach: SiRegl) enthalten sein. In 
diesem Fall genügt der Verweis auf die entsprechenden Bestimmungen des SiRegl, welches einen 
integrierenden Bestandteil dieses Handbuches bildet. 

Das von der zuständigen Behörde unterzeichnete Zertifikat darf zu Beginn einer neuen Spielzeit nicht älter als 
zwei Jahre sein (Stichtag 1. Juli). 
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2.3 Genehmigter Evakuierungsplan 

Die zuständige Behörde genehmigt den Evakuierungsplan, der eine Räumung des Stadions im Notfall in der von 
ihr vorgeschriebenen Zeit sicherstellt und Bestandteil des Baubewilligungsverfahrens ist. 

 
2.4 Verfügbarkeit des Stadions 

Der Lizenzbewerber muss über ein dem Lizenztyp entsprechendes Stadion verfügen.-. Er ist entweder 
rechtlicher Eigentümer oder Nutzer des Stadions; in letzterem Fall sind die Nutzungsrechte in einem schriftlichen 
Vertrag mit dem Stadioneigentümer in dem Sinne zu regeln, dass der Lizenzbewerber das Stadion für alle 
Heimspiele der UEFA-Klubwettbewerbe, der nationalen Meisterschaft und des Schweizer Cups, für die er sich 
qualifiziert, benützen darf, sofern das Stadion entsprechend homologiert ist. Das Stadion muss sich 
geographisch im Gebiet des SFV befinden (Ausnahme FC Vaduz). 

 
2.5 Verfügbarkeit über die Trainings-Infrastrukturen 

Die Trainings-Infrastrukturen müssen dem Lizenzbewerber das ganze Jahr zur Verfügung stehen. Dies ist 
dadurch sichergestellt, dass der Lizenzbewerber entweder rechtlicher Eigentümer oder Nutzer dieser Infra-
strukturen ist; in letzterem Fall sind die Nutzungsrechte in einem schriftlichen Vertrag mit dem Eigentümer 
in dem Sinne zu regeln, dass die Trainings-Infrastrukturen von allen Mannschaften, welche am Spielbetrieb 
teilnehmen, in der kommenden Spielzeit benützt werden dürfen. 

Die Trainingseinrichtungen müssen mindestens eine Infrastruktur im Freien und in der Halle, Umkleidekabinen 
sowie einen ärztlichen Untersuchungsraum umfassen. Im Weiteren gelten die auf Trainingseinrichtungen 
anwendbaren Bestimmungen der Richtlinien der Sportplatzkommission des SFV über die Erstellung von 
Fussballanlagen. 

 
2.6. Beleg der jährlichen Statikkontrolle 

Ausser bei der Haupttribüne sind für temporäre gedeckte Zusatztribünen provisorische Stahlrohrsysteme 
zulässig. Stahlohrsysteme sind jährlich einer Statikkontrolle zu unterziehen. Das unterzeichnete Kontroll-
protokoll ist mit den Lizenzierungsunterlagen bei der SFL einzureichen. 

 
2.7 Beleuchtungsprotokoll 

Es ist ein Beleuchtungsprotokoll (nicht älter als 5 Jahre) einzureichen. Alle 5 Jahre muss ein neues Beleuch-
tungsprotokoll erstellt, d.h. eine neue Messung vorgenommen werden. 

Für die Lizenz I ist dieses Protokoll jedes Jahr neu zu erstellen. 

 
2.8 Qualitätssicherung der Rasenspielfelder 

Gestützt auf Ziffer 1.3 der Stadionkataloge werden die Rasenspielfelder jährlich (im 4. Quartal) von der SFL 
geprüft und anhand der folgenden Messkriterien beurteilt: 

1. Wasserdurchlässigkeit 
2. Scherfestigkeit 
3. Narbendichte 
4. Ebenheit 
5. Bodenhärte 
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Für die erforderlichen Werte und die Durchführung der Messungen gilt das Konzept der Sportplatzkommission 
des SFV zur Qualifikationssicherung der Rasenspielfelder der SFL. 

Gestützt auf die Messergebnisse erstellt die SFL eine Beurteilung jedes Rasenspielfeldes, welches den Klubs 
zugestellt wird. 

Klubs, die eine ungenügende Beurteilung ihres Rasenspielfeldes haben, müssen im Rahmen der Lizenzierung 
ein angepasstes Pflegeprogramm einreichen. Dieses wird in die Überprüfung der infrastrukturellen Kriterien 
einbezogen. 

 
2.9 Kunstrasen Test 

Falls ein Kunststoffrasen verwendet wird, ist dieser jedes Jahr (Lizenz I und II), respektive alle zwei Jahre 
(Lizenz III) durch ein von der FIFA akkreditiertes Labor nach den Kriterien des „FIFA Quality concept for artificial 
turf“ prüfen zu lassen. Es ist nachzuweisen, dass der Feldtest vor Beginn der neuen Spielzeit durch-geführt wird 
(Kopie des Auftragsschreibens an das zuständige Labor oder Kunststoffrasenfirma). Nach erfolgtem Feldtest ist 
der Bericht respektive das FIFA-Zertifikat unverzüglich der SFL zu Handen des Licensing Managers zuzusenden. 

 
2.10 Zu erfüllende Kriterien 

Sämtliche zu erfüllenden Kriterien sind im Anhang II zum LizRegl aufgeführt. 
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3 Sportliche Kriterien 

 
3.1. Genehmigtes Jugendförderprogramm 

Jeder Lizenzbewerber ist dem von der SFL genehmigten Jugendförderprogramm, dem sog. „Ausbildungslabel“ 
unterstellt. Die Anforderungen an das Jugendförderprogramm sind im „Ausbildungslabel“ (separates Dokument) 
aufgelistet. Das Jugendförderprogramm dauert mindestens drei und höchstens sieben Jahre. 

 
Das Ausbildungslabel enthält die folgenden Punkte: 

a. Ziele und Philosophie der Nachwuchsförderung; 

b. Organisation des Nachwuchsbereichs (Organigramm, beteiligte Organe, Beziehung zum Lizenzbewerber, 
Nachwuchsmannschaften usw.); 

c. Personal (technischer, medizinischer, administrativer Art usw.) sowie dessen erforderliche 
Mindestqualifikationen;  

d. Infrastruktur (Trainings- und Spieleinrichtungen, Verfügbarkeit usw.); 

e. finanzielle Ressourcen (Budget, Beitrag des Lizenzbewerbers, von Spielern, Gemeinden usw.);  

f. fussballtechnische Ausbildung für verschiedene Altersgruppen (spielerische Fähigkeiten, technische, 
taktische und körperliche Fertigkeiten);  

g. Ausbildungsprogramme (Spielregeln, Antidoping, Integrität, Antirassismus); 

h. medizinische Betreuung der Nachwuchsspieler (einschliesslich Aufzeichnung medizinischer Daten);  

i. Überprüfungs- und Feedback-Prozess zur Bewertung der Ergebnisse im Hinblick auf die Erreichung der 
gesteckten Ziele;  

j. Dauer des Programms (mindestens drei Jahre, höchstens sieben Jahre). 

 
Der Lizenzbewerber muss zudem sicherstellen, dass 

a) jeder Juniorenspieler, der am Juniorenförderprogramm teilnimmt, die Möglichkeit hat, der obligatorischen 
Schulpflicht gemäß der nationalen Gesetzgebung nachzukommen; 

b) kein Juniorenspieler, der am Juniorenförderprogramm teilnimmt, daran gehindert wird, seine schulische 
oder berufliche Ausbildung fortzuführen. 

 
3.2. Zu erfüllende Kriterien 

Sämtliche zu erfüllenden Kriterien, insbesondere auch die sportliche Qualifikation der 1. Mannschaft für die 
Teilnahme an den nationalen Meisterschaften der Challenge League und der Super League sowie der UEFA-
Klubwettbewerbe, sind im Anhang III zum LizRegl aufgeführt. 

 
3.3. Ergänzende Anforderungen 

Die Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation des Staffs (Haupttrainer 1. Mannschaft S.02 sowie 
Assistenztrainier, Konditionstrainer und Torhütertrainer S.03) sind im Reglement des SFV für Trainer der 
SFL geregelt. Für alle Funktionen des Staffs (inklusive medizinische Betreuung) sind Pflichtenhefte zu erstellen.
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Kriterium S. 01: Sportchef 
Der Sportchef darf nicht gleichzeitig eine Funktion im sportlichen Staff übernehmen (Haupttrainer, Assis-
tenztrainer, Torhütertrainer oder Konditionstrainer). 

 
Kriterium S. 20: Juniorentrainer 
Der Lizenzbewerber muss für jedes in das Lizenzierungsverfahren einbezogene Juniorenteam mindestens einen 
Trainer einzusetzen, der in allen fussballerischen Angelegenheiten für diese Jugendmannschaft verantwortlich 
ist und über die festgelegte Mindestqualifikation verfügt. Die Anforderungen an die Juniorentrainer sind 
Trainerreglement des SFV geregelt. 

 
Kriterium S.06: Mannschaftsarzt 
Sportmedizin-Spezialist, Inhaber des Zertifikates der SEMS (Sport & Exercise Medicine Switzerland). Weiter 
wird auf Art. 21 des Reglements für den Spielbetrieb der SFL hingewiesen, wonach der Platzklub dafür zu sorgen 
hat, dass an sämtlichen SFL-Spielen ein Arzt anwesend ist. Die medizinische Betreuung der Juniorenspieler 
kann durch denselben oder einen anderen Arzt gewährleistet werden. 

 
Kriterium S. 07: Physiotherapeut 
Der Physiotherapeut muss die Anforderungen für eine Krankenkassenzulassung erfüllen (Art. 47 der Ver-
ordnung über die Krankenversicherung) 

 
Kriterium S. 09: Technischer Leiter Nachwuchs 
Der technische Leiter Nachwuchs/Leiter des Jugendförderungsprogramms verfügt über die UEFA-Pro-Lizenz 
oder das SFV Instruktor Diplom. 

 
Kriterium S.12: Präventionsprogramm gegen Spielmanipulationen 
Der Lizenzbewerber muss sicherstellen und bestätigen, dass sämtliche seiner Spieler, die in der 1. Mannschaft 
spielen dürfen, jedes Jahr das elektronische Präventionsprogramm des SFV gegen Spielmanipulationen 
absolviert haben. 

Dieses Programm ist abrufbar unter: https://www.football.ch/sfv/praevention/integrity-in-football.aspx 

 
Kriterium S.15: Bestätigung der medizinischen Untersuchung 
Der Lizenzbewerber muss sicherstellen, dass sämtliche seiner Spieler, die in der 1. Mannschaft spielen dürfen, 
jedes Jahr einer medizinischen Untersuchung unterzogen werden. Der erforderliche Mindestumfang der 
medizinischen (inkl. kardiologischen) Untersuchung wird dem Lizenzbewerber jeweils mit den 
Lizenzierungsunterlagen in einem separaten Schreiben (S.15 Clarification Memo) mitgeteilt. Der 
Mannschaftsarzt und die unterschriftsberechtigte(n) Person(en) bestätigen auf einem Formular, welches 
höchstens einen Monat vor dem Termin zur Einreichung des Lizenzdossiers unterzeichnet werden darf, dass die 
jährliche Untersuchung erfolgt ist. 

Der Katalog der notwendigen medizinischen Untersuchungen wird neu ergänzt mit einer präsaisonalen 
Untersuchung im Rahmen des Concussion Managements: Die Spieler werden vor Beginn der Saison unter-
sucht und eine Standortbestimmung dokumentiert. Falls es während der Saison dann zu Verletzungen kommt, 
können Veränderungen präziser diagnostiziert und therapiert werden. 

Die Bestätigung der Untersuchung im Rahmen des Concussion Managements ist gemäss separater 
Aufforderung der SFL-Geschäftsstelle am Ende der Sommertransferperiode der neuen Saison einzureichen. 
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Kriterium S.16: Bestätigung Teilnahme zum Schiedsrichterwesen 
Der Lizenzbewerber muss bestätigen, dass alle Mitglieder seiner ersten Mannschaft (Spieler, Trainer und 
anderes technisches Personal) an der Schulung zum Schiedsrichterwesen teilnehmen werden, die vom SFV 
jährlich vor Beginn der zu lizenzierenden UEFA-Spielzeit durchgeführt wird. Die Teilnahme wird durch den 
SFV nachgewiesen. 

 
Verpflichtung zum Ersatz 
Wird eine Funktion während der zu lizenzierenden Spielzeit in den Kriterien S.06, S.07 oder S.09 (Anhang 
III LizRegl) vakant, muss der Lizenznehmer sicherstellen, dass diese Funktion innerhalb einer Frist von 
höchstens 60 Tagen von einer Person übernommen wird, die über die erforderliche Qualifikation verfügt. 

 
Wird eine Funktion aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls vakant, kann der Lizenzgeber eine Verlängerung 
der 60-Tage-Frist gewähren, wenn ihm überzeugend dargelegt wird, dass die betroffene Person medizinisch 
noch nicht in der Lage ist, ihre Arbeit wiederaufzunehmen. 

 
Der Lizenznehmer hat der SFL eine solche Ersetzung unverzüglich mitzuteilen. 
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4 Administrative Kriterien 

 
4.1. Zu erfüllende Kriterien 

Sämtliche zu erfüllenden Kriterien sind im Anhang IV zum LizRegl aufgeführt. 

Neben den notwendigen Funktionen muss der Lizenzbewerber sicherstellen, dass genügend Sekretariats-
mitarbeiter eingestellt sind, um die Erledigung der täglichen Aufgaben zu gewährleisten. 

Für alle Funktionen sind Pflichtenhefte zu erstellen. 

 
Kriterium A.04: Verantwortlicher im Finanzbereich 
Der Lizenzbewerber muss einen qualifizierten Verantwortlichen im Finanzbereich eingesetzt haben, der für 
die finanziellen Angelegenheiten verantwortlich ist. 

Der Verantwortliche im Finanzbereich muss mindestens über eine der nachfolgend genannten Qualifikationen 
verfügen: 

a) Buchhalter-Diplom; 

b) Wirtschaftsprüfer-Diplom; 

c) Diplom als Verantwortlicher im Finanzbereich, das vom Lizenzgeber oder einer durch den Lizenz-
geber anerkannten Organisation verliehen wurde. 

 
Kriterium A.06: Medienverantwortlicher 
Der Lizenzbewerber muss einen qualifizierten Medienverantwortlichen eingesetzt haben, der für den Medi-en 
Bereich verantwortlich ist. 

Der Medienverantwortliche muss mindestens über eine der nachfolgend genannten Qualifikationen verfügen: 

a) Abschluss im Bereich Journalistik; 

b) Diplom als Medienverantwortlicher, das vom Lizenzgeber oder von einer durch den Lizenzgeber 
anerkannten Organisation verliehen wurde; 

c) Befähigungsnachweis, der vom Lizenzgeber auf der Grundlage einer mindestens dreijährigen 
praktischen Erfahrung im Medienbereich ausgestellt wurde. 

 
Kriterium A. 10: Behindertenbeauftragter 
Der Behindertenbeauftrage hat zur Aufgabe, für Menschen mit Behinderung einen möglichst hindernisfreien 
Zugang zu gewährleisten und andere Dienstleistungen zu fördern. Zu diesem Zweck trifft er sich regelmässig 
mit den hierfür relevanten Personen des Klubs. 

 
Kriterium A.13: Sportrasenspezialist 

Zur Pflege seines Naturrasenspielfeldes muss jeder Lizenzbewerber einen Sportrasenspezialisten vorweisen, 
welcher über eine von der SFL anerkannte Ausbildung verfügt. Als anerkannte Ausbildungen gelten vorrangig 
die Zertifikate „Greenkeeper/Sportrasenspezialist“ und „Head Greenkeeper/Leitender Sportrasenspezialist“ des 
Berufsverbandes Jardin Suisse oder der entsprechende Fachausweis Typ Sport- und Golfrasenspezialist. 
Ebenfalls anerkannt ist die Ausbildung der Deutschen Lehranstalt für Agrartechnik (DEULA) zum „Geprüften 
Greenkeeper Fachagrarwirt Sportstätten-Freianlagen“. 

Über die Zulassung anderer Ausbildungsnachweise entscheidet die SFL abschliessend.
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Anstelle einer bestimmten Person, welche über die erforderliche Ausbildung verfügen muss, kann der Lizenz-
bewerber auch eine externe Firma mit der Rasenpflege mandatieren, welche den Qualitätsanforderungen 
genügt. 

 
Kriterum A. 15: Organisationsstruktur des Klubs 

Der Lizenzbewerber muss ein Organigramm einreichen, aus welchem das Personal und dessen hierarchische 
und funktionale Verantwortlichkeiten in der Organisationsstruktur eindeutig hervorgehen. 

Das Organigramm sollte mindestens die lizenzrelevanten Schlüsselpositionen enthalten. 
 
 

 
Verpflichtung zum Ersatz 
Wird eine Funktion während der zu lizenzierenden Spielzeit in den Kriterien A.03-A.16 (Anhang IV LizRegl) 
vakant, muss der Lizenznehmer sicherstellen, dass diese Funktion innerhalb einer Frist von höchstens 60 Tagen 
von einer Person übernommen wird, die über die erforderliche Qualifikation verfügt. 

Wird eine Funktion aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls vakant, kann der Lizenzgeber eine Verlängerung 
der 60-Tage-Frist gewähren, wenn ihm überzeugend dargelegt wird, dass die betroffene Person medizinisch 
noch nicht in der Lage ist, ihre Arbeit wiederaufzunehmen. 

Der Lizenznehmer hat der SFL eine solche Ersetzung unverzüglich mitzuteilen. 
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5 Finanzielle Kriterien 

 
5.1. Finanzielles Konzept 

 
5.1.1 Erstellen der Jahresrechnung nach OR 

Unabhängig von der Rechtsform des Lizenzbewerbers ist jährlich eine Jahresrechnung auf der Basis der 
gesetzlichen Bestimmungen zur kaufmännischen Buchführung und Rechnungslegung Art. 957ff. OR zu er-
stellen. Diese Jahresrechnung ist gemäss den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes sowie 
entsprechend den Schweizer Prüfungsstandards (PS) zu prüfen und zu testieren. 

Klubs, die eine Lizenz I beantragen, müssen eine ordentliche Revision durchführen, Klubs, die eine 
Lizenz II oder III beantragen, mindestens eine eingeschränkte Revision. 

Klubs der Women’s Super League, welche als Verein konstituiert sind und eine Lizenz IV beantragen unter-
liegen keinen lizenzspezifischen Rechnungslegungs- und Buchführungspflichten. Auf sie sind die allgemeinen 
Bestimmungen zur Rechnungslegungs- und Buchführungspflicht nach Art. 957ff. OR anwendbar. 

Im Kapitel 5.3.1 „Erläuterungen zur Jahresrechnung OR“ finden sich alle Hinweise zu der erwähnten Jahres-
rechnung, erstellt gemäss den gesetzlichen Bestimmungen des Aktienrechtes. 

 

 
5.1.2 Erstellen eines Zwischenabschlusses nach OR 

Liegt der statutarische Abschlussstichtag des Lizenzbewerbers nicht am 31. Dezember, hat der Lizenzbewerber 
einen Zwischenabschluss für die Übergangsperiode vorzulegen. Dieser Zwischenabschluss ist einer Review 
(prüferische Durchsicht) gemäss PS 910 zu unterziehen, die Schlussfolgerungen sind in einem Bericht mit 
negativer Zusicherung festzuhalten. Diese Übergangsperiode deckt die Periode vom statutarischen 
Abschlussstichtag bis zum 31. Dezember ab (bei statutarischem Abschluss per 30.06.) – Im Kapitel 5.3.2 
„Erläuterungen zur Review des Zwischenabschlusses“ finden sich die entsprechenden Hinweise. 

 

 
5.1.3. Erstellen der Finanziellen Lizenzierungsdokumentation (nachfolgend: FLD) 

Basierend auf dieser geprüften und testierten Jahresrechnung erstellt der Lizenzbewerber eine FLD für das 
Lizenzierungsverfahren unter Berücksichtigung der fussballspezifischen finanziellen Informationen gemäss den 
Anweisungen dieses Handbuches. Durch gezielte Prüfungsinstruktionen wird die Einhaltung der Anweisungen 
des Handbuches in der FLD von einem zugelassenen Revisionsexperten / Revisor (nachfolgend als 
„Wirtschaftsprüfer“ bezeichnet) sichergestellt und beurteilt. – Im Kapitel 5.3.3 „Erläuterungen zur geprüften 
FLD“ finden sich alle Hinweise zur oben erwähnten FLD. 
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5.2. Implementierung 

 
5.2.1 Formelle Anforderungen 

Die verlangten Unterlagen sind zwingend einzureichen und die finanziellen Anforderungen sind zwingend zu 
erfüllen für die zu lizenzierende Spielzeit 2026/2027. 

Somit sind entweder 

eine Jahresrechnung per 30.06.2025 (statutarischer Abschlussstichtag) inklusive FLD sowie ein 
Zwischenabschluss per 31.12.2025 inkl. FLD mit den verlangten Angaben zur laufenden Spielzeit, 

oder 

eine Jahresrechnung per 31.12.2025 (statutarischer Abschlussstichtag) inklusive FLD 

einzureichen. 
 

 
5.2.2 Revisionsstelle / Wirtschaftsprüfer 

 
5.2.2.1 Grundsätze zur Revisionspflicht 

Gemäss Art. 727 OR müssen alle Publikumsgesellschaften und Gesellschaften, welche zwei der nachstehen-den 
Grössen in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschreiten, eine ordentliche Revision durch-führen: 
Bilanzsumme: CHF 20 Mio.; Umsatz: CHF 40 Mio.; 250 Vollzeit-stellen im Jahresdurchschnitt. 

Ungeachtet der gesetzlichen Grundlage ist die Jahresrechnung bei der Beantragung einer Lizenz I zwingend 
einer ordentlichen Revision zu unterziehen. 

Für die Beantragung einer Lizenz II und III ist die Jahresrechnung mindestens einer eingeschränkten 
Revision zu unterziehen. 

 
5.2.2.2 Wahl der Revisionsstelle (der Jahresrechnung) 

Die Revisionsstelle wird vom Lizenzbewerber bestimmt. Die für diese Prüfung eingesetzte Revisionsstelle hat 
die Grundsätze des schweizerischen Berufsstandes bezüglich fachlicher Kompetenz und Unabhängigkeit zu 
erfüllen. 

Die ordentliche Revision muss gemäss Art. 727b OR durch ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen 
(bei Publikumsgesellschaften) oder einen zugelassenen Revisionsexperten erfolgen. Die eingeschränkte 
Revision muss durch einen zugelassenen Revisor vorgenommen werden. Die Unabhängigkeit der Revisions-
stelle ist für die ordentliche Revision in Art. 728 OR, für die eingeschränkte Revision in Art. 729 OR geregelt. 
Die Bestimmungen über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisoren und Revisorinnen sind im 
Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) festgelegt. 
Die Revisionsstelle muss unabhängig sein im Sinne des Code of Professional Ethics for Accountants, heraus-
gegeben von der International Federation of Accountants (IFAC) und Mitglied von EXPERT Suisse. 
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5.2.2.3 Wahl der Revisionsstelle (des Zwischenabschlusses) 

Die Revisionsstelle für die Review des Zwischenabschlusses wird vom Lizenzbewerber bestimmt. Die für 
diese Review eingesetzte Revisionsstelle hat die Grundsätze des schweizerischen Berufsstandes bezüglich 
fachlicher Kompetenz und Unabhängigkeit zu erfüllen. Es ist sinnvoll, dass die Revisionsstelle der Jahres-
rechnung und die Revisionsstelle des Zwischenabschlusses identisch sind. 

Die Revisionsstelle muss unabhängig sein im Sinne des Code of Professional Ethics for Accountants, heraus-
gegeben von der International Federation of Accountants (IFAC) und Mitglied von EXPERT Suisse. 

 

 
5.2.2.4 Wahl des Wirtschaftsprüfers (der FLD) 

Zur Prüfung der FLD hat der Lizenzbewerber einen unabhängigen, fachlich kompetenten Wirtschaftsprüfer 
zu ernennen. Dieser Wirtschaftsprüfer kann mit der Prüfung der FLD beauftragt werden, falls er die vorstehend 
beschriebenen Anforderungen bezüglich Unabhängigkeit und fachlicher Kompetenz (zugelassener Revisions-
experte / Revisor) erfüllt. – Es ist sinnvoll, dass die Revisionsstelle (der Jahresrechnung) und der 
Wirtschaftsprüfer (der FLD) identisch sind. 

Der Wirtschaftsprüfer muss unabhängig sein im Sinne des Code of Professional Ethics for Accountants, her-
ausgegeben von der International Federation of Accountants (IFAC) und Mitglied von EXPERT Suisse. 

 

 
5.2.2.5 Akkreditierungsverfahren 

Nach der Ernennung einer Revisionsstelle und allenfalls eines Wirtschaftsprüfers hat der Lizenz-bewerber diese 
dem Lizenzgeber mitzuteilen. Sollten der Prüfer des Zwischenabschlusses respektive der Prüfer der FLD 
und die Revisionsstelle nicht identisch sein, so sind die Revisionsstelle und die zusätzlichen Prüfer beim 
Lizenzgeber zu akkreditieren. 

 

 
5.2.3 Revisionsbericht (zur Jahresrechnung OR) 

Die Revisionsstelle (der Jahresrechnung) erstellt einen schriftlichen Revisionsbericht über die Durchführung 
ihrer Revision und über ihre Feststellungen an den Lizenzbewerber. – Der Lizenzbewerber ist für die 
fristgerechte Einreichung des Revisionsberichtes und der Jahresrechnung an den Lizenzgeber verantwortlich. 

 

 
5.2.4 Bericht zur Review (zum Zwischenabschluss OR) 

Die Revisionsstelle (des Zwischenabschlusses) erstellt einen schriftlichen Bericht über die Durchführung ihrer 
Review gemäss PS 910 und über ihre Feststellungen und allfälligen Einschränkungen an den Lizenzbewerber. 
Der Lizenzbewerber ist für die fristgerechte Einreichung des Berichts zur Review und des Zwischenabschlusses 
an den Lizenzgeber verantwortlich. Der Revisionsbericht muss den Anforderungen der Schweizer Prüfungs-
standards (Ausgabe 2013) entsprechen. 
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5.2.5 Berichte über die Feststellungen zur FLD 

Dieser Abschnitt beschreibt die Anforderungen an die Prüfung der FLD. Um zu verhindern, dass die FLD einer 
zweiten Abschlussprüfung unterzogen wird, hat sich die SFL für die Durchführung von vereinbarten 
Prüfungshandlungen zu den Finanzinformationen (PS 920) sowie einer Prüfung der zukunftsorientierten 
Finanzinformationen (PS 940) entschlossen, wie sie im International Standard on Related Services ISRS 4400 
(„Agreed-upon Procedures“) und im International Standard on Related Services ISAE 3400 („The Examina-tion 
of Prospective Financial Information“) definiert sind. In diesem Abschnitt werden Form, Art und Umfang der 
durch den Wirtschaftsprüfer der FLD vorzunehmenden Prüfungshandlungen beschrieben sowie die Form seiner 
Berichte. 

Wichtig ist, dass die vereinbarten Prüfungshandlungen sowie die Prüfung zukunftsorientierter 
Finanzinformationen weder eine Abschlussprüfung („Full-scope Audit“) noch eine prüferische Durchsicht nach 
PS 910 („Review“) darstellen. 

Der Auftrag zur Durchführung von vereinbarten Prüfungshandlungen gemäss PS 920 wird in ei-
ner Auftragsbestätigung schriftlich festgehalten. Zweck dieser Auftragsbestätigung ist die Beschreibung 
des Auftrages sowie die Vermeidung falscher Erwartungen über die Aufgaben und Tätigkeiten des 
Wirtschaftsprüfers der FLD oder anderer Missverständnisse. Die Lizenzdokumentation enthält eine Auftrags-
bestätigung für die vereinbarten Prüfungshandlungen der Finanzinformationen der FLD. Diese Vorlage wurde 
an die schweizerische Gesetzgebung und an die Berufsstandesregeln angepasst. 

Der Auftrag zur Durchführung der Prüfung von zukunftsorientierten Finanzinformationen gemäss 
PS 940 wird ebenfalls in einer Auftragsbestätigung schriftlich festgehalten. Zweck dieser Auftrags-
bestätigung ist die Beschreibung des Auftrages sowie die Vermeidung falscher Erwartungen über die Aufgaben 
und Tätigkeiten des Wirtschaftsprüfers der FLD oder anderer Missverständnisse. Die Lizenzdokumentation 
enthält eine Auftragsbestätigung für die Prüfung der zukunftsorientierten Finanzinformationen der FLD. Diese 
Vorlage wurde an die schweizerische Gesetzgebung und an die Berufsstandesregeln angepasst. 

 
Die Prüfung muss mindestens Folgendes umfassen: 

a. Überprüfung, ob die zukunftsbezogenen Finanzinformationen korrekt berechnet wurden; 

b. Feststellung, die aus Diskussionen mit der Unternehmensleitung und der prüferischen Durchsicht 
der zukunftsbezogenen Finanzinformationen abgeleitet wird, ob diese gemäss den angegebenen 
Annahmen und Risiken zusammengestellt wurden; 

c. Überprüfung, ob die Eröffnungssalden, die in den zukunftsbezogenen Finanzinformationen enthalten sind, 
mit denen der Bilanz übereinstimmen, wie sie in dem unmittelbar vorangegangenen geprüften 
Jahresabschluss bzw. dem prüferisch durchgesehenen Zwischenabschluss (sofern vorgelegt) aus-
gewiesen sind; 

d. Überprüfung, ob die zukunftsbezogenen Finanzinformationen vom Vorstand des Lizenzbewerbers formell 
genehmigt wurden. 

e. Gegebenenfalls: Überprüfung der zugehörigen Nachweise, zum Beispiel Vereinbarungen mit Sponsoren, 
Bankverbindlichkeiten, Aktienkapitalerhöhungen, Bankgarantien und Protokolle von Vorstandssitzungen. 

 

 
5.2.5.1 Adressat 

Der Wirtschaftsprüfer der FLD erstellt einen schriftlichen Bericht an den Lizenzbewerber über die Durchführung 
der vereinbarten Prüfungshandlungen und die Prüfung der zukunftsorientieren Finanzinformationen. 
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Die Berichterstattung wird in zwei Berichte aufgeteilt. Zusätzlich identifiziert der Wirtschaftsprüfer die den 
Berichten zugrundeliegende FLD durch Stempel und Unterschrift. 

Der Lizenzbewerber ist für die fristgerechte Einreichung der Berichte und der identifizierten FLD an den 
Lizenzgeber verantwortlich. 

 

 
5.2.5.2 Form des Berichtes über die vereinbarten Prüfungshandlungen nach PS 920 

In diesem Bericht erklärt der Wirtschaftsprüfer der FLD, dass er die vereinbarten Prüfungshandlungen 
gemäss den Richtlinien dieses Handbuches durchgeführt hat. Er erwähnt zudem, dass der Auftrag in Über-
einstimmung mit den geltenden Richtlinien der Schweizer Prüfungsstandards (PS 920) und den Grundsätzen 
des schweizerischen Berufsstandes durchgeführt wurde. 

Im Bericht bestätigt der Wirtschaftsprüfer der FLD ausdrücklich seine Unabhängigkeit vom Lizenzbewerber. 

Gemäss PS 920 hat der Wirtschaftsprüfer der FLD in seinem Bericht auch ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass 
die durchgeführten Prüfungshandlungen weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht der FLD 
darstellen, und dass weitere Untersuchungen möglicherweise weitere Ergebnisse hervorbringen könnten. 
Zusätzlich hat der Wirtschaftsprüfer darauf hinzuweisen, dass nach PS der Bericht nur für den Lizenzbewerber 
und die Lizenzbehörden bestimmt ist. 

 

 
5.2.5.3 Form des Berichtes zu den zukunftsorientierten Finanzinformationen nach PS 940 

In diesem Bericht erklärt der Wirtschaftsprüfer der FLD insbesondere, dass er bei seiner Prüfung der 
zukunftsorientierten Finanzinformationen auf keine Sachverhalte gestossen ist, aus welchen zu schliessen 
wäre, dass diese Annahmen keine vernünftige Basis für die zukunftsorientierten Finanzinformationen sind. 
Er erwähnt zudem, dass der Auftrag in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der Schweizer 
Prüfungsstandards (PS 940) und den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes durchgeführt wurde. 

Gemäss PS 940 hat der Wirtschaftsprüfer der FLD in seinem Bericht auch ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass 
die tatsächlichen Resultate wahrscheinlich von den zukunftsorientierten Finanzinformationen abweichen, 
weil Ereignisse häufig nicht wie erwartet eintreten und die Abweichung wesentlich sein kann. Zusätzlich hat 
der Wirtschaftsprüfer darauf hinzuweisen, dass nach PS der Bericht nur für den Lizenzbewerber und die 
Lizenzbehörden bestimmt ist. 

 

 
5.2.5.4 Grundsätze des Berichts nach PS 920 

Grundsätzliche Feststellungen zu den hiernach beschriebenen vereinbarten Prüfungshandlungen, welche im 
Bericht des Wirtschaftsprüfers der FLD enthalten sein sollen: 

a) Feststellung, dass die FLD auf der Basis einer geprüften/testierten Jahresrechnung gemäss den 
gesetzlichen Bestimmungen des Aktienrechtes erstellt wurde 

b) Feststellung, dass die FLD entsprechend den durchgeführten Prüfungshandlungen plausibel er-
scheint und dass sie auf der Grundlage der Richtlinien dieses Handbuches erstellt wurde. 

c) Feststellung, dass die Unterlagen der laufenden Saison entsprechend den durchgeführten 
Prüfungshandlungen plausibel erscheinen und dass sie auf der Grundlage der Richtlinien dieses Hand-
buches erstellt wurden. 

d) Feststellung, dass die finanziellen Kriterien des Lizenzreglementes und dieses Handbuches eingehalten 
sind. 
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5.2.5.5 Grundsätze des Berichts nach PS 940 

Kommt der Wirtschaftsprüfer zum Schluss, dass die Darstellung der Zukunftsinformationen und/oder die 
zugehörige Offenlegung nicht angemessen ist, muss er im Bericht über die Zukunftsinformationen entweder 
eine Einschränkung des Urteils anbringen oder ein verneinendes Urteil abgeben, oder er muss vom Mandat 
zurücktreten. 

Kommt der Wirtschaftsprüfer zum Schluss, dass eine oder mehrere wesentliche Annahmen – bestmögliche 
Schätzungen, hypothetische Annahmen oder beides – keine vernünftige Basis für die Zukunftsinformationen 
sind, muss er entweder im Bericht über die Zukunftsinformationen ein verneinendes Urteil abgeben oder 
vom Mandat zurücktreten. 

Wird die Prüfung der Zukunftsinformationen durch Auflagen beschränkt, welche unter den jeweiligen Um-
ständen erforderliche Prüfungshandlungen verunmöglichen, muss der Wirtschaftsprüfer entweder vom Mandat 
zurücktreten oder im Bericht über die Zukunftsinformationen erklären, dass eine Urteilsabgabe unmöglich ist, 
und die Beschränkung des Prüfungsumfangs darlegen. 

 

 
5.2.5.6 Wichtige Feststellungen im Bericht nach PS 920 

Falls der Wirtschaftsprüfer der FLD bei der Durchführung der vereinbarten Prüfungshandlungen Feststellungen 
macht, welche die Entscheidung des Lizenzgebers bei der Lizenzvergabe beeinflussen könnten, hat er die 
Ergebnisse in seinem Bericht festzuhalten. Nachfolgende Feststellungen werden als so wichtig erachtet, dass 
sie bei ihrem Auftreten berichtet werden müssen: 

 Einschränkungen, Hinweise und sonstige Kommentare oder Bedenken im Prüfbericht der Revisions-
stelle der Jahresrechnung. 

 Falschangaben in der Jahresrechnung. 

 Einschränkungen, Hinweise und sonstige Kommentare oder Bedenken im Bericht zur Review 
(prüferischen Durchsicht) der Revisionsstelle des Zwischenabschlusses. 

 Falschangaben im Zwischenabschluss für die Übergangsperiode. 

 Fehlender Zwischenabschluss für die Übergangsperiode, obwohl erforderlich. 

 Fehler in der Erstellung der FLD. 

 Nichteinhaltung der Mindestgliederungsvorschriften dieses Handbuches (z.B. Verrechnung von Auf-
wand und Ertrag usw.). 

 Fehlinterpretation dieses Handbuches (z.B. Überbewertung von Vermögenswerten, erhebliche 
Unterbewertung von Verbindlichkeiten usw.). 

 Fehlende Informationen oder fehlende Dokumente der FLD. 

 Abweichung des Lizenzbewerbers vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going concern). 

 Nichteinhaltung des Kriteriums, einen positiven Saldo des Bestandes an flüssigen Mitteln 
(einschliesslich der zugesicherten Kreditlinien) beim budgetierten Liquiditätsplan. 

 Nichteinhaltung des Kriteriums keiner überfälligen Verbindlichkeiten per 31.03. aus 
Transfertätigkeiten. 
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 Nichteinhaltung des Kriteriums keiner überfälligen Verbindlichkeiten per 31.03. gegenüber Ange-

stellten und Sozialversicherungen oder Steuerbehörden. 

 Nichteinhaltung des Kriteriums keiner überfälligen Verbindlichkeiten per 31.03. gegenüber der SFL. 

 Nichteinhaltung des Kriteriums keiner überfälligen Verbindlichkeiten per 31.03. gegenüber dem SFV 
und der UEFA. 

 Nichteinhaltung einer Meldepflicht. 

Die obige Aufzählung von Feststellungen, die im Bericht festzuhalten sind, ist nicht abschliessend. Der 
Wirtschaftsprüfer hält in seinem Bericht sämtliche im Rahmen der vereinbarten Prüfungshandlungen gemachten 
Feststellungen fest, die einen Einfluss auf die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Lizenz-
bewerbers haben könnten, sofern diese Informationen einen Einfluss auf den Entscheid des Lizenzgebers 
bei der Lizenzerteilung haben könnten. 

 

 
5.2.5.7 Wichtige Feststellungen im Bericht nach PS 940 

Falls der Wirtschaftsprüfer der FLD bei der Durchführung der Prüfungshandlungen Feststellungen macht, welche 
die Entscheidung des Lizenzgebers bei der Lizenzvergabe beeinflussen könnten, hat er die Ergebnisse in seinem 
Bericht festzuhalten. Nachfolgende Feststellungen werden als so wichtig erachtet, dass sie bei Auftreten 
berichtet werden müssen: 

 
 Unrealistische Annahmen in der budgetierten Gewinn- und Verlustrechnung für die zu lizenzierende 

Spielzeit. 

 Unrealistische Annahmen im budgetierten Liquiditätsplan für die zu lizenzierende Spielzeit. 

 Unrealistische Annahmen in der Planbilanz für die zu lizenzierende Spielzeit. 

 Unrealistische Annahmen in der aktualisierten, budgetierten Gewinn- und Verlustrechnung der 
laufenden Spielzeit. 

 Unrealistische Annahmen im aktualisierten, budgetierten Liquiditätsplan für die laufende Spielzeit. 

 Unrealistische Annahmen in der Planzbilanz für die laufende Spielzeit. 

Die obige Aufzählung von Feststellungen, die im Bericht festzuhalten sind, ist nicht abschliessend. Der 
Wirtschaftsprüfer hält in seinem Bericht sämtliche Punkte fest, die ihn zum Schluss kommen lassen, dass die 
zukunftsorientierten Finanzinformationen unrealistisch sind oder auf Basis der Annahmen nicht 
ordnungsgemäss erstellt sind respektive nicht mit den Richtlinien dieses Lizenzhandbuches übereinstimmen. 

 

 
5.2.5.8 Identifizierung der Beilagen zur Prüfung nach PS 920 

Der Wirtschaftsprüfer der FLD identifiziert jene Version der FLD, die er als Prüfungsgrundlage verwendet 
und auf die er in seinem Bericht Bezug nimmt. Der Wirtschaftsprüfer legt seinem Bericht folgende Dokumente 
bei: 

 Jahresrechnung FLD (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang); 

 Gegebenenfalls Zwischenabschluss für die Übergangsperiode (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang). 

Für die Lizenz I sind folgende zusätzlichen Unterlagen beizulegen: 

 Kapitalflussrechnung (falls erforderlich auch zum Zwischenabschluss); 
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 Lagebericht; 

 Spielerspiegel. 

 
5.2.5.9 Identifizierung der Beilagen zur Prüfung nach PS 940 

Der Wirtschaftsprüfer der FLD identifiziert jene Version der FLD, die er als Prüfungsgrundlage verwendet 
und auf die er in seinem Bericht Bezug nimmt. Der Wirtschaftsprüfer legt seinem Bericht folgende Dokumente 
bei: 

 Budgetierte Gewinn- und Verlustrechnung für die zu lizenzierende Spielzeit (mit Erläuterungen); 

 Budgetierter Liquiditätsplan für die zu lizenzierende Spielzeit; 

 Planbilanz für die zu lizenzierende Spielzeit; 

 Aktualisierte, budgetierte Gewinn- und Verlustrechnung für die laufende Spielzeit (mit Erläuterungen). 

 Aktualisierter, budgetierter Liquiditätsplan für die laufende Spielzeit; 

 Aktualisierte Planbilanz für die laufende Spielzeit 

 
5.2.5.10 Kosten der Prüfung der FLD 

Die Kosten des Wirtschaftsprüfers der FLD trägt der Lizenzbewerber. Er ist für die Vereinbarung der Honorare 
selber zuständig. 

Falls der Lizenzgeber begründete Zweifel an den eingereichten Unterlagen hat, kann er auf eigene Kosten einen 
weiteren Prüfer beauftragen, welcher die eingereichten Dokumente oder Teile davon nochmals überprüft. Der 
Lizenzbewerber hat diesem Prüfer die entsprechende Akteneinsicht zu gewähren. 

Falls sich bei dieser zusätzlichen Prüfung herausstellt, dass der Lizenzbewerber vorsätzlich falsche oder un-
vollständige Angaben gemacht hat, wird der Lizenzgeber die Kosten dieser zusätzlichen Prüfung ebenfalls 
auf den Lizenzbewerber überwälzen. 

 
5.2.5.11 Erleichtertes Lizenzierungsverfahren 

Bis anhin musste jeder Klub im Rahmen der Lizenzierung zukunftsbezogene Finanzinformationen einreichen. 
Bei einigen Klubs verursachte dies Aufwand und Kosten, obwohl bereits anhand der Jahresabschlüsse davon 
ausgegangen werden konnte, dass der Klub die anstehende Saison bewältigen kann. 

Zukunftsbezogene Finanzinformationen müssen daher gemäss Artikel 8quater Absatz 3 LizRegl nur noch in 
folgenden Fällen eingereicht werden: 

1. Der Prüfbericht zum eingereichten Jahresabschluss bzw. Zwischenabschluss enthält im Hinblick auf 
die Unternehmensfortführung einen Zusatz zum Bestätigungsvermerk, einen Zusatz zu besonders 
wichtigen Prüfungssachverhalten oder einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk; 

2. Der Lizenzbewerber wird massgeblich von einer einzelnen Partei finanziert; es sei denn, dass 
gleichzeitig mit den Lizenzunterlagen eine Sicherheit gemäss Artikel 8quater Absatz 2 eingereicht wird, 
und zwar in vergleichbarer Höhe wie im Vorjahr; 

3. Beim Lizenzbewerber ergaben oder ergeben sich in der laufenden oder in der zu lizenzierenden Spielzeit 
massgebliche Veränderungen der Verhältnisse (z.B. Eigentümerwechsel oder Bezug eines neuen 
Stadions). 

Zu den unter Ziffer 2 erwähnten Sicherheiten gehören insbesondere unwiderruflich zugesagte Beiträge 
inklusive Bonitätsnachweis. 

Sofern bei der Prüfung durch den Experten Sachverhalte identifiziert werden, welche Anlass für erhebliche 
Zweifel an der Fortführungsfähigkeit der Unternehmenstätigkeit des Lizenzbewerbers bis zum Ende der zu 
lizenzierenden Spielzeit geben, können zukunftsgerichtete Finanzinformationen im Rahmen der Stellungnahme 
zum Expertenbericht einverlangt werden. 
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5.3. Erläuterungen 

 
5.3.1 Erläuterungen zur Jahresrechnung OR 

Es gelten die Grundsätze zur kaufmännischen Buchführung und Rechnungslegung gemäss Art. 957ff. OR. 
Die Jahresrechnung besteht aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang. Die Mindestgliederungsvorschriften 
sind in Art. 959a, 959b und 959c OR beschrieben. Die gesetzlichen Bewertungsvorschriften sind in Art. 960 und 
960a bis 960e OR festgehalten. Zudem ist bei der Abschlusserstellung die Vorgabe von Art. 958b zu beachten, 
wonach Aufwendungen und Erträge in zeitlicher und sachlicher Hinsicht voneinander abgegrenzt werden 
müssen. 

Zudem hat der Lizenzbewerber seine finanzielle Gesamtsituation darzustellen. Sofern er gemäss den 
gesetzlichen Vorgaben von Art. 963 konsolidierungspflichtig ist, hat der Lizenzbewerber eine konsolidierte 
Jahresrechnung zu erstellen und prüfen zu lassen. Ungeachtet der gesetzlichen Vorgaben ist auch dann eine 
Konzernrechnung zu erstellen, wenn der Lizenzbewerber die Kriterien nach Art. 963a für eine Befreiung von der 
Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung erfüllt. 

Die Revisionsstelle hat die Jahresrechnung und die Konzernrechnung zu prüfen und darüber Bericht zu er-
statten. 

Feststellungen, die den Entscheid des Lizenzgebers bei der Lizenzvergabe beeinflussen könnten, sind in seinen 
Bericht über die Feststellungen zur Prüfung der FLD einzubeziehen (siehe dazu Kapitel 5.2.5). 

 
 

5.3.2 Erläuterungen zur Review des Zwischenabschlusses 

Liegt der statutarische Abschlussstichtag des Lizenzbewerbers nicht auf dem 31. Dezember, hat der 
Lizenzbewerber einen Zwischenabschluss für die Übergangsperiode vorzulegen. Dieser 
Zwischenabschluss ist einer Review (prüferische Durchsicht) gemäss PS 910 zu unterziehen und die 
Schlussfolgerungen sind in einem Bericht mit negativer Zusicherung festzuhalten. Diese Übergangsperiode 
deckt die Periode vom statutarischen Abschlussstichtag bis 31. Dezember ab. 

Die Revisionsstelle hat den Zwischenabschluss einer Review (prüferische Durchsicht) gemäss PS 910 
zu unterziehen und eine separate Berichterstattung zu erstellen. 

Feststellungen, die den Entscheid des Lizenzgebers bei der Lizenzvergabe beeinflussen könnten, sind in seinen 
Bericht über die Feststellungen zur Prüfung der FLD einzubeziehen (siehe dazu Kapitel 5.2.5). 
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5.3.3 Erläuterungen zur geprüften FLD 

Auf der Grundlage der von der Revisionsstelle geprüften und testierten Jahresrechnung OR muss vom 
Lizenzbewerber eine FLD nach den Richtlinien dieses Handbuchs erstellt und vom Wirtschaftsprüfer der FLD 
geprüft werden. 

Die in der FLD benötigten Informationen basieren auf den Vorschriften zur kaufmännischen 
Buchführung und Rechnungslegung gemäss Art. 957ff. OR, erweitert und präzisiert mit den 
Bewertungsvorschriften in diesem Handbuch und den Gliederungsvorschriften gemäss den zur Ver-
fügung gestellten Vorlagen 

 
Die FLD besteht aus: 

 Graphische Darstellung Konzernstruktur/Berichtskreis (Kriterium F.3b)

 Bilanz

 Gewinn- und Verlustrechnung

 Anhang zur Jahresrechnung

 Zwischenabschluss (falls erforderlich) 

Zusätzlich für die Lizenz I:

 Kapitalflussrechung zur Jahresrechnung (und zum Zwischenabschluss)

 Lagebericht der Unternehmensleitung

 Spielerspiegel

Zusätzlich, falls reglementarisch erforderlich: 

 budgetierte Gewinn- und Verlustrechnung für die zu lizenzierende Spielzeit, mit Erläuterungen

 budgetierter Liquiditätsplan für die zu lizenzierende Spielzeit

 Planbilanz für die zu lizenzierende Spielzeit

 aktualisierte, budgetierte Gewinn- und Verlustrechnung für die laufende Spielzeit, mit Erläuterungen

 aktualisierter, budgetierter Liquiditätsplan für die laufende Spielzeit

 Planbilanz für die laufende Spielzeit

Im Folgenden wird erläutert, wie die einzelnen Bestandteile der FLD aufzubereiten sind. Es wird dem 
Lizenzbewerber empfohlen, die Mustervorlagen zu verwenden. Verwendet der Lizenzbewerber ei-
gene Formulare, so muss die Mindestgliederung der Mustervorlagen übernommen werden. 
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5.3.3.1 Rechtliche Konzernstruktur 

Der Lizenzbewerber muss dem Lizenzgeber Informationen zu seiner rechtlichen Konzernstruktur zum 
satzungsgemässen Abschlussstichtag vor dem Termin zur Einreichung des Lizenzantrags beim Lizenzgeber 
unterbreiten. Diese Informationen müssen in einer grafischen Darstellung vorgelegt und vom Management 
genehmigt werden. Der Lizenzgeber muss über alle Änderungen an der rechtlichen Konzernstruktur informiert 
werden, die zwischen dem satzungsgemässen Abschlussstichtag und der Einreichung der grafischen Darstellung 
beim Lizenzgeber erfolgten. 

 
Dieses Dokument muss die folgenden natürlichen und juristischen Personen enthalten: 

a) der Lizenzbewerber; 

b) alle Tochterunternehmen des Lizenzbewerbers; 

c) alle assoziierten Unternehmen des Lizenzbewerbers; 

d) alle Parteien, die über eine direkte oder indirekte Beteiligung von 10 % oder mehr am Lizenzbewerber 
oder über 10 % oder mehr der Stimmrechte verfügen; 

e) alle direkten oder indirekten beherrschenden Parteien des Lizenzbewerbers; 

f) alle anderen Fußballklubs, an denen eine der in den Punkten a) bis e) bestimmten Parteien oder 
Mitglieder von deren Management in Schlüsselpositionen über eine Beteiligung oder Stimmrechte oder 
eine Mitgliedschaft oder sonstigen Einfluss in Bezug auf die Führung, Verwaltung oder sportliche 
Leistung verfügen; und 

g) Mitglieder des Managements in Schlüsselpositionen des Lizenzbewerbers und, falls abweichend, des 
registrierten Mitglieds 

 
Der Berichtskreis gemäss Ziffer 5.3.3.5 ist im Dokument ebenfalls klar zu bestimmen. 

 
Für alle in der rechtlichen Konzernstruktur enthaltenen Unternehmen müssen folgende Angaben vorgelegt 
werden: 

 Name der rechtlichen Einheit 
 Rechtsform 
 Informationen über die Haupttätigkeit und über sämtliche Tätigkeiten im Bereich des Fussballs 
 Beteiligungsquote in Prozent (sofern abweichend Stimmrechtsquote in Prozent) 

Für alle Tochterunternehmen des Lizenzbewerbers und, falls abweichend, des registrierten Mitglieds müssen 
zudem folgende Angaben vorgelegt werden: 

 Aktienkapital 
 Summe der Vermögenswerte 
 Gesamteinnahmen 
 Summe Eigenkapital. 

Bei Bedarf kann der Lizenzgeber den Lizenzbewerber auffordern, über die obenstehende Liste hinausgehende 
Informationen einzureichen. 
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Beispiel der grafischen Darstellung: 

 

Aktionär A, Wohnort, 
Anteil 10% 

Aktionär B, Wohnort, 
Anteil 80 % 

Aktionär C, Wohnort, 
Anteil 10% 

Muttergesellschaft 
Rechtsform bspw. AG 
Haupttätigkeit 
Aktienkapital 
Eigenkapital 
Total Aktiven 
Umsatz 

Lizenzbewerber 
Rechtsform 
Haupttätigkeit 
Aktienkapital 
Eigenkapital 
Total Aktiven 
Umsatz 

100 % 

  

Verein 
Rechtsform (Verein) 
Haupttätigkeit 
Eigenkapital 
Total Aktiven 
Umsatz 

100 % 100 % 

Tochtergesellschaft 
Rechtsform 
Haupttätigkeit 
Aktienkapital 
Eigenkapital 
Total Aktiven 
Umsatz 

Tochtergesellschaft 
Rechtsform 
Haupttätigkeit 
Aktienkapital 
Eigenkapitel 
Total Aktiven 
Umsatz 
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5.3.3.2 Definition Konzern 

Ein Mutterunternehmen mit allen seinen Tochterunternehmen. Ein Mutterunternehmen ist ein Unternehmen, zu 
dem ein oder mehrere Tochterunternehmen gehören. Ein Tochterunternehmen ist ein Unternehmen, 
einschliesslich Personengesellschaften, das von einem anderen Unternehmen (als Mutterunternehmen 
bezeichnet) beherrscht wird. 

 
 

5.3.3.3 Definition Beherrschung / Oberste beherrschende Partei 

Möglichkeit, die Aktivitäten eines Unternehmens zu leiten und dessen einnahmenwirksame finanz-, 
geschäfts- oder sportpolitischen Entscheidungen anhand von Anteilseigentum, Stimmrecht, konstituierenden 
Dokumenten (Statuten), Vereinbarungen oder anderweitig zu bestimmen. 

Beherrschung kann erfolgen, indem eine Partei: 

a) über die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner bzw. Mitglieder verfügt; 

b) das Recht hat, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans eines 
Unternehmens zu ernennen oder abzuberufen; 

c) ein Minderheitsaktionär oder ein Mitglied des Unternehmens ist und aufgrund einer mit anderen 
Anteilseignern oder Mitgliedern des Unternehmens geschlossenen Vereinbarung oder auf andere Weise, 
allein in der Lage ist, das Unternehmen zu beherrschen (gemäss Buchstabe a) bzw. b)). 

 
Der Lizenzbewerber muss dem Lizenzgeber ein Dokument mit folgenden Informationen 
zukommen lassen: 

a) die oberste beherrschende Partei des Lizenzbewerbers; 

b) oberster Begünstigter des Lizenzbewerbers, d.h. eine natürliche Person, in deren Namen ein Unter-
nehmen oder eine Organisation besessen bzw. beherrscht oder eine Transaktion durchgeführt wird; und 

c) alle Parteien mit maßgeblichem Einfluss auf den Lizenzbewerber. 

Folgende Informationen müssen im Zusammenhang mit jeder dieser Parteien zum Zeitpunkt der Einreichung 
dieser Informationen an den Lizenzgeber vorgelegt werden: 

a) Name und gegebenenfalls Rechtsform; 

b) Hauptaktivitäten; 

c) Beteiligungsquote in Prozent und, falls abweichend, Stimmrechtsquote in Prozent mit Blick auf den 
Lizenzbewerber; 

d) gegebenenfalls Mitglieder des Managements in Schlüsselpositionen; und 

e) alle anderen Fußballklubs, an denen eine Partei oder Mitglieder von deren Management in Schlüssel-
positionen über eine Beteiligung, Stimmrechte, eine Mitgliedschaft oder sonstigen Einfluss verfügen. 

Der Lizenzbewerber muss Änderungen im Zusammenhang mit den Angaben gemäß Abs. 1 und 2 bestätigen, 
die zwischen dem jährlichen Abschlussstichtag und der Einreichung dieser Informationen beim Lizenzgeber 
erfolgt sind. 
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Sollte eine Änderung aufgetreten sein, muss diese in den Informationen an den Lizenzgeber ausführlich 
beschrieben werden. Mindestens folgende Angaben müssen vorgelegt werden: 

a) Datum, an dem die Änderung erfolgt ist; 

b) Beschreibung des Zwecks und der Gründe für die Änderung; 

c) Auswirkungen auf die finanz-, geschäfts- oder sportpolitischen Entscheidungen des Lizenzbewerbers; und 

d) Beschreibung möglicher Auswirkungen auf die Eigen- oder Fremdkapitalsituation des Lizenzbewerbers. 

Der Lizenzbewerber muss bestätigen, dass die Erklärung zur obersten beherrschenden Partei, zum obersten 
Begünstigten und zur Partei mit massgeblichem Einfluss vollständig und korrekt sind und mit diesem Reglement 
übereinstimmen. Diese Bestätigung erfolgt anhand einer kurzen Mitteilung, die vom Vorstand bzw. 
zeichnungsberechtigten Personen des Lizenzbewerbers und der obersten beherrschenden Partei des Lizenz-
bewerbers unterzeichnet ist. 

 

 
5.3.3.4 Konsolidierungs-/Kombinationsvorschriften 

a) Ein konsolidierter Jahresabschluss ist der Jahresabschluss eines Konzerns, in dem Vermögenswerte, 
Verbindlichkeiten, Eigenkapital, Ertrag, Aufwand und Zahlungsströme der Muttergesellschaft und ihrer 
Tochtergesellschaften, als jene eines einzigen Unternehmens präsentiert werden. 

b) Ein kombinierter Jahresabschluss ist ein Abschluss, der Informationen über zwei oder mehr 
Unternehmen enthält, die unter gemeinsamer Beherrschung stehen, ohne Informationen über das 
beherrschende Unternehmen. 

 
 

5.3.3.5 Berichtskreis 

Im Berichtskreis sind folgende Unternehmen enthalten: 

a) der Lizenzbewerber; 

b) alle Tochterunternehmen des Lizenzbewerbers; 

c) alle anderen in der rechtlichen Konzernstruktur enthaltenen Unternehmen, die im Zusammenhang mit 
den in Abs. 5.3.3.6 Bst. c) bis k) definierten fussballerischen Tätigkeiten Einnahmen erzielen und/oder 
Leistungen erbringen und/oder Ausgaben tätigen; 

d) alle Unternehmen, unabhängig davon, ob sie in der rechtlichen Konzernstruktur enthalten sind oder nicht, 
die im Zusammenhang mit den in Abs. 5.3.3.6 Bst. a) und b) definierten fussballerischen Tätigkeiten 
Einnahmen erzielen und/oder Leistungen erbringen und/oder Ausgaben tätigen. 

Bestätigung des Berichtskreises (NUR LIZENZ I) 
Klubs, die eine Lizenz I beantragen, müssen mittels einer Erklärung von einer zeichnungsberechtigten Person 
bestätigen, 

a) dass alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit allen in Ziffer. 5.3.3.6 angegebenen 
fussballerischen Tätigkeiten im Berichtskreis enthalten sind; 

b) und andernfalls eine ausführliche Erklärung abgeben; weshalb ein in der rechtlichen Konzernstruktur 
enthaltenes Unternehmen vom Berichtskreis ausgenommen wurde, mit einer entsprechenden Begrün-dung 
unter Bezugnahme auf Ziffer 5.3.3.7. 
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5.3.3.6 Fussballerische Tätigkeiten 

Fussballerische Tätigkeiten sind: 

a) Beschäftigung/Rekrutierung von Personal, einschliesslich der Bezahlung jeglicher Formen von 
Vergütungen an Arbeitnehmer aus vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen; 

b) Erwerb/Verkauf von Spielerregistrierungen (einschliesslich Ausleihen); 

c) Ticketverkauf; 

d) Sponsoring und Werbung; 

e) Broadcasting; 

f) Merchandising und Hospitality; 

g) Klubbetrieb (Administration, Aktivitäten an Spieltagen, Reisen, Scouting usw.); 

h) Nutzung und Verwaltung von Stadien und Trainingseinrichtungen; 

i) Frauenfussball; 

j) Nachwuchsentwicklung; und 

k) Finanzierung, einschliesslich Eigenkapital, das zu Verpflichtungen seitens des Lizenzbewerbers führt, bzw. 
Fremdkapital, bei dem Vermögenswerte oder Einnahmen des Lizenzbewerbers direkt oder indirekt als 
Sicherheit oder Pfand dienen. 

 
 
 
 

5.3.3.7 Zulässige Ausnahmen 

Ein Unternehmen kann nur dann aus dem Berichtskreis ausgenommen werden: 

l) wenn seine Tätigkeiten keinen Bezug zu den unter Ziffer 5.3.3.6. definierten fussballerischen 
Tätigkeiten und/oder zu den Standorten, Vermögenswerten oder der Marke des Fussballklubs haben; 

m) wenn es im Vergleich zu allen Unternehmen, die den Berichtskreis bilden, unerheblich ist und es keine 
unter Abs. 5.3.3.6 a) und b) definierten fussballerischen Tätigkeiten ausübt; oder 

n) wenn alle fussballerischen Tätigkeiten, die es ausübt, bereits vollständig im Jahresabschluss eines der 
im Berichtskreis enthaltenen Unternehmen angegeben sind. 

Die Ausnahmen sind zu begründen. 
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5.3.3.8 Bilanz der FLD 

Die Bilanz der FLD wird auf den statutarischen Abschlussstichtag des Lizenzbewerbers erstellt. Die Bilanz 
hat die Vorjahreszahlen auszuweisen. 

Ansatz und Bewertung der einzelnen Bilanzposten erfolgen grundsätzlich gemäss den gesetzlichen 
Bestimmungen zur kaufmännischen Buchführung und Rechnungslegung gemäss Art. 957ff. und unter 
Beachtung der in diesem Lizenzhandbuch aufgeführten Richtlinien. 

Die Gliederung der Bilanz hat gemäss den Mindestgliederungsvorschriften der FLD zu erfolgen. Es gelten die 
folgenden Gliederungs- und Bewertungsregeln (die nachstehenden Bewertungsgrundsätze verstehen sich 
als Höchstbewertungsregeln): 

 
1. Flüssige Mittel 

 

 
2. Forderungen 

 

 

Definition: 
Die Flüssigen Mittel umfassen Bargeld, Bankguthaben auf Sicht sowie die kurzfristig (in der Regel innert drei 
Monaten nach dem Bilanzstichtag) fälligen Festgeldguthaben. 

Bewertungsgrundsatz: 
Flüssige Mittel sind zum Nominalwert zu bewerten. Fremdwährungen müssen zum Jahresendkurs 
umgerechnet werden. 

2.1. Forderungen aus Spielertransfers 

Definition: 
Unter Spielertransfers werden Verkäufe und Ausleihungen an Dritte verstanden. Forderungen mit einer 
Fälligkeit unter 12 Monate sind unter dem Umlaufvermögen und solche mit einer Fälligkeit über 12 Monate 
unter dem Anlagevermögen auszuweisen. 

Bewertungsgrundsatz: 
Im Normalfall sind die Forderungen zu ihrem Nominalbetrag in die Bilanz einzustellen. Für zweifelhafte 
Forderungen ist ein angemessenes Delkredere zu bilden. Forderungen in Fremdwährungen werden zum 
Jahresschlusskurs umgerechnet. 

2.2. Forderungen gegenüber Konzernunternehmen 

Definition: 
Die Summe der Forderungen gegenüber Konzernunternehmen und anderen verbundenen Unternehmen wird in 
der Bilanz gesondert ausgewiesen. Forderungen mit einer Fälligkeit unter 12 Monate sind unter dem 
Umlaufvermögen und solche mit einer Fälligkeit über 12 Monate (z.B. Darlehen) unter dem Anlagevermögen 
auszuweisen.) 
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3. Vorräte 

 

Bewertungsgrundsatz: 
Im Normalfall sind die Forderungen zu ihrem Nominalbetrag in die Bilanz einzustellen. Für zweifelhafte 
Forderungen ist ein angemessenes Delkredere zu bilden. Forderungen in Fremdwährungen werden zum 
Jahresschlusskurs umgerechnet. 

2.3 Sonstige Forderungen 

Definition: 
Umfasst alle Forderungen, welche nicht unter die Definition von „2.1 Forderungen aus Spielertransfers“, „2.2 
Forderungen gegenüber Konzernunternehmen und anderen verbundenen Unternehmen“ oder „2.4 Steuer-
guthaben“ fallen. 

Bewertungsgrundsatz: 
Im Normalfall sind die Forderungen zu ihrem Nominalbetrag in die Bilanz einzustellen. Für zweifelhafte 
Forderungen ist ein angemessenes Delkredere zu bilden. Forderungen in Fremdwährungen werden zum 
Jahresschlusskurs umgerechnet. 

2.4. Steuerguthaben 

Definition: 
Forderungen gegenüber der Steuerverwaltung (direkte und indirekte Steuern) sind gesondert auszuweisen. 
Forderungen mit einer Fälligkeit unter 12 Monate sind unter dem Umlaufvermögen und solche mit einer 
Fälligkeit über 12 Monate unter dem Anlagevermögen auszuweisen. 

Bewertungsgrundsatz: 
Im Normalfall sind die Forderungen zu ihrem Nominalbetrag in die Bilanz einzustellen. Für zweifelhafte 
Forderungen ist ein angemessenes Delkredere zu bilden. Forderungen in Fremdwährungen werden zum 
Jahresschlusskurs umgerechnet. 

Definition: 
Vorräte umfassen: 






Rohmaterial, Hilfs- und Betriebsstoffe; 
Halbfabrikate; 
Erzeugnisse in Arbeit und 
Fertige Erzeugnisse; 
Handelswaren. 

Bewertungsgrundsatz: 
Vorräte dürfen höchstens zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet werden. Die Warenlager sind 
zudem verlustfrei, d.h. zum Niederstwertprinzip zu bewerten: tieferer Wert von historischen Kosten 
(Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten) und netto realisierbarem Wert. Der netto realisierbare Wert ist der 
Verkaufspreis abzüglich geschätzter Kosten für Fertigstellung und Verkaufskosten. 
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4. Sonstige Kurzfristige Vermögenswerte 

 

 
5. Sachanlagen 

 

Definition: 
Umfasst alle kurzfristigen Vermögenswerte (Fälligkeit < 12 Monate), welche nicht unter die Definition von 
„1. Flüssige Mittel“, „2.Forderungen“ oder „3. Vorräte“ fallen. Unter dieser Position sind insbesondere die 
aktiven Rechnungsabgrenzungen aufzuführen, welche wie folgt definiert sind: 

 Ausgaben im alten Jahr, die als Aufwand dem neuen Rechnungsjahr zu belasten sind. Dazu gehören 
beispielsweise vorausbezahlte Miet- und Pachtzinsen, Versicherungsprämien, Steuern, Beiträge, 
Lohnvorauszahlungen; 

 Erträge des alten Jahres, die erst im neuen Jahr zu Einnahmen führen, wie beispielsweise Kapitalzinsen, 
Mieten, Provisionen und Umsatzprämien. 

Einzelposten, die mehr als 10% des Gesamtpostens ausmachen, sind im Anhang einzeln aufzuführen. 

Bewertungsgrundsatz: 
Kurzfristige Vermögenswerte sind im Normalfall zum Nominalwert zu bewerten. Fremdwährungen müssen 
zum Jahresendkurs umgerechnet werden. 

Definition: 
Die Sachanlagen umfassen die materiellen, gegenständlichen Anlagegüter. Sie stehen dem Unternehmen 
zur langfristigen oder mehrmaligen Nutzung zur Verfügung und gehen durch Abnützung mittelbar in das 
Leistungsergebnis ein. Die Sachanlagen sind im Anlagespiegel gegliedert nach: 

 Immobilien; 

 Technische Bauten; 

 Sonstige Sachanlagen und 

 Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau 

aufzuführen. 

Bewertungsgrundsatz: 
Die Sachanlagen sind höchstens zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich notwendiger Ab-
schreibungen zu bilanzieren. Die Abschreibungen haben entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer 
zu erfolgen. 
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6. Immaterielle Vermögenswerte 

 
6.1 Immaterielle Vermögenswerte – Spieler 

 
Definition: 
Die immateriellen Vermögenswerte - Spieler umfassen Transferkosten, Ausbildungsentschädigungen und 
Signing fees. 

Die immateriellen Vermögenswerte - Spieler sind im Anlagespiegel gegliedert nach: 

 Spielerwerte und

 Geleistete Anzahlungen auf Spielerwerte 

aufzuführen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze: 

 
A. Aktivierung von Transferkosten 
Bezahlte Transferkosten dürfen in der Bilanz der FLD als immaterielle Vermögenswerte gesondert bilanziert und 
linear über die Laufzeit des Vertrages mit dem Spieler abgeschrieben werden. Dabei sind folgende Grundsätze 
zu beachten: 

 Es können nur direkt zuordnungsbare Transferkosten, die vom erwerbenden an den veräussernden Klub 
oder an einen Vermittler bezahlt wurden, aktiviert werden;

 Die Abschreibungen werden linear über die Laufzeit des Vertrages vorgenommen, höchstens aber über 
3 Jahre;

 Bei vorzeitiger Verlängerung des Vertrages ist die neue Nutzungsdauer für die Abschreibung des Rest-
wertes massgebend. Die Abschreibungen sind in den Folgeperioden aufgrund der neuen Nutzungsdauer 
anzupassen;

 Alle aktivierten Spielerwerte müssen jährlich in Bezug auf eine mögliche Wertbeeinträchtigung 
(Impairment of Assets) überprüft werden. Liegt der ermittelte Wert des Spielers unter dem aktivierten 
Rest-buchwert, muss der Buchwert durch eine Abschreibung korrigiert werden. Der Nachweis der 
Werthaltigkeit des Buchwertes jedes einzelnen aktivierten Spielers ist jährlich zu erbringen und muss der 
Revisionsstelle zur Überprüfung bereitgestellt werden. Bei Verletzungen, Leistungseinbrüchen usw. sind 
entsprechende Wertkorrekturen zu berücksichtigen. Der Buchwert ist der Wert, zu dem ein Vermögenswert 
in der Bilanz nach Abzug der kumulierten Wertberichtigungen ausgewiesen wird;

 Der Marktwert ist der jeweils höhere Wert zwischen dem zu erzielenden Netto-Verkaufserlös für einen 
Vermögenswert (Verkaufserlös abzüglich der Verkaufskosten) und seinem Nutzwert (Wert der zukünftigen 
Mittelzuflüsse, die aus einer weiteren Nutzung des Vermögenswertes sowie seiner Verwertung am Ende 
der Nutzungsdauer erwartet werden).

Der Lizenzbewerber hat das Wahlrecht, die bezahlten Transferkosten direkt der Erfolgsrechnung zu belasten 
oder gemäss den oben erwähnten Grundsätzen zu aktivieren. 
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B. Aktivierung von Ausbildungskosten 
Die Aktivierung von eigenen Ausbildungskosten (Spieler der eigenen Juniorenabteilung) ist nicht zulässig. 
An unabhängige Dritte bezahlte Ausbildungsentschädigungen sind analog den Transferkosten zu behandeln. 

C. Aktivierung von bezahlten Signing fees 
Es sind zu unterscheiden: 

 Signing fees, die direkt im Aufwand zu erfassen sind; 

 Signing fees, die mit dem rückzahlbaren Betrag zu aktivieren sind. 

Als Grundsatz gilt zu beachten: 

 Sofern die bezahlten Signing fees an den Spieler bei Vertragsunterzeichnung eine Pauschale darstellen 
und im Vertrag zwischen Klub und Spieler nicht vorgesehen ist, im Falle einer Unterbrechung/vorzeitigen 
Beendigung diesen Betrag zurückzubezahlen, dann sind diese Signing fees als Aufwand in der 
Erfolgsrechnung zu verbuchen. 

 Sofern die bezahlten Signing fees an den Spieler bei Vertragsunterzeichnung als vorausbezahltes Salär 
zu betrachten sind und im Vertrag zwischen Klub und Spieler vorgesehen ist, im Falle einer 
Unterbrechung/vorzeitigen Beendigung den nicht fälligen Betrag an den Klub zurückzuerstatten, dann ist 
dieser Betrag als vorausbezahlter Aufwand zu bilanzieren. 

 Signing fees, welche an einen Vermittler bezahlt werden, stellen direkte Kosten für den Erwerb einer 
Spielerregistrierung dar und können analog den Grundsätzen zu Transferkosten aktiviert werden. 

Der Lizenzbewerber hat das Wahlrecht, die bezahlten Signing fees direkt der Erfolgsrechnung zu belasten 
oder gemäss den oben erwähnten Grundsätzen zu aktivieren. 

Achtung: Für die Klubs, welche eine Lizenz I beantragen, gelten zusätzlich oder allenfalls 
abweichend von den oben aufgeführten Vorgaben dieser Ziffer die speziellen 
Rechnungslegungsgrund-sätze der UEFA für den dauerhaften oder leihweisen Transfer einer 
Spielerregistrierung. Der Link auf diese Rechnungslegungsgrundsätze ist unter Ziffer 5.3.3.9 
aufgeführt. 
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6.2 Immaterielle Vermögenswerte – Sonstige 

Definition: 
Immaterielle Werte umfassen u. a. Konzessionen, Patente, besondere Fabrikationsverfahren, Rezepte, 
Lizenzen, Verlagsrechte, Marken, Muster, Modelle, Urheberrechte, (Import- oder Export-)Kontingente, den 
separat bezahlten Geschäftswert (z. B. im Rahmen eines Asset Deals, d. h. der Übernahme von Aktiven und 
Verbindlichkeiten), Know-how, IT-Programme sowie produktbezogene Entwicklungskosten. Auch gewisse 
Geschäftsentwicklungskosten beispielsweise für die Entwicklung eines Markts können die Kriterien der 
Aktivierungsfähigkeit erfüllen. Nicht aktivierungsfähig sind Gründungs- und Kapitalerhöhungs- oder allgemeine 
Organisationskosten. Die immateriellen Vermögenswerte - Sonstige sind im Anlagespiegel gegliedert 
aufzuführen nach: 

 Konzessionen etc. und

 Geschäfts- und Firmenwert

Bewertungsgrundsatz: 
Immaterielle Werte sind zu aktivieren, wenn aufgrund vergangener Ereignisse über sie verfügt werden kann, 
ein Mittelzufluss wahrscheinlich ist und ihr Wert verlässlich geschätzt werden kann. Eine Aktivierung setzt 
voraus, dass entsprechende Fremdleistungen und /oder Eigenaufwendungen nachgewiesen werden und dem 
entsprechenden immateriellen Anlagegut ein feststellbarer Nutzen zukommt. Die immateriellen Werte sind 
höchstens zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu Anschaffungswerten abzüglich notwendiger Ab-
schreibungen zu bilanzieren. Die Abschreibungen haben entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer 
zu erfolgen. Ist die Nutzungsdauer immaterieller Werte nicht genau bestimmbar, wird eine Abschreibungs-dauer 
von fünf Jahren, in begründeten Fällen eine solche von höchstens zwanzig Jahren empfohlen. Die 
Abschreibungsdauer von zwanzig Jahren kann überschritten werden, wenn sich die Nutzungsdauer eindeutig 
bestimmen lässt. 

 
7. Finanzanlagen 

 

Definition: 
Unter Finanzanlagen sind Beteiligungen, langfristige Wertschriften, langfristige Guthaben, Darlehen gegen-über 
Dritten oder andere Forderungen gegenüber Dritten, die wirtschaftlich den Charakter langfristiger Darlehen 
haben, auszuweisen. Darlehen und langfristige Forderungen gegenüber Konzernunternehmen und anderen 
verbundenen Unternehmen sind im Anlagevermögen unter „Forderungen gegenüber Konzernunternehmen und 
anderen verbundenen Unternehmen“ aufzuführen. Beteiligungen umfassen Anteile am Kapital anderer 
Unternehmen, die langfristig gehalten werden und einen massgebenden Einfluss vermitteln. Dieser wird 
vermutet, wenn die Anteile mindestens 20 % der Stimmrechte gewähren. Die Finanzanlagen sind im 
Anlagespiegel gegliedert aufzuführen nach: 

 Anteile an verbundenen Unternehmen; 

 Sonstige Beteiligungen; 

 Sonstige Ausleihungen und Kautionen. 
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8. Sonstige Langfristige Vermögenswerte 
 

 
9. Kontokorrentkredite 

 

Bewertungsgrundsatz: 
a) Mehrheitsbeteiligungen 
Mehrheitsbeteiligungen sind Anteile an anderen Unternehmen mit einem Stimmenanteil von mehr als 50% oder 
in denen der Lizenzbewerber anderweitig die direkte Leitung und Kontrolle ausübt. Sie müssen zum 
Erwerbspreis bewertet werden (purchase method). Die Konsolidierung und die Goodwillberechnung werden auf 
Stufe Lizenzbewerber vorgenommen. 

b) Minderheitsbeteiligungen 
Minderheitsbeteiligungen sind Anteile an anderen Unternehmen mit einem Stimmenanteil von mindestens 20%, 
wenn klare Einflussnahme möglich ist. 

Minderheitsbeteiligungen werden zum Erwerbspreis bewertet (purchase method). Die Verbuchung des 
Equity-Erfolgs und die Goodwillberechnung werden auf Stufe Lizenzbewerber vorgenommen. 

c) Sonstige Beteiligungen 
Sonstige Beteiligungen sind Anteile an anderen Unternehmen mit einem Stimmenanteil von weniger als 20% 
oder Anteile, welche keine Möglichkeit zur Einflussnahme erlauben, und die nicht als Wertpapiere bilanziert 
sind. Sie werden zum Anschaffungspreis oder zum tieferen Marktwert bewertet. 

d) Sonstige Ausleihungen 
Ausleihungen werden zum Nominalwert bewertet. Fremdwährungen müssen zum Jahresendkurs umgerechnet 
werden. Einem allfälligen Verlustrisiko ist Rechnung zu tragen. 

Definition: 
Umfasst alle langfristigen Vermögenswerte (Fälligkeit > 12 Monate), welche nicht unter die Definition von 
„5. Sachanlagen“, „6. Immaterielle Vermögenswerte“ oder „7. Finanzanlagen“ fallen. 

Bewertungsgrundsatz: 
Langfristige Vermögenswerte sind im Normalfall zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bewerten. 

Definition: 
Die Summe der Kontokorrentkredite wird in der Bilanz gesondert unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten 
ausgewiesen. 

Bewertungsgrundsatz: 
Kontokorrentkredite sind zum Nennwert zu bewerten. Fremdwährungen müssen zum Jahresendkurs umge-
rechnet werden. 
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10. Bank- und sonstige Darlehen 

 

 
11. Darlehen / Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmen / verbundenen Unternehmen 

 

 
12. Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 

 

Definition: 
Die Summe der Darlehen gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Dritten wird in der Bilanz gesondert 
ausgewiesen. Darlehen gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Dritten mit einer Fälligkeit unter 12 Monate 
sind unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten und solche mit einer Fälligkeit über 12 Monate unter den 
langfristigen Verbindlichkeiten auszuweisen. 

Bewertungsgrundsatz: 
Kurzfristige Darlehen sind zum Nennwert zu bewerten. Fremdwährungen müssen zum Jahresendkurs um-
gerechnet werden. 

Definition: 
Die Summe der Darlehen sowie Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmen und verbundenen Unter-
nehmen wird in der Bilanz gesondert ausgewiesen. Darlehen sowie Verbindlichkeiten gegenüber Konzern-
unternehmen und verbundenen Unternehmen mit einer Fälligkeit unter 12 Monate sind unter den kurzfristigen 
Verbindlichkeiten und solche mit einer Fälligkeit über 12 Monate unter den langfristigen Verbindlichkeiten 
auszuweisen. 

Bewertungsgrundsatz: 
Darlehen sowie Verbindlichkeiten sind zum Nennwert zu bewerten. Fremdwährungen müssen zum 
Jahresendkurs umgerechnet werden. 

12.1 Verbindlichkeiten aus Spielertransfers 

Definition: 
Die Summe der Verbindlichkeiten aus Spielertransfers ist in der Bilanz gesondert auszuweisen. Unter 
Spielertransfers werden Käufe und Ausleihungen von Dritten verstanden. Verbindlichkeiten aus Spielertransfers 
mit einer Fälligkeit unter 12 Monate sind unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten und solche mit einer Fälligkeit 
über 12 Monate unter den langfristigen Verbindlichkeiten auszuweisen. 

Bewertungsgrundsatz: 
Die Verbindlichkeiten sind mit dem geschuldeten Betrag (Nennwert) in der Bilanz einzusetzen. Bestrittene 
Verbindlichkeiten sind, sofern sie nicht offensichtlich unberechtigt sind, zu bilanzieren; gegebenenfalls kann 
dem ein geschätzter aktiver Wertberichtigungsposten gegenübergestellt werden. 
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13. Passive Rechnungsabgrenzungen 
 

12.2 Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitnehmern 

Definition: 
Die Summe der Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitnehmern ist in der Bilanz gesondert auszuweisen. 
Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitnehmern mit einer Fälligkeit unter 12 Monate sind unter den kurzfristigen 
Verbindlichkeiten und solche mit einer Fälligkeit über 12 Monate unter den langfristigen Verbindlichkeiten 
auszuweisen. 

Bewertungsgrundsatz: 
Verbindlichkeiten sind zum Nennwert zu bewerten. 

12.3 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsinstitutionen und Steuerbehörden 

Definition: 
Die Summe der Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsinstitutionen und Steuerbehörden sind in 
der Bilanz gesondert auszuweisen. Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsinstitutionen mit einer 
Fälligkeit unter 12 Monate sind unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten und solche mit einer Fälligkeit über 12 
Monate unter den langfristigen Verbindlichkeiten auszuweisen. 

Bewertungsgrundsatz: 
Verbindlichkeiten sind zum Nennwert zu bewerten. 

Definition: 
Die passiven Rechnungsabgrenzungen umfassen: 




Einnahmen im alten Jahr, die als Ertrag dem neuen Rechnungsjahr gutzuschreiben sind. Dazu 
gehören beispielsweise im Voraus erhaltene Kapitalzinsen, Mieten, Prämien; 
Aufwand des alten Jahres, der erst im neuen Jahr bezahlt wird, wie beispielsweise Darlehens- und 
Hypothekenzinsen, Mieten, Löhne, Steuern, Provisionen. 

Einzelposten der passiven Rechnungsabgrenzungen, die mehr als 10% des Gesamtpostens ausmachen, sind 
im Anhang einzeln auszuweisen. 

Bewertungsgrundsatz: 
Passiven Rechnungsabgrenzungen sind zum Nennwert zu bewerten. 
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14. Rückstellungen 

 

 
15. Sonstige Kurzfristige Verbindlichkeiten 

 

 
16. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 

 

Definition: 
Rückstellungen werden erfasst, wenn vergangene Ereignisse einen Mittelabfluss in zukünftigen Geschäfts-
jahren erwarten lassen. Rückstellungen dienen der periodenkonformen Abgrenzung von Aufwendungen ohne 
Gegenleistung sowie von Verlusten und müssen gebildet werden, wenn die folgenden Voraussetzungen 
kumulativ erfüllt sind: 

 vergangenes Ereignis; 

 erwarteter Mittelabfluss in künftigen Geschäftsjahren; 

 Höhe des Mittelabflusses kann verlässlich geschätzt werden. 

Neben einem Mittelabfluss kann auch ein erwarteter Minderzufluss/-erlös (zukünftiger Verlust) eine Rück-
stellung verursachen. Rückstellungen mit einer Fälligkeit unter 12 Monate sind unter den kurzfristigen 
Verbindlichkeiten und solche mit einer Fälligkeit über 12 Monate unter den langfristigen Verbindlichkeiten aus-
zuweisen. 

Einzelposten der Rückstellungen, die mehr als 10% des Gesamtpostens ausmachen, sind im Anhang einzeln 
auszuweisen. 

Bewertungsgrundsatz: 
Der Betrag ist nach wirtschaftlichem Risiko abzuschätzen, wobei dieses so objektiv wie möglich berücksichtigt 
wird. Übt der Faktor Zeit einen wesentlichen Einfluss aus, ist der Rückstellungsbetrag zu diskontieren. 
Bestehende Rückstellungen sind an jedem Bilanzstichtag neu zu beurteilen. 

Definition: 
Umfasst alle kurzfristigen Verbindlichkeiten (Fälligkeit < 12 Monate), welche nicht unter die Definition von 
„9. Kontokorrentkredite“, „10. Bank- und sonstige Darlehen“, „11. Darlehen / Verbindlichkeiten gegenüber 
Konzernunternehmen / verbundenen Unternehmen“, „12. Verbindlichkeiten gegenüber Drittten“, „13. Passive 
Rechnungsabgrenzungen oder „14. Rückstellungen“ fallen. 

Einzelposten der Sonstigen Verbindlichkeiten, die mehr als 10% des Gesamtpostens ausmachen, sind im 
Anhang einzeln auszuweisen. 

Bewertungsgrundsatz: 
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten sind im Normalfall zum Nennwert zu bewerten. 

Definition: 
Umfasst alle langfristigen Verbindlichkeiten (Fälligkeit > 12 Monate), welche nicht unter die Definition von 
„10. Bank- und sonstige Darlehen“, „11. Darlehen / Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmen / 
verbundenen Unternehmen“, „12. Verbindlichkeiten gegenüber Dritten“, „14. Rückstellungen“ fallen. 

Einzelposten der Sonstigen Verbindlichkeiten, die mehr als 10% des Gesamtpostens ausmachen, sind im 
Anhang einzeln auszuweisen. 

Bewertungsgrundsatz: 
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten sind im Normalfall zum Nennwert zu bewerten. 



Seite 44 von 75  

 
 

17. Eigenkapital 
 

Das Eigenkapital wird gegliedert nach: 

 Aktienkapital 

 Gewinnrücklagen bzw. Gewinnvortrag 

 Sonstige Reserven 
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5.3.3.9 Spezielle Rechnungslegungsgrundsätze für Spielerregistrierungen (NUR LIZENZ I) 

In Ergänzung und allenfalls abweichend von den Vorgaben unter Ziffer 5.3.3.8. (6.1 Immaterielle 
Vermögenswerte Spieler) gelten für Klubs, welche eine Lizenz I beantragen, die zwingenden Rechnungslegungs-
grundsätze für Spielerregistrierungen. 

 
Die zwingenden Rechnungslegungsvorschriften für Spielerregistrierungen sind zu finden in Anhang G.3 des 
UEFA-Reglements zur Klublizenzierung und finanzieller Nachhaltigkeit: 
https://documents.uefa.com/r/UEFA-Reglement-zu-Klublizenzierung-und-finanzieller-Nachhaltigkeit-2025/Anhang-
G-Anforderungen-an-die-Rechnungslegung-fur-die-Aufstellung-von-Abschlussen-Online 

 
 

5.3.3.10 Gewinn- und Verlustrechnung 

Die Gewinn- und Verlustrechnung der FLD wird für die Periode des statutarischen Abschlusses erstellt und 
hat die Vorjahreszahlen auszuweisen. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung hat gemäss den 
Mindestgliederungsvorschriften der FLD zu erfolgen. 

 
Es gelten die folgenden Rechnungslegungsvorschriften für spezifische Aufwandposten: 

 
1. Anreiz-/Bonuszahlungen an Arbeitnehmer 

a) Alle Formen von Vergütungen, die durch ein Unternehmen im Austausch für geleistete Dienste eines 
Arbeitnehmers erbracht werden, einschließlich Boni und Anreizzahlungen wie leistungsabhängige 
Vergütungen, Handgelder und Loyalitätsanreize, müssen als Personalaufwand ausgewiesen werden. 

b) Bonus- und/oder Anreizzahlungen, die vollständig durch den Klub an eine Person ausbezahlt werden müssen, 
ohne weitere Bedingung oder Leistungspflicht (d.h. der Klub muss die Zahlungen leisten), müssen bei ihrer 
Auslösung als Personalaufwand verbucht werden. 

c) Bonus- und/oder Anreizzahlungen, die davon abhängig sind, dass der Spieler und/oder der Klub eine 
zukünftige Bedingung erfüllt, zum Beispiel der Einsatz des Spielers in Begegnungen und/oder der Erfolg des 
Klubs, müssen zu dem Zeitpunkt als Personalaufwand verbucht werden, wenn die Bedingung erfüllt wurde 
oder ihre Erfüllung höchst wahrscheinlich wird. 

d) Anreiz- und/oder Bonuszahlungen an Spieler bei Beginn und/oder Verlängerung eines Arbeitsvertrags mit 
einer Bedingung oder Leistungspflicht müssen systematisch über die relevante Periode hinweg verbucht 
werden. 

 
2. Abfindungen an Arbeitnehmer 

Ein Klub hat die Kosten für Abgangsentschädigungen an Arbeitnehmer vollständig zu verbuchen, sobald er das 
Angebot solcher Entschädigungen nicht mehr zurückziehen kann. 

Es gelten die folgenden Rechnungslegungsvorschriften für spezifische Ertragsposten: 

 
1. Saisonkarten und ähnliche Einnahmen 

Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Saisonkarten und ähnlichen spieltagsbezogenen Ver-
käufen müssen zum Zeitpunkt, an dem die entsprechenden Spiele stattfinden, proportional verbucht werden. 
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2. Einnahmen aus Übertragungsrechten und/oder Preisgeldern 

a) Einnahmen im Zusammenhang mit Übertragungsrechten und/oder Vergütungen für die Teilnahme an einem 
Wettbewerb, bei denen es sich um fixe Vergütungen handelt, müssen zum Zeitpunkt, an dem die 
entsprechenden Begegnungen stattfinden, proportional verbucht werden. 

b) Einnahmen im Zusammenhang mit Übertragungsrechten und/oder Vergütungen für die Teilnahme an einem 
Wettbewerb, bei denen es sich um variable Vergütungen handelt, die von der Erfüllung gewisser 
Bedingungen durch den Klub abhängig sind (wie Erfolgsboni in den Wettbewerben) müssen nach Erfüllung 
der Leistungspflicht verbucht werden. 

3. Sponsoring- und kommerzielle Einnahmen 

a) Einnahmen im Zusammenhang mit Sponsoringrechten, bei denen es sich um fixe Vergütungen handelt, 
müssen über die Dauer des Sponsoringvertrags hinweg auf proportionaler Basis verbucht werden. 

b) Einnahmen im Zusammenhang mit Sponsoringrechten, bei denen es sich um variable Vergütungen handelt, 
die von der Erfüllung gewisser Bedingungen durch den Klub abhängig sind (wie Erfolgsboni in den 
Wettbewerben) müssen nach Erfüllung der Leistungspflicht verbucht werden. 

c) Allfällige Sachleistungen als Teil eines Sponsoringvertrags sind zum Zeitwert zu bewerten. 

4. Spenden und Zuschüsse 

a) Eine Spende ist eine bedingungslose Schenkung, die bei Erhalt als sonstiger Betriebsertrag zu verbuchen ist. 

b) Zuschüsse sind nicht in den Konten des Klubs zu erfassen, bis eine ausreichende Sicherheit besteht, dass 
der Klub die Bedingungen für den Erhalt des Zuschusses erfüllen und den Zuschuss erhalten wird. Des 
Weiteren ist ein Zuschuss in der Gewinn- und Verlustrechnung systematisch über jene Berichtsperioden 
hinweg zu erfassen, in welchen der Klub die verbundenen Kosten als Aufwand verbucht, für welche der 
Zuschuss kompensieren soll. Daher sind Zuschüsse für spezifische Ausgaben in denselben Berichtsperioden 
in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen wie die entsprechenden Ausgaben. Ebenso werden 
Zuschüsse im Zusammenhang mit abschreibbaren Vermögenswerten über jene Berichtsperioden und in 
jenen Anteilen in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, in denen der Abschreibungsaufwand für diese 
Vermögenswerte erfasst wird. Ein Zuschuss, der als Kompensation für bereits erfolgte Ausgaben oder 
Verluste oder für den Zweck der unmittelbaren finanziellen Unterstützung ohne zukünftige damit verbundene 
Kosten erhalten wird, muss in der Periode in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden, in welcher 
er erhalten wird. 
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5.3.3.11 Anhang 

Der Anhang ist Bestandteil der finanziellen Dokumentation der FLD. Die Gliederung des Anhangs hat gemäss 
den Mindestgliederungsvorschriften der FLD zu erfolgen. Die Angaben im Anhang müssen mit den Positionen in 
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung übereinstimmen. Der Anhang enthält die folgenden Angaben, 
über welche zu berichten ist: 

 
1. GESELLSCHAFTSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Der Lizenzbewerber die folgenden Informationen aufzuführen: 

 Firma/Name, Rechtsform und Organisationsstruktur 

 Sitz und Geschäftsadresse 

 Dauer des Geschäftsjahres (von-bis); Abschlussstichtag 

 Mitglieder des Aufsichtsorgans (strategische Führung) mit Funktion, Name, Vorname und Wohnadresse 

 Mitglieder des Exekutivorgans (operative Führung: vertretungsberechtigte Geschäftsführung) mit 
Funktion, Name, Vorname und Wohnadresse 

 
2. SONSTIGE FORDERUNGEN 

Einzelposten der sonstigen Forderungen, die mehr als 10% des Gesamtpostens ausmachen, sind im Anhang 
einzeln auszuweisen. 

 
3. SONSTIGE KURZFRISTIGE UND LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 

Einzelposten der kurzfristigen und langfristigen Vermögenswerte, die mehr als 10% des Gesamtpostens 
ausmachen, sind einzeln auszuweisen. 

 
4. ANLAGESPIEGEL 

Einen Bestandteil des Anhanges bildet der Anlagespiegel. In diesem werden die Sachanlagen, die Finanzanlagen 
und die immateriellen Anlagen mit den entsprechenden Anschaffungswerten, kumulierten Abschreibungen und 
Buchwerten aufgeführt. Zu den einzelnen Posten des Anlagevermögens sind im Anhang Angaben zu allfälligen 
Verpfändungen, Sicherungsübereignungen, Abtretungen oder Eigentumsvorbehalten zu machen. 
Gewinn/(Verlust) aus Veräusserung von Sachanlagen und immateriellen Anlagen sind als Gesamttotal in der 
Erfolgsrechnung separat aufzuführen. 

 
5. BETEILIGUNGSSPIEGEL 

Als Beteiligung gilt jede rechtliche Einheit, auf die der Lizenzbewerber einen massgeblichen Einfluss ausüben 
kann. Wenn der Lizenzbewerber direkt oder indirekt mindestens 20% der Stimmrechte hält, wird ein 
massgeblicher Einfluss angenommen. Die Beteiligungen des Lizenzbewerbers sind unter Angabe der folgenden 
Informationen separat aufzuführen: 

 Firma, Rechtsform und Grundkapital 

 Beteiligungsquote (Kapital- und Stimmrechtsquote) 

 Mitglieder der Aufsichtsorgane und der vertretungsberechtigten Leitungsorgane mit Funktion, Name, 
Vorname und Wohnadresse. 
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6. ZUR SICHERUNG EIGENER VERPFLICHTUNGEN VERPFÄNDETE ODER ABGETRETENE VERMÖGENSGEGEN-
STÄNDE SOWIE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE UNTER EIGENTUMSVORBEHALT 

Bilanzposten, die zur Sicherung abgetreten oder verpfändet wurden, sind unter Angabe der Art, der 
Belastung/Verfügungsbeschränkung und des belasteten Betrages einzeln aufzuführen. Die Angabe der 
belasteten Vermögensgegenstände erfolgt zu den in der Bilanz ausgewiesenen Buchwerten und unter Angabe 
des verpfändeten Betrages. 

 
7. SONSTIGE KURZFRISTIGE UND LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 

Einzelposten der kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten, die mehr als 10% des Gesamtpostens 
ausmachen, sind einzeln auszuweisen. 

 
8. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN 

Einzelposten der passiven Rechnungsabgrenzungen, die mehr als 10% des Gesamtpostens ausmachen, sind 
einzeln auszuweisen. 

 
9. RÜCKSTELLUNGEN 

Einzelposten der Rückstellungen, die mehr als 10% des Gesamtpostens ausmachen, sind einzeln auszuweisen. 

 
10. KREDITZUSAGEN (KONTOKORRENTKREDITE UND BANKDARLEHEN) 

Kontokorrent- oder andere Kreditzusagen sind einzeln offen zu legen. Folgende Informationen sind aufzuführen: 

 der/die Vertragspartner 

 die Vertragsdauer 

 die Höhe des Kreditrahmens 

 wesentliche Vertragsbestimmungen, welche Höhe, Fälligkeit und Eintrittswahrscheinlichkeit 
zukünftiger Zahlungsströme beeinflussen können 

 Angewendete Ansatz- und Bewertungsmethoden (z.B. Anschaffungswert, Tageswert) einschliesslich 
der zugehörigen Ansatz- und Bewertungskriterien 

 die Beanspruchung per Abschlussstichtag 

 
11. EIGENE AKTIEN / ANTEILE 

Der Lizenzbewerber hat eigene Aktien oder deren Anteil am Gesamtkapital auf den Bilanzstichtag offen zu legen. 
Es wird empfohlen, den Grund des Erwerbes und/oder der Veräusserung im Anhang zur Jahresrechnung 
anzugeben. 

 
12. BEDEUTENDE ANTEILSINHABER / AKTIONÄRE 

Zur Identifizierung von Haupt-Anteilsinhabern / Aktionären des Lizenzbewerbers sind Anteilsinhaber / 
Aktionäre, welche mehr als 5% am Kapital des Lizenzbewerbers halten, mit Name, Vorname und Wohnadresse 
sowie mit ihrem Anteil aufzulisten. Anzugeben sind gegebenenfalls abweichende Stimmrechtsverhältnisse. 

Handelt es sich bei den Anteilsinhabern / Aktionären um juristische Personen, sind wiederum die mit der Aufsicht 
und der Leitung dieser Gesellschaft betrauten natürlichen Personen aufzulisten, unter Angabe von Name, 
Vorname und Wohnadresse. 
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13. WESENTLICHE WIRTSCHAFTLICHE BEZIEHUNGEN MIT VERBUNDENEN UNTERNEHMEN 

Wesentliche wirtschaftliche Beziehungen mit verbundenen Parteien müssen offengelegt werden. Eine 
wirtschaftliche Beziehung ist dann wesentlich, wenn sie mehr als 5% des Umsatzes einer Betrachtungsperiode 
ausmacht. In diesem Fall muss sie unter Angabe von Art, Umfang der Transaktion pro Partei und Wert der 
Transaktion offengelegt werden. 

 
14. SPIELERSPIEGEL (NUR LIZENZ I) 

Im Spielerspiegel (Vorlage V.21) müssen mindestens alle in der FLD aktivierten Spieler sowie alle beim 
Nationalverband registrierten Spieler, die zu der in der höchsten Spielklasse spielenden Mannschaft des 
Lizenzbewerbers gehören, aufgeführt werden. 

Von einem anderen Klub ausgeliehene Spieler, die beim Lizenzbewerber spielen sowie an einen anderen 
Klub ausgeliehene Spieler sind im Spielerspiegel separat aufzuführen. Der Vertragspartner und die jährliche 
Leihgebühr müssen ausgewiesen werden. 

Für den Inhalt des Spielerspiegels im Hinblick auf die einzelnen während der Periode gehaltenen relevanten 
Spielerberechtigungen gelten die folgenden Mindestanforderungen: 

 Name und Geburtsdatum 
 Vertragsbeginn/Vertragsende 
 Direkte Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb der Spielerlaubnis 
 Kumulierte Abschreibung aus Übertrag und zum Ende der Periode 
 Aufwendungen/Abschreibungen in der Periode 
 Wertminderungsaufwand in der Periode 
 Abgänge (Kosten und kumulierte Abschreibung) 
 Nettobuchwert (Buchwert) 

 Gewinn/(Verlust) durch Abgang von Spielerregistrierungen bzw. Transferrechten (ist als Gesamttotal 
in der Erfolgsrechnung separat aufzuführen) 

 
15. ÜBERFÄLLIGE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ANDEREN KLUBS, ANGESTELLTEN SOWIE SOZIALVER-
SICHERUNGEN UND STEUERBEHÖRDEN 

Der Lizenzbewerber muss den Nachweis erbringen und bestätigen, dass zum 31.3.2026 keine überfälligen 
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Klubs, Angestellten und Sozialversicherungsbehörden bestehen, welche 
bis zum 28.02.2026 fällig waren. 

Dieser Nachweis erfolgt mittels separater Unterlagen und Tabellen (siehe dazu Ziffer 5.3.6ff). 

Bereits in der Prüfung des Abschlusses per 31.12.2025 kann der Wirtschaftsprüfer bestimmte Prüfungshand-
lungen zu den möglichen überfälligen Verbindlichkeiten per 31.3.2026 vornehmen und entsprechende Fest-
stellungen machen. Die Tabellen zu den überfälligen Verbindlichkeiten sind daher als Anhang zum Abschluss 
per 31.12.2025 soweit möglich auszufüllen und bereits provisorisch als Teil der Lizenzeingabe per 
02.03.2026 einzureichen. 

In den Tabellen zu den überfälligen Verbindlichkeiten sind die folgenden Informationen als Teil des Anhangs 
bereits aufzuführen: 

 

 Angaben zum Spieler 

 Direkte Kosten in Zusammenhang mit der Registrierung 

1. Tabelle Transfers: 
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 Verbindlichkeiten aus Transfers per 28.02.2025 

 Strittige Beträge / hängige Verfahren 

 Bedingte Beträge (Eventualverbindlichkeiten 
 

 Namen der Angestellten und Funktion 

 Verbindlichkeiten gegenüber Angestellten per 28.02.2026 

 Strittige Beträge / hängige Verfahren 

 Aufgeschobene Verbindlichkeiten 
 

 Angaben zur Sozialversicherung und Steuerbehörde 

 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen und Steuerbehörden per 28.02.2026 

 Strittige Beträge / hängige Verfahren 

 Aufgeschobene Verbindlichkeiten 

 
Die definitive Eingabe der Tabellen mit den Bestätigungen des Klubs und dem Bericht des 
Wirtschaftsprüfers gemäss Ziffer 5.3.6ff. erfolgt dann nach dem 31.03.2026. 

 

 
16. WESENTLICHE VERTRÄGE 

Wesentliche Verträge müssen offengelegt werden. Als wesentlicher Vertrag gilt ein Vertrag, wenn er mit 
ziemlicher Wahrscheinlichkeit die Bewertungen und Entscheidungen hinsichtlich der Berichterstattung des 
Lizenzbewerbers beeinflussen kann, oder wenn seine Auslassung oder eine Falschmeldung die wirtschaftlichen 
Entscheidungen des Lizenzgebers beeinflussen kann. Als wesentlicher Vertrag gilt ein Vertrag, wenn er mehr 
als 5% des Umsatzes in der Berichtsperiode ausmacht. 

Unter diesem Posten sind auch alle Verlängerungen von Spielerverträgen, Trainerverträgen, Fernsehverträgen 
usw. aufzuführen. Im Weiteren sind alle Verträge aufzuführen, in welchen Dritten Rechte abgetreten werden 
und mit welchen Dritten Einflussmöglichkeiten auf den Lizenzbewerber gesichert werden, sofern sie wesentlich 
sind. 

Es müssen folgende Informationen aufgeführt werden: 

 Vertragspartner 
 Vertragsgegenstand 
 Vertragsvolumen 
 Vertragslaufzeit und ev. Verlängerungsoptionen 
 Zahlungsmodalitäten. 

Die Verträge müssen zur Einsicht vorgelegt werden. Es wird empfohlen, alle Fernsehverträge (auch nicht 
wesentliche) aufzulisten. 

2. Tabelle Angestellte: 

3. Tabelle Sozialversicherungen und Steuerbehörden: 
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17. SONSTIGE NICHT BILANZIERTE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN 

Die sonstigen nicht bilanzierten finanziellen Verbindlichkeiten sowie deren Bewertungsgrundsätze sind offen zu 
legen. Die offen zu legenden Beträge müssen Transferverpflichtungen und Abnahmeverpflichtungen beinhalten. 
Dazu gehören bereits abgeschlossene Spielertransfers, andere Investitionsverpflichtungen, 
Gewährleistungsverpflichtungen, unwiderrufliche Kreditzusagen usw. 

 
18. EVENTUALVERBINDLICHKEITEN 

Eventualverbindlichkeiten wie beispielsweise Schadensersatzansprüche usw. müssen offengelegt werden. 
Informationen zum möglichen Ausgang und der Höhe der Schadenersatz-ansprüche/Forderungen, 
einschliesslich der Rechtskosten, müssen offengelegt werden. Die entsprechenden Angaben (Wahrscheinlichkeit 
und Höhe der zukünftigen einseitigen Leistungen und Kosten) zu den hängigen Rechtsfällen sind einer 
Rechtsanwaltsbestätigung des für den Fall verantwortlichen Rechtsanwalts zu entnehmen. 

 
19. EREIGNISSE NACH BILANZSTICHTAG 

Wesentliche nicht zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind anzugeben (Art des Ereignisses 
sowie eine Schätzung der finanziellen Auswirkungen oder eine Aussage darüber, dass eine solche Schätzung 
nicht vorgenommen werden kann). Beispiele hierfür sind: 

 Kredite mit fester Laufzeit, deren Fälligkeit bald erreicht und bei denen eine Verlängerung oder Rück-
zahlung unwahrscheinlich ist 

 Erhebliche Betriebsverluste 

 Entdeckung wesentlicher Betrugsfälle oder Fehler, die belegen, dass Abschlüsse nicht korrekt sind 

 Absicht der Unternehmensleitung, das Unternehmen oder das Geschäft aufzulösen, oder Feststellung, 
dass keine realistische Alternative zu dieser Massnahme besteht 

 Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Spielern, bei denen die Summen, die bezahlt wurden oder 
eingegangen sind, wesentlich sind 

 Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Sachanlagen (z.B. in Bezug auf das Stadion des Klubs) 

 
20. VERMITTLERHONORARE UND TRANSFERANTEILE AN DRITTKLUBS (NUR LIZENZ I) 

Die Gesamtsumme der Vermittlerhonorare und Transferanteile an Drittklubs in der Berichtsperiode müssen 
angegeben werden. 

 
21. WIRTSCHAFTLICHE (TRANSFER-) RECHTE AN SPIELERN 

Für jeden Spieler, dessen wirtschaftlichen (Transfer-) Rechte (oder Ähnliches) nicht vollständig im Eigentum 
des Lizenzbewerbers sind, ist im Anhang zur Jahresrechnung der Name des Spielers sowie der vom Lizenz-
bewerber zu Beginn der Periode (oder bei Erwerb der Registrierung) und am Ende der Periode gehaltene 
prozentuale Anteil der wirtschaftlichen (Transfer-) Rechte oder Ähnliches anzugeben. 

 
22. SPENDEN VON NICHT VERBUNDENEN PARTEIEN 

Einzeln aufzuführen sind die vereinnahmten Spenden pro nicht verbundene Partei, welche mindestens 5% 
der gesamten Beiträge und Spenden ausmachen. Die gesamten Beiträge und Spenden umfassen die „Spenden 
von nicht verbunden Parteien“ und die „Beiträge/Spenden von verbundenen Parteien“. 
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23. BEITRÄGE/SPENDEN VON VERBUNDENEN PARTEIEN 

Einzeln aufzuführen sind die vereinnahmten Beiträge und Spenden pro verbundene Partei (gemäss 5.3.3.12), 
welche mindestens 5% der gesamten Beiträge und Spenden ausmachen. Die gesamten Beiträge und Spenden 
umfassen die „Spenden von nicht verbunden Parteien“ und die „Beiträge/Spenden von verbundenen Parteien“. 

 
24. BEITRÄGE/SPENDEN VON PERSONEN IN GÖNNERVEREINIGUNGEN 

Einzeln pro (juristische oder natürliche) Person anzugeben sind die gesamten Beiträge und Spenden, welche 
über Gönnervereine vereinnahmt wurden und zusammengenommen mindestens 5% der gesamten Beiträge und 
Spenden ausmachen. Wenn eine Person dem Lizenzbewerber über mehrere verschiedene Gönnervereinigungen 
Beiträge oder Spenden zukommen lässt, dann ist die Summe dieser Beiträge bzw. Spenden gesamthaft als eine 
Position aufzuführen. Die gesamten Beiträge und Spenden umfassen die „Spenden von nicht verbunden 
Parteien“ und die „Beiträge/Spenden von verbundenen Parteien“. 

 
25. AUFWAND AUS DEN UEFA WETTBEWERBEN 

Zur Beurteilung allfälliger struktureller Defizite sind die Aufwände, die aus der Teilnahme an den UEFA 
Wettbewerben resultieren, separat auszuweisen (inklusive Spielerprämien). Diese können dann den Einnahmen 
gegenüber gestellt werden, welche bereits aus der Gewinn- und Verlustrechnung entnommen werden können. 

 
26. BUNDESHILFEN COVID-19 

Die Klubs haben zur Bewältigung der Covid-Situation von verschiedenen Sport-spezifischen Bundeshilfen 
profitieren können. Diese Bundeshilfen sind teilweise an Bedingungen geknüpft und in den nächsten 
Jahren rückzahlbar. Somit sind sie ein massgeblicher Faktor für die Entwicklung des wirtschaftlichen 
Fortkommens der Klubs und daher in die finanzielle Lizenzierungsbeurteilung einzubeziehen. 

Konkret anzugeben sind die Darlehen Mannschaftssport sowie die Beiträge aus dem Stabilisierungspaket 
Swiss Olympic 2020 und 2021. 

 
27. FRAUENFUSSBALL (EINNAHMEN / AUFWAND) (NUR LIZENZ I) 

Sind die Frauenfussballteams und -aktivitäten Teil derselben juristischen Person / desselben Berichtskreises wie 
die Männerfussballteams und -aktivitäten, muss der Lizenzbewerber die Einnahmen und Ausgaben im 
Zusammenhang mit den Frauenfussballaktivitäten ermitteln und eine separate Gewinn-und Verlustrechnung 
erstellen. 

 
28. DARLEHEN MIT RANGRÜCKTRITT 

Mit der Übernahme des UEFA-Gliederung der Bilanz sind Darlehen von Dritten mit Rangrücktritt nicht mehr 
aus der Bilanz ersichtlich. Mit Rangrücktritt versehene Darlehen sind daher im Anhang einzeln aufzuführen. 

 
29. ERKLÄRUNG ZU VERÄNDERUNGEN IM EIGENKAPITAL WÄHREND DER BERICHTSPERIODE 

In der entsprechenden Tabelle sind die Veränderungen im Eigenkapital des Lizenzbewerbers darzustellen. Dies ist 
eine obligatorische Anforderung der UEFA. 
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5.3.3.12 Definition verbundene Unternehmen / Partei 

 
 

1. Eine verbundene Partei ist eine Person oder ein Unternehmen, das mit dem Unternehmen, das seinen 
Jahresabschluss erstellt (dem „berichtenden Unternehmen“), verbunden ist. Bei der Betrachtung aller 
möglichen Beziehungen zu verbundenen Parteien wird auf die Substanz der Beziehung und nicht allein auf die 
Rechtsform abgestellt. 

2. Eine Person oder ein naher Familienangehöriger dieser Person (d.h. diejenigen Familienangehörigen, 
von denen erwartet werden kann, dass sie die Person in ihren Geschäften mit dem Unternehmen beeinflussen 
oder von ihr beeinflusst werden, einschliesslich der Kinder der Person und ihres Ehe- oder Lebenspartners, 
Kinder des Ehe- oder Lebenspartners der Person sowie abhängige Angehörige der Person oder ihres Ehe- oder 
Lebenspartners) ist mit einem berichtenden Unternehmen verbunden, wenn er/sie: 

a) das berichtende Unternehmen beherrscht oder an dessen gemeinschaftlicher Führung beteiligt ist; 

b) massgeblichen Einfluss auf das berichtende Unternehmen hat; 

c) oder im Management des berichtenden Unternehmens oder eines Mutterunternehmens des berichtenden 
Unternehmens eine Schlüsselposition einnimmt. 

 
3. Ein Unternehmen ist mit einem berichtenden Unternehmen verbunden, wenn eine der folgenden 
Bedingungen zutrifft: 

a) Das Unternehmen und das berichtende Unternehmen gehören zum gleichen Konzern (was bedeutet, dass 
jedes Mutterunternehmen, Tochterunternehmen und Schwesterunternehmen mit den anderen verbunden 
ist); 

b) Ein Unternehmen übt einen massgeblichen Einfluss auf das andere Unternehmen aus; 

c) Das Unternehmen wird von einer in Abs. 2 genannten Person beherrscht oder steht unter 
gemeinschaftlicher Führung, an der eine in Abs. 2 genannte Person beteiligt ist; 

d) Eine in Abs. 2 Bst. a) genannte Person hat massgeblichen Einfluss auf das Unternehmen oder nimmt 
im Management des Unternehmens (oder eines Mutterunternehmens des Unternehmens) eine 
Schlüsselposition ein; 

e) Das Unternehmen, oder eine Gesellschaft des Konzerns, zu der das Unternehmen gehört, leistet dem 
berichtenden Unternehmen Personaldienstleistungen auf Stufe Management in Schlüsselpositionen. 

 
 
 

5.3.3.13 Erläuterung zu transitorischen Abgrenzungen 

Die Aufwendungen und Erträge sind in sachlicher wie auch in zeitlicher Hinsicht korrekt abzugrenzen. Der 
Grundsatz der sachlichen Abgrenzung verlangt, dass alle Aufwendungen, die dazu dienen, bestimmte Erträge 
zu erzielen, entsprechend dem Ertragsanfall in der Gewinn- und Verlustrechnung zu berücksichtigen sind 
(matching cost and revenues). Der Grundsatz der zeitlichen Abgrenzung verlangt, dass Aufwand und Ertrag, 
die zeitraumbezogen anfallen, auch entsprechend abgegrenzt und erfasst werden. 
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5.3.3.14 Zwischenabschluss - falls erforderlich 

Sofern ein Zwischenabschluss einzureichen ist, hat der Lizenzbewerber die Bilanz, die Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie den Anhang der FLD zusätzlich zum Abschlussstichtag des Zwischenabschlusses einzureichen. 

 
5.3.3.15 Budgetierte Gewinn- und Verlustrechnung für die zu lizenzierende Spielzeit (mit 

Erläuterungen) 

In der budgetierten Gewinn- und Verlustrechnung ist die Periode der zu lizenzierenden Spielzeit abzubilden. 
Der Lizenzbewerber schätzt darin nachvollziehbar und auf der Grundlage der Vorjahreszahlen die Erträge 
und Aufwendungen. 

Die budgetierte Gewinn- und Verlustrechnung ist auf einer vierteljährlichen Basis (Lizenz I) respektive auf 
einer halbjährlichen Basis (Lizenz II und III) zu erstellen. 

In der budgetierten Gewinn- und Verlustrechnung sind Vergleichswerte anzugeben, die den Werten der Gewinn- 
und Verlustrechnung der abgelaufenen Spielzeit entsprechen. 

 
Gliederungsvorschriften 
Die Gliederung der budgetierten Gewinn- und Verlustrechnung hat gemäss den Mindestgliederungsvor-schriften 
der FLD zu erfolgen. 

Falls in der budgetierten Gewinn- und Verlustrechnung Einnahmen und/oder Ausgaben aus UEFA-Klubwett-
bewerben enthalten sind, müssen diese nach Art und Menge als separate Posten unter den einzelnen Titeln 
gemäss den Mindestgliederungsvorschriften ausgewiesen werden. 

Zu Vergleichszwecken sind den budgetierten Zahlen die aktuellen Zahlen der abgelaufenen Spielzeit gegen-
überzustellen. Zusätzlich sind die absoluten und relativen Abweichungen zwischen der budgetierten Gewinn- 
und Verlustrechnung und den tatsächlichen Vergleichswerten der Gewinn- und Verlustrechnung, wie in der 
Vorlage dargestellt, anzugeben. 

 
Annahmen zur budgetierten Gewinn- und Verlustrechnung 
Alle zur Schätzung der budgetierten Zahlen getroffenen Annahmen sind gemäss der Vorlage unter 
„Erläuterungen zur budgetierten Gewinn- und Verlustrechnung“ festzuhalten. Abweichungen gegenüber den 
Erfahrungswerten (der Vergleichsperiode) sind zu begründen. Für die Schätzungen ist es unabdingbar, die 
Risiken, die sich aus der Unsicherheit sportlichen Erfolges ergeben, mit der angemessenen Vorsicht zu berück-
sichtigen. 

 
Zwei Budgets (nur für Challenge League Klubs, die eine Lizenz II beantragen) 
Challenge League Klubs, die eine Lizenz II beantragen, müssen sowohl ein Budget für die Super League (für 
den Fall eines Aufstiegs in die Super League) als auch eines für die Challenge League (für den Fall des Verbleibes 
in der Challenge League) einreichen. 



Seite 55 von 75  

 
5.3.3.16 Budgetierter Liquiditätsplan für die zu lizenzierende Spielzeit 

Der Lizenzbewerber muss anhand eines budgetierten Liquiditätsplanes nachweisen, dass er in der Lage sein 
wird, den Liquiditätsbedarf für die Dauer der zu lizenzierenden Spielzeit aufrechtzuerhalten. Für jedes einzelne 
Quartal muss der budgetierte Liquiditätsplan einen positiven Saldo des Bestandes an flüssigen Mitteln 
(einschliesslich der zugesicherten Kreditlinien) aufweisen. 

 
Im budgetierten Liquiditätsplan ist die Periode der zu lizenzierenden Spielzeit abzubilden. Der Lizenzbewerber 
schätzt darin nachvollziehbar und unter Berücksichtigung der aktuellen Zahlen des Jahresabschlusses oder 
Zwischenabschlusses (falls erforderlich) sowie dem aktualisierten Liquiditätsplan für die laufende Spielzeit die 
Geldeinnahmen und Geldausgaben für die Spielzeit, für die die Lizenzerteilung angestrebt wird. Insbesondere 
ist der Bestand an Flüssigen Mitteln per 30.06.2026 aus dem aktualisierten Liquiditätsplan für die laufende 
Spielzeit in den Eröffnungsbestand per 1.7.2026 zu übertragen. 

 
Die Gliederung des budgetierten Liquiditätsplanes für die zu lizenzierende Spielzeit hat gemäss den 
Mindestgliederungsvorschriften der FLD zu erfolgen (siehe hierzu Vorlage V.16). 

 
Zwei budgetierte Liquiditätspläne (nur für Challenge League Klubs, die Lizenz II beantragen) 
Challenge League Klubs, die eine Lizenz II beantragen, müssen sowohl einen Liquiditätsplan für die Super 
League (für den Fall eines Aufstieges in die Super League) als auch einen für die Challenge League (für den 
Fall des Verbleibes in der Challenge League) einreichen. 

 

 
5.3.3.17 Aktualisierte, budgetierte Gewinn- und Verlustrechnung für die laufende Spielzeit 

In der aktualisierten, budgetierten Gewinn- und Verlustrechnung ist die Periode der laufenden Spielzeit 
abzubilden. Der Lizenzbewerber aktualisiert darin nachvollziehbar die Erträge und Aufwendungen bis Ende der 
Spielzeit, basierend auf den effektiven Daten des Jahresabschlusses oder des Zwischenabschlusses (falls 
erforderlich). 

Die aktualisierte budgetierte Gewinn- und Verlustrechnung ist mindestens auf einer vierteljährlichen Basis 
für die Lizenz I und einer halbjährlichen Basis für die Lizenz II und III zu erstellen. 

In der aktualisierten, budgetierten Gewinn- und Verlustrechnung sind Vergleichswerte anzugeben, die den 
Werten der Gewinn- und Verlustrechnung der abgelaufenen Spielzeit entsprechen. 

 
Gliederungsvorschriften 
Die Gliederung der aktualisierten, budgetierten Gewinn- und Verlustrechnung hat gemäss den 
Mindestgliederungsvorschriften der FLD zu erfolgen (siehe hierzu Vorlage V.17). 

Falls in der aktualisierten, budgetierten Gewinn- und Verlustrechnung Einnahmen und/oder Ausgaben aus 
UEFA-Klubwettbewerben enthalten sind, müssen diese nach Art und Menge als separate Posten unter den 
einzelnen Titeln gemäss den Mindestgliederungsvorschriften ausgewiesen werden. 

Zu Vergleichszwecken sind den aktualisierten, budgetierten Zahlen die Zahlen der abgelaufenen Spielzeit 
gegenüberzustellen. Zusätzlich sind die absoluten und relativen Abweichungen zwischen der aktualisierten, 
budgetierten Gewinn- und Verlustrechnung und den tatsächlichen Vergleichswerten der Gewinn- und 
Verlustrechnung, wie in Vorlage V.17 dargestellt, anzugeben. 
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Annahmen zur aktualisierten, budgetierten Gewinn- und Verlustrechnung 
Alle zur Schätzung der aktualisierten, budgetierten Zahlen getroffenen Annahmen sind in der Vorlage V.17 unter 
„Erläuterungen zur aktualisierten, budgetierten Gewinn- und Verlustrechnung“ festzuhalten. Abweichungen 
gegenüber den Erfahrungswerten (der Vergleichsperiode) sind zu begründen. Für die Schätzungen ist es 
unabdingbar, die Risiken, die sich aus der Unsicherheit sportlichen Erfolges ergeben, mit der angemessenen 
Vorsicht zu berücksichtigen. 

 
5.3.3.18 Aktualisierter, budgetierter Liquiditätsplan für die laufende Spielzeit 

Der Lizenzbewerber muss anhand eines aktualisierten budgetierten Liquiditätsplanes nachweisen, dass er in 
der Lage sein wird, den Liquiditätsbedarf für die Dauer der laufenden Spielzeit aufrechtzuerhalten. Für 
jedes einzelne Quartal muss der aktualisierte budgetierte Liquiditätsplan einen positiven Saldo des 
Bestandes an flüssigen Mitteln (einschliesslich der zugesicherten Kreditlinien) aufweisen. 

Im budgetierten Liquiditätsplan ist die Periode der laufenden Spielzeit abzubilden. Der Lizenzbewerber 
schätzt darin nachvollziehbar und unter Berücksichtigung der aktuellen Zahlen des Jahresabschlusses oder 
Zwischenabschlusses (falls erforderlich) die Geldeinnahmen und Geldausgaben für die restliche Spielzeit. 
Insbesondere ist der Bestand an Flüssigen Mitteln per 31.12.2025 aus dem Jahresabschluss oder dem 
Zwischenabschlusses (falls erforderlich) in den Eröffnungsbestand per 1.1.2026 zu übertragen. 

Der budgetierte Liquiditätsplan ist auf der gleichen Basis und unter denselben Annahmen zu erstellen, mit 
denen die aktualisierte, budgetierte Gewinn- und Verlustrechnung erstellt wurde. 

Die Gliederung des aktualisierten, budgetierten Liquiditätsplanes für die laufende Spielzeit hat gemäss den 
Mindestgliederungsvorschriften der FLD zu erfolgen (siehe hierzu Vorlage V.18). 

 

 
5.3.3.19 Kapitalflussrechnung (NUR LIZENZ I) 

Der Lizenzbewerber muss anhand der Jahresrechnung eine Kapitalflussrechnung nach der indirekten Methode 
erstellen. Die Kapitalflussrechnung hat Zahlungsströme des Geschäftsjahres (sowie Vergleichsinformationen für 
das Vorjahr) zu enthalten, die nach betrieblicher, Investitions- und Finanzierungstätigkeit klassifiziert werden. 

Die Gliederung der Kapitalflussrechnung hat gemäss den Mindestgliederungsvorschriften der FLD zu erfolgen. 

Wird ein Zwischenabschluss erstellt und einer prüferischen Durchsicht unterzogen, so muss auch für die 
Übergangsperiode eine Kapitalflussrechnung erstellt werden. 

 

 
5.3.3.20 Lagebericht (NUR LIZENZ I) 

Der Lizenzbewerber muss einen Lagebericht erstellen und ihn vom Vorstand / Verwaltungsrat oder dem 
Geschäftsführer im Namen des Vorstandes / Verwaltungsrats unterzeichnen lassen. Der Lagebericht hat 
über folgende Bereiche zu informieren: 

 
Hauptaktivitäten: 
Es wird empfohlen, Einzelheiten zu den Hauptaktivitäten des Unternehmens und sämtliche wesentlichen 
Änderungen dieser Aktivitäten im Laufe des Geschäftsjahres anzugeben. 
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Geschäftsbericht: 
Es wird ein zutreffendes Bild der betriebswirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens im Laufe des 
Geschäftsjahres und seiner Lage am Ende des Geschäftsjahres benötigt. Darüber hinaus ist die voraussichtliche 
künftige betriebswirtschaftliche Entwicklung in der Branche des Unternehmens anzugeben. Bei Angaben, die als 
Prognosen verstanden werden können, ist Sorgfalt geboten. Insbesondere sind Einzelheiten wichtiger Ereignisse 
anzugeben, die sich auf das Unternehmen (und dessen Tochtergesellschaften) auswirken und die seit Ende des 
Geschäftsjahres eingetreten sind, auf das sich der Abschluss bezieht. 

 
Vorstand / Verwaltungsrat: 
Der Name der Personen, die zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Geschäftsjahres als Vorstands-/ 
Verwaltungsratsmitglied der Einheit fungiert haben, sind anzugeben. Es wird empfohlen, die Ernennungs- 
oder Abtretungs-/ Abtretungstermine anzugeben. 
Ausserdem wird empfohlen, Änderungen im Hinblick auf die Vorstands-/ Verwaltungsratsmitglieder seit Ende 
des Geschäftsjahres (und falls zutreffend) die Rotation der Vorstands-/ Verwaltungsratsmitglieder bei der 
Jahreshauptversammlung anzugeben. 

 
Anteile der Vorstände / Verwaltungsräte: 
Es wird empfohlen, die Anteile der Vorstände/ Verwaltungsräte auszuweisen. Diese Informationen beziehen sich 
auf die Anteile, die von den Vorstands-/ Verwaltungsratsmitgliedern gehalten werden. Wenn keine Anteile 
gehalten werden, ist dies ebenfalls anzugeben. Wenn der Lizenzbewerber auf Darlehen des Vorstands- 
/ Verwaltungsrats angewiesen ist, empfiehlt es sich dies anzugeben. 

 

 
5.3.4 Veröffentlichung von Finanzinformationen (NUR LIZENZ I) 

Vor der Eröffnung der erstinstanzlichen Lizenzentscheide veröffentlicht die SFL auf ihrer Website folgende 
Informationen derjenigen Klubs, die eine Lizenz I beantragen (Kriterium F.17): 

 
a) die Gesamtsumme der gezahlten Vergütungen an Agenten und Vermittler oder zu deren Gunsten; 

b) die letzten vom Lizenzgeber beurteilten Finanzinformationen gemäss geprüftem Jahresabschluss. 

 
Grundlage der Veröffentlichung ist der im Rahmen der Lizenzierung geprüfte (ggf. konsolidierte) 
Jahresabschluss des Lizenzbewerbers, basierend auf den Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen der SFL und 
der UEFA (Ziffer 20 des Anhangs zur Jahresrechnung FLD). 

 

 
5.3.5. Schriftliche Erklärung vor der Entscheidung des Lizenzgebers (NUR LIZENZ I) 

Innerhalb von sieben Tagen vor dem Zeitraum, in welchem die Entscheidung über die Lizenzierung von der 
Lizenzkommission getroffen wird, hat der Lizenzbewerber, welcher eine Lizenz I beantragt, eine 
rechtsverbindliche schriftliche Erklärung bei der Lizenzadministration einzureichen. 

Der Lizenzbewerber muss darin Folgendes bestätigen: 

a. dass alle dem Lizenzgeber eingereichten Unterlagen vollständig und korrekt sind; 

b. ob eine wesentliche Änderung im Zusammenhang mit einem der Klublizenzierungskriterien er-
folgt ist; 
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c. ob seit dem Bilanzstichtag des vorhergehenden geprüften Jahresabschlusses oder des vorhergehenden 

prüferisch durchgesehenen Zwischenabschlusses (sofern vorhanden) Ereignisse oder Bedingungen 
mit erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung eingetreten sind, die sich negativ auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Lizenzbewerbers auswirken können. Sollte dies der Fall sein, ist das 
jeweilige Ereignis oder die jeweilige Bedingung in der schriftlichen Erklärung zu beschreiben. Ausserdem 
enthalten sein muss eine Schätzung der damit verbundenen finanziellen Auswirkungen oder eine 
Stellungnahme, dass eine solche Schätzung nicht möglich ist. 

d. ob der Lizenzbewerber oder ein im Berichtskreis enthaltenes Mutterunternehmen des Lizenzbewerbers 
seit dem 1. Juni des dem Lizenzgesuch vorangegangenen Jahres ein Gesuch um Konkursaufschub 
oder Nachlassstundung gestellt hat, der Lizenzbewerber oder eine Muttergesellschaft desselben 
Nachlassstundung erhalten hat, seinen bzw. ihren Gläubigern einen aussergerichtlichen 
Nachlassvertrag unterbreitet, diesen aber noch nicht rechtsverbindlich abgeschlossen hat, oder ob 
ein gerichtlicher ordentlicher Nachlassvertrag (Art. 314ff. SchKG) innert dieses Zeit-raums bestätigt 
wurde. 

 

 
5.3.6 Keine am 31.3. überfälligen Verbindlichkeiten aus Transfertätigkeiten 

Der Lizenzbewerber und dessen Prüfer müssen dem Licensing Manager bestätigen, dass zum 31. März keine 
überfälligen Verbindlichkeiten aus Spielertransfers gegenüber anderen Fussballklubs bestanden haben, die 
bis zum 28. Februar fällig waren. Verbindlichkeiten sind anderen Fussballklubs geschuldete Beträge, die aus 
den Spielertransfers entstehen. 

Dazu gehören Ausbildungsentschädigungen und Solidaritätsbeiträge gemäss dem FIFA-Reglement bezüglich 
Status und Transfer von Spielern sowie Beträge, die bei Erfüllung bestimmter Bedingungen fällig werden. 
Ebenfalls erfasst sind Sachverhalte der gesamtschuldnerischen Haftung, welche durch eine zuständige Be-hörde 
auf Grund der Kündigung des Vertrags durch einen Spieler entschieden wurden. (Bsp: Spieler A kündigt den 
Vertrag mit Klub B und geht zu Klub C. Klub C haftet nun gesamtschuldnerisch gegenüber Klub B für die 
Verbindlichkeiten von Spieler A.) 

Der Lizenzbewerber hat eine gesonderte, von der Unternehmensleitung unterzeichnete Übersicht 
für bis zum 28. Februar zu begleichenden Verbindlichkeiten aus Spielertransfers zu erstellen und dem 
Lizenzgeber vorzulegen. 

Der Lizenzbewerber hat sämtliche bis zum 28. Februar erfolgten Transferaktivitäten (einschliesslich 
Leihverträge) anzugeben, unabhängig davon, ob ein Betrag aussteht, der bis zum 28. Februar zu begleichen 
ist. Ausserdem hat der Lizenzbewerber sämtliche Transfers anzugeben, bei denen noch eine Klage vor der zu-
ständigen Behörde nach nationalem Recht bzw. ein Gerichtsverfahren bei nationalen oder internationalen 
Fussballorganisationen oder dem zuständigen Schiedsgericht anhängig sind. 

Die Übersicht über die Spielertransfers ist von der Unternehmensleitung zu genehmigen. Dies ist durch eine 
kurze Stellungnahme und durch Unterzeichnung im Namen des Vorstands des Lizenzbewerbers nachzuweisen. 

 
Die Übersicht für Verbindlichkeiten aus Spielertransfers muss (für jeden Spielertransfer, einschliesslich 
Leihverträge) mindestens folgende Informationen enthalten: 

 
a) Spieler (identifiziert durch Name und Geburtstag); 

b) Datum des Transfer-/Leihvertrags; 

c) Name des Fussballklubs, auf den die Spielerregistrierung vorher ausgestellt war; 
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d) bezahlte und/oder geschuldete Transfersumme (oder Leihsumme) einschliesslich 

Ausbildungsentschädigungen und Solidaritätsbeitrag, selbst wenn die Bezahlung vom Gläubiger noch 
nicht verlangt wurde; 

e) weitere bezahlte und/oder geschuldete Direktkosten im Zusammenhang mit der Spielerregistrierung; 

f) bereits beglichener Betrag mit Zahlungsdatum; 

g) Saldo für jeden Spielertransfer, zahlbar bis 28. Februar, einschließlich Fälligkeitstermin für jeden 
ausstehenden Posten. 

h) ausstehende Zahlungen per 31. März, einschließlich Fälligkeitstermin für jeden ausstehenden Pos-
ten, mit erläuternden Bemerkungen; 

i) Beträge, hinsichtlich derer per 31. März noch eine Klage oder ein Verfahren anhängig ist; 

j) bedingte Beträge (Eventualverbindlichkeiten), die per 28. Februar noch nicht bilanziert wurden. 

Der Lizenzbewerber hat die Gesamtschuld aus der Übersicht für Verbindlichkeiten aus Spielertransfers mit 
der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Spielertransfers“ im Jahresabschluss oder mit der zu Grunde liegenden 
Buchhaltung abzustimmen. Der Lizenzbewerber hat in dieser Übersicht alle Verbindlichkeiten anzugeben, selbst 
wenn die Zahlung bisher nicht vom Gläubiger verlangt wurde. 

 
Der Wirtschaftsprüfer hat Prüfungshandlungen durchzuführen, welche ihm eine Beurteilung erlauben, ob der 
Lizenzbewerber seinen vertraglichen Verpflichtungen per 31. März aus Transfertätigkeiten nachgekommen 
ist, und dies gemäss Kriterium F.10 separat schriftlich in einem Bericht zu bestätigen („Bericht über 
Verbindlichkeiten aus Transfertätigkeiten). 

 
Die Prüfungshandlungen umfassen insbesondere die folgenden Tätigkeiten: 

1. Vergleich der Gesamtsumme in der Übersicht aus Spielertransfers mit dem unter der Bilanzposition 
„Verbindlichkeiten aus Spielertransfers“ angegebenen Betrag im (Zwischen)-Abschluss per 
31.12.2024. 

2. Überprüfung, ob die Berechnungen in der Übersicht über Spielertransfers korrekt erfolgt ist. 

3. Auswahl aller Verträge oder einer Stichprobe von Verträgen über Spielertransfers /Spielerausleihungen 
und Vergleich dieser Verträge mit den in der Übersicht über Spielertransfers enthaltenen Informationen 
sowie Kennzeichnung der ausgewählten Transfer-/Leihverträge. 

4. Auswahl aller oder einer Stichprobe von Transferzahlungen, Vergleich derselben mit den Informationen 
in der Übersicht über Spielertransfers und Kennzeichnung der ausgewählten Zahlungen. 

5. Falls zum 28.02.2025 ein Betrag aus Transfers gegenüber Klubs fällig war, Prüfung bis spätestens 
31. März, ob: 

i) eine Vereinbarung gemäss Ziffer 5.3.11 Bst. b) des Lizenzhandbuchs der SFL erreicht wurde; 
oder 

ii) ein Rechtsstreit/eine Klage/ein Verfahren gemäss Ziffer 5.3.11 Bst. c) aufgenommen/eingereicht 
oder gemäss Ziffer 5.3.11 Bst. d) des Lizenzhandbuchs der SFL angefochten wurde. 

6. Überprüfung aller Kontoauszüge oder einer Auswahl von Kontoauszügen, welche die Zahlungen be-
legen. 

7. Sofern zutreffend, Überprüfung von Dokumenten, einschliesslich Verträgen mit den relevanten 
Fussballklubs und/oder Korrespondenz mit dem zuständigen Organ, welche die Feststellungen unter 5. 
Ziff. i) und/oder Ziff. ii) oben belegen. 
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5.3.7 Keine am 31.3. überfälligen Verbindlichkeiten gegenüber Angestellten 

Der Lizenzbewerber und dessen Prüfer müssen dem Licensing Manager bestätigen, dass zum 31. März keine 
überfälligen Verbindlichkeiten gegenüber Angestellten bestanden haben, die bis zum 28. Februar fällig waren. 

Verbindlichkeiten sind alle Formen von den Arbeitnehmern infolge vertraglicher oder gesetzlicher 
Verpflichtungen geschuldeten Vergütungen wie Löhne, Gehälter, Zahlungen für Bildrechte, Boni und sonstige 
Leistungen. Verbindlichkeiten gegenüber Personen, die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr beim 
Lizenzbewerber beschäftigt sind, fallen ebenfalls unter dieses Kriterium und müssen innerhalb der vertraglich 
bzw. gesetzlich festgelegten Zeitspanne beglichen werden, unabhängig davon, wie solche Verbindlichkeiten 
in den Abschlüssen geführt werden. 

 
Der Begriff „Arbeitnehmer“ bezieht sich auf folgende Personen: 

a) alle Berufsspieler gemäss FIFA-Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern; 

b) das gesamte administrative, technische, medizinische und Sicherheitspersonal, das eine Funktion gemäss 
Artikel 36 bis Artikel 52 des UEFA-Reglements zur Klublizenzierung und finanzieller Nachhaltigkeit ausübt; 
und 

c) Dienstleistungsanbieter, die eine Funktion gemäß Artikel 36 bis Artikel 52 des UEFA-Reglements zur 
Klublizenzierung und finanzieller Nachhaltigkeit ausüben. 

 
Der Lizenzbewerber hat ein Arbeitnehmerverzeichnis zu erstellen und dem Lizenzgeber einzureichen, das 
die folgenden Angaben enthält: 

a) alle Arbeitnehmer, die zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Jahres bis zum 31. Dezember 
beschäftigt waren, d.h. nicht nur diejenigen, die am 31. Dezember noch beschäftigt waren; 

b) alle Arbeitnehmer, bei denen ein Betrag aussteht, der bis zum 28. Februar 2026 zu begleichen ist, 
unabhängig davon, ob sie während des Jahres bis zum 31. Dezember angestellt waren; und 

c) alle Arbeitnehmer, in Bezug auf die noch eine Klage vor der zuständigen Behörde nach nationalem Recht 
bzw. ein Gerichtsverfahren bei nationalen oder internationalen Fußballorganisationen oder dem 
zuständigen Schiedsgericht anhängig ist. 

 
Zu jedem Arbeitnehmer sind mindestens folgende Informationen anzugeben: 

a) Name; 

b) Position/Funktion; 

c) Einstellungsdatum; 

d) gegebenenfalls Austrittsdatum; 

e) ausstehender Saldo, zahlbar bis 28. Februar 2026, einschliesslich Fälligkeitstermin für jeden aus-
stehenden Posten; 

f) ausstehende Zahlungen per 31. März (aktualisierter Stand der ausstehenden Zahlungen vom 28. 
Februar), einschließlich Fälligkeitstermin für jeden ausstehenden Posten, mit erläuternden Bemerkungen;  

g) Beträge, hinsichtlich derer per 31. März noch eine Klage oder ein Verfahren anhängig ist; 

h) Aufgeschobene Beträge. 
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Der Lizenzbewerber hat die Gesamtschuld aus dem Arbeitnehmerverzeichnis mit der Bilanzposition 
„Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitnehmern“ im Jahresabschluss oder mit der zugrunde liegenden Buchhaltung 
abzustimmen. 

Das Arbeitnehmerverzeichnis ist von der Unternehmensleitung zu genehmigen. Dies ist durch eine kurze 
Stellungnahme und durch Unterzeichnung im Namen des Vorstands des Lizenzbewerbers nachzuweisen. 

 
Der Prüfer des Klubs nimmt folgende Prüfungshandlungen vor: 

 
1. Beschaffung des Arbeitnehmerverzeichnisses, das von der Unternehmensleitung erstellt wurde. 

2. Vergleich der gesamten Verbindlichkeiten im Arbeitnehmerverzeichnis mit den „Verbindlichkeiten 
gegenüber Arbeitnehmern“ im Jahres- oder Zwischenabschluss zum 31. Dezember. 

3. Beschaffung und Überprüfung von allen oder von stichprobenartig ausgewählten Bestätigungs-
schreiben von Arbeitnehmern und Vergleich der Informationen mit den im Arbeitnehmerverzeichnis 
enthaltenen Informationen. 

4. Wenn zum 28. Februar ein Betrag fällig war, der sich auf Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit 
vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern bezieht, Prüfung, ob 
bis spätestens 31. März: 

i) eine Vereinbarung gemäss Ziffer 5.3.11 Bst. b) des Lizenzhandbuchs der SFL erreicht 
wurde; oder 

ii) ein Rechtsstreit/eine Klage/ein Verfahren gemäss Ziffer 5.3.11 Bst. c) aufgenommen/ein-
gereicht oder gemäss Ziffer 5.3.11 Bst. d) des Lizenzhandbuchs der SFL angefochten 
wurde. 

5. Überprüfung aller Kontoauszüge oder einer Auswahl von Kontoauszügen, welche die Zahlungen 
belegen. 

6. Sofern zutreffend, Überprüfung von Dokumenten, einschliesslich Verträgen mit den relevanten 
Arbeitnehmern und/oder Korrespondenz mit dem zuständigen Organ, welche die Feststellungen 
unter 4. Ziff. i) und/oder Ziff. ii) oben belegen. 

 

 
5.3.8 Keine am 31.03. überfälligen Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungs- und 

Steuerbehörden» 

Der Lizenzbewerber hat nachzuweisen, dass zum 31. März, welcher der lizenzierten Spielzeit vorausgeht, keine 
überfälligen Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsinstitutionen bzw. Steuerbehörden infolge 
vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen betreffend seine Arbeitnehmer bestanden haben, die bis 
zum 28. Februar fällig waren. 

 
Der Lizenzbewerber muss dem Prüfer und dem Lizenzgeber eine Übersicht über Verbindlichkeiten gegenüber 
Sozialversicherungsinstitutionen bzw. Steuerbehörden einreichen, die die folgenden Angaben enthält: 

a) den zum 31. Dezember des Jahres, welches der lizenzierten Spielzeit vorausgeht, (gegebenenfalls) 
an die zuständige Sozialversicherung bzw. Steuerbehörde zu bezahlende Beträge; 

b) alle anhängigen Klagen oder Verfahren. 
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Zu jeder Verbindlichkeit gegenüber Sozialversicherungsinstitutionen bzw. Steuerbehörden sind zusammen 
mit erläuternden Bemerkungen mindestens folgende Informationen anzugeben: 

a) Name des Gläubigers; 

b) Verbindlichkeiten per 31. Dezember, einschließlich Fälligkeitstermin für jeden ausstehenden Posten; 

c) ausstehende Zahlungen per 31. März (aktualisierter Stand der ausstehenden Zahlungen vom 28. 
Februar), einschließlich Fälligkeitstermin für jeden ausstehenden Posten, mit erläuternden Bemerkungen 
und sachdienlichen Belegen; 

d) Beträge, hinsichtlich derer per 31. März noch eine Klage oder ein Verfahren anhängig ist; und 

e) aufgeschobene Beträge. 
 
 

Der Lizenzbewerber hat die Gesamtschuld aus der Übersicht über Verbindlichkeiten gegenüber 
Sozialversicherungsinstitutionen bzw. Steuerbehörden mit der Bilanzposition „Verbindlichkeiten gegenüber 
Sozialversicherungsinstitutionen bzw. Steuerbehörden“ im Jahresabschluss oder mit der zugrunde liegenden 
Buch-haltung abzustimmen. 

 
Die Übersicht über Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsinstitutionen bzw. Steuerbehörden ist 
von der Unternehmensleitung zu genehmigen. Dies ist durch eine kurze Stellungnahme und durch Unter-
zeichnung im Namen des Vorstands des Lizenzbewerbers nachzuweisen. 

 
Der Prüfer des Klubs nimmt folgende Prüfungshandlungen vor: 

 
1. Beschaffung der Übersicht über die Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen und Steuer-

behörden, die von der Unternehmensleitung erstellt wurde. 

2. Vergleich der gesamten Verbindlichkeiten in der Übersicht über Verbindlichkeiten gegenüber 
Sozialversicherungsinstitutionen und Steuerbehörden mit den „Verbindlichkeiten gegenüber 
Sozialversicherungsinstitutionen bzw. Steuerbehörden“ im Jahres- oder Zwischenabschluss zum 31. 
Dezember. 

3. Beschaffung der zugehörigen Nachweise. 

4. Wenn zum 28. Februar ein Betrag fällig war, der sich auf Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit 
vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern bezieht, Prüfung, ob 
bis spätestens 31. März: 

i. eine Vereinbarung gemäss Ziffer 5.3.11 Bst. b) des Lizenzhandbuchs der SFL erreicht wurde; 

oder 

ii. ein Rechtsstreit/eine Klage/ein Verfahren gemäss Ziffer 5.3.11 Bst. c) aufgenommen/eingereicht 
oder gemäss Ziffer 5.3.11 Bst. d) des Lizenzhandbuchs der SFL angefochten wurde. 

5. Überprüfung aller Kontoauszüge oder einer Auswahl von Kontoauszügen, welche die Zahlungen belegen. 

6. Sofern zutreffend, Überprüfung von Dokumenten, einschliesslich Verträgen mit den relevanten 
Sozialversicherungsinstitutionen beziehungsweise Steuerbehörden und/oder Korrespondenz mit dem 
zuständigen Organ, welche die Feststellungen unter 4. Ziff. i) und/oder Ziff. ii) oben belegen. 
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5.3.9 Keine überfälligen Verbindlichkeiten gegenüber SFL 
 

Der Lizenzbewerber muss nachweisen, dass keine überfälligen Verbindlichkeiten gegenüber der SFL bestanden 
haben. 

 
5.3.10 Keine überfälligen Verbindlichkeiten gegenüber SFV und UEFA 

Der Lizenzbewerber muss nachweisen, dass keine überfälligen Verbindlichkeiten gegenüber dem SFV und 
der UEFA bestanden haben. 

 
5.3.11 Überfällige Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten werden nicht als überfällig gewertet, wenn der Lizenzbewerber den Nachweis erbringen kann, 

a) dass er den entsprechenden Betrag vollständig bezahlt hat; oder 

b) dass er eine vom Gläubiger schriftlich akzeptierte Vereinbarung über die Verlängerung der 
ursprünglichen Zahlungsfrist abgeschlossen hat (Anmerkung: die Tatsache, dass ein Gläubiger die 
Zahlung eines Betrags nicht eingefordert hat, entspricht keiner Fristverlängerung); oder 

c) dass er eine Klage eingereicht hat, die von der zuständigen Behörde nach nationalem Recht für zulässig 
befunden wurde, bzw. dass er ein Gerichtsverfahren bei den zuständigen nationalen oder 
internationalen Fussballorganisationen oder einem zuständigen Schiedsgericht eröffnet hat, mit dem er 
die Haftung in Zusammenhang mit diesen überfälligen Verbindlichkeiten bestreitet; sind die 
Entscheidungsorgane jedoch der Ansicht, dass die Klage nur eingereicht bzw. das Gerichtsverfahren 
nur eröffnet wurde, um die in diesem Lizenzhandbuch festgehaltenen geltenden Fristen zu 
umgehen, wird der betreffende Betrag weiterhin als überfällige Verbindlichkeit gewertet; oder 

d) dass er eine von einem Gläubiger im Zusammenhang mit überfälligen Verbindlichkeiten gegen ihn 
eingereichte Klage bzw. ein eröffnetes Gerichtsverfahren angefochten hat und er zur Zufriedenheit des 
entsprechenden Entscheidungsorgans beweisen kann, dass er gute Gründe für die Anfechtung der 
Klage bzw. des eröffneten Gerichtsverfahrens hat; sind die Entscheidungsorgane jedoch der Ansicht, 
dass seine Argumente für die Anfechtung der Klage bzw. die Eröffnung eines Gerichtsverfahrens 
offensichtlich unbegründet sind, wird der betreffende Betrag weiterhin als überfällige Verbindlichkeit 
gewertet; oder 

e) dass er zur Zufriedenheit des entsprechenden Entscheidungsorgans (Lizenzgeber und/oder UEFA-
Finanzkontrollkammer für Klubs) beweisen kann, alle angemessenen Massnahmen getroffen zu haben, 
um den/die Gläubigerklub(s) im Hinblick auf Ausbildungsentschädigungen und Solidaritätszahlungen 
(gemäß dem FIFA-Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern) zu bestimmen und zu 
bezahlen. 

 
5.3.12 Nettoeigenkapitalregel (NUR LIZENZ I) 

Der Lizenzbewerber muss in seinem Jahres-/Zwischenabschluss per 31.12. eine Nettoeigenkapitalposition 
ausweisen, die positiv ist, oder eine negative, die sich gegenüber dem Vorjahr um 10% verbessert hat. 

Zum Zweck der Einhaltung dieses Kriteriums kann das Eigenkapital nachrangige Darlehen enthalten, die in den 
darauffolgenden zwölf Monaten gegenüber allen anderen Verbindlichkeiten als nachrangig gelten. Diese Darlehen 
können verzinslich sein. Die aufgelaufenen Zinsen dürfen jedoch in den darauffolgenden 12 Monaten nicht 
ausbezahlt werden. 

Diese Bestimmung setzt Artikel 70 des UEFA Reglements zur Klublizenzierung und zur finanziellen Nachhaltigkeit 
um, welcher ab der Lizenzierung 2025/26 für die Lizenz I Klubs verbindlich ist. 

Wichtig: Gemäss Artikel 8quater Absatz 2 des SFL Lizenzreglements kann eine Überschuldung per 31.12. auch 
mit einer Bankgarantie oder einer Zahlungszusage inkl. Bonitätsnachweis abgedeckt werden. Zur Einhaltung der 
Nettoeigenkapitalregel gemäss der vorgenannten Bestimmung sind diese beiden Instrumente hingegen nicht 
zulässig. 
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5.4. Lizenzerteilung aus finanzieller Sicht 

 
5.4.1 Lizenzerteilung 

Aus finanzieller Sicht ist die Erteilung einer Lizenz möglich, sofern der Lizenzbewerber die definierten 
einzureichenden Unterlagen vollständig einreicht und die entsprechenden Kriterien vollständig erfüllt. 

Einem Lizenzbewerber, dessen Bilanz eine Überschuldung ausweist (siehe Art. 8quater Abs. 1 LizRegl), kann keine 
Lizenz erteilt werden, es sei denn, eine oder mehrere der in Art. 8quater Abs. 2 LizRegl aufgeführten Bedingungen 
ist erfüllt. 

Einem Lizenzbewerber, der sich im Nachlassverfahren befindet, kann eine Lizenz nur unter den in Art. 4 Abs. 3 
LizRegl aufgeführten Bedingungen erteilt werden. 

 

 
5.4.2 Lizenzverweigerung 

Unter folgenden Voraussetzungen ist aus finanzieller Sicht keine Lizenz zu erteilen: 

 
 Wenn der Lizenzbewerber die gemäss den gesetzlichen Bestimmungen des Aktienrechtes erstellte und 

geprüfte Jahresrechnung nicht innerhalb der Abgabefrist bei der SFL eingereicht hat; 

 Wenn der gewählte Berichtskreis nicht den reglementarischen Vorgaben entspricht; 

 Wenn die Revisionsstelle in ihrem nach den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes (PS) 
erstellten Bericht über die ordentliche oder eingeschränkte Prüfung der Jahresrechnung eine Rückweisung 
der Jahresrechnung empfohlen hat (adverse opinion) oder die Unmöglichkeit eines Prüfungsurteils 
anbringt (disclaimer of opinion), es sei denn, es wird ein weiterer Prüfungsbericht ohne die Rück-weisung 
oder der Unmöglichkeit eines Prüfungsurteils vorgelegt; 

 Wenn der Lizenzbewerber oder ein im Berichtskreis enthaltenes Mutterunternehmen des Lizenzbewerbers 
während der zwölf Monate vor der lizenzierten Spielzeit gemäss den anwendbaren Erlassen den Schutz 
vor Gläubigern gesucht oder erhalten hat. Die Lizenz ist auch dann zu verweigern, wenn das betroffene 
Unternehmen zum Zeitpunkt des Lizenzentscheids keinen Schutz vor seinen Gläubigern mehr erhält. 

 Wenn der Prüfungsbericht über den Jahresabschluss im Hinblick auf die Unternehmensfortführung 
entweder einen Zusatz zum Bestätigungsvermerk oder eine eingeschränkte Schlussfolgerung enthält, es 
sei denn, es wird ein weiterer Prüfungsbericht ohne Zusatz zum Bestätigungsvermerk oder Einschränkung 
im Hinblick auf die Unternehmensfortführung vorgelegt oder es werden dem Lizenzgeber zusätzliche 
dokumentarische Nachweise vorgelegt, die die Fortführungsfähigkeit des Lizenzbewerbers bis mindestens 
zum Ende der zu lizenzierenden Saison belegen und von ihm als angemessen beurteilt werden. 

 Wenn der Lizenzbewerber keinen der prüferischen Durchsicht unterzogenen Zwischenabschluss für 
die Übergangsperiode (Kriterium F.07) vorgelegt hat, sofern ein solcher zu erstellen war; 

 Wenn der Bericht über die prüferische Durchsicht des Zwischenabschlusses eine verneinende Review-
Aussage (Fehlaussage) enthält oder aufgrund einer wesentlichen Beschränkung des Prüfumfangs 
keine Aussage gemacht wird; 

 Wenn der Bericht über die prüferische Durchsicht des Zwischenabschlusses im Hinblick auf die 
Unternehmensfortführung entweder einen Zusatz zum Bestätigungsvermerk oder eine eingeschränkte 
Schlussfolgerung enthält, es sei denn, dem Lizenzgeber werden zusätzliche Nachweise vorgelegt, die die 
Fähigkeit des Lizenzbewerbers zur Unternehmensfortführung bis mindestens zum Ende der zu 
lizenzierenden Spielzeit belegen, und der Lizenzgeber beurteilt diese Nachweise als angemessen. 
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 Wenn die Buchhaltung per 31.03. überfällige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Fussballklubs aus 
Transfertätigkeiten ausweist; 

 Wenn die Buchhaltung per 31.03. überfällige Verbindlichkeiten gegenüber Angestellten ausweist. Da-
runter fallen auch alle Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsanstalten und/oder den 
Steuerbehörden resultierend aus Sozialabgaben (AHV, IV, EO, ALV, Betriebs- und 
Nichtbetriebsunfallversicherung, BVG, Familienausgleichskasse) und/oder Lohnsteuern; 

 Wenn die Buchhaltung per 31.03. überfällige Verbindlichkeiten gegenüber der SFL ausweist; 

 Wenn die Buchhaltung per 31.03. überfällige Verbindlichkeiten gegenüber dem SFV ausweist; 

 Wenn die Buchhaltung per 31.03. überfällige Verbindlichkeiten gegenüber der UEFA oder anderen durch 
die UEFA benannten Dritten ausweist; 

 Wenn der Klub die FLD nicht innerhalb der Einreichefrist bei der SFL eingereicht hat; 

 Wenn einer oder mehrere der im budgetierten Liquiditätsplan für die zu lizenzierende Spielzeit 
ausgewiesenen Quartalsendbestände an flüssigen Mitteln (einschliesslich der zugesicherten Kreditlinien) 
einen negativen Saldo aufweisen; 

 wenn die rechtsverbindliche schriftliche Erklärung der Unternehmensleitung dem Lizenzgeber nicht bis 
zum vereinbarten Termin vorgelegt wurde; 

 wenn der Lizenzgeber auf der Grundlage der Informationen zu Ereignissen oder Bedingungen von 
erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sowie auf der Grundlage vergangenheits- und zukunftsbezogener 
Finanzinformationen zu dem Schluss gekommen ist, dass der Lizenzbewerber möglicherweise nicht bis 
mindestens zum Ende der zu lizenzierenden Spielzeit zur Unternehmensfortführung in der Lage ist; 

 Wenn bei einem als Aktiengesellschaft organisierten Lizenzbewerber diese im Konkurs ist. 

 Wenn der Lizenzbewerber für die Lizenz I die Nettoeigenkapitalregel des UEFA Reglements nicht erfüllt. 

 

 



Seite 66 von 75  

6 Sicherheitsspezifische Kriterien 

 
Die Anforderungen, Aufgaben und Pflichten in Bezug auf die Sicherheit generell, des Sicherheitsverantwortlichen 
und des Supporter Liaison Officer (SLO) des Lizenzbewerbers im Speziellen, sind im 
„Sicherheitsreglement der SFL“, den „Richtlinien über die Funktion und Aufgaben der 
Sicherheitsverantwortlichen der Klubs der SFL“ sowie den „Richtlinien über die Funktion und 
Aufgaben der Supporter Liaison Officer der Klubs der SFL“ festgehalten. 

Für den Sicherheitsverantwortlichen und den Supporter Liaison Officer sind Pflichtenhefte zu erstellen 
und die Unterschriftsberechtigung zu regeln. Die Sicherheitsverantwortlichen und die SLO der Klubs der SFL 
müssen die von der SFL vorgegebenen Aus- und Weiterbildungskurse absolvieren oder vergleichbare Aus- 
und Weiterbildungen nachweisen. 

Gemäss Kriterium Si.01 und Si.03 ist mit dem Lizenzantrag das Sicherheitskonzept und das SLO-Konzept 
einzureichen (Art. 3 Abs. 5 des Sicherheitsreglements der SFL). Das Sicherheitskonzept ist durch den 
Klubpräsidenten und eine weitere zeichnungsberechtigte Person sowie den Sicherheitsverantwortlichen des 
Klubs zu unterzeichnen. Mit dem Sicherheitskonzept ist jeweils ein Unterschriftenblatt einzureichen, in welchem 
der Stadionsprecher, die Vertreter der Polizei, der Feuerwehr, des Sanitätsdienstes und eines allfällig mit dem 
Ordnungsdienst beauftragten Unternehmens mit ihrer Unterschrift bezeugen, vom Inhalt des schriftlichen 
Konzepts Kenntnis genommen zu haben. 

 
Verpflichtung zum Ersatz: 
Wird eine Funktion während der zu lizenzierenden Spielzeit in den Kriterien Si. 02, Si. 03 oder Si.04 (Anhang 
VI LizRegl) vakant, muss der Lizenznehmer sicherstellen, dass diese Funktion innerhalb einer Frist von 
höchstens 60 Tagen von einer Person übernommen wird, die über die erforderliche Qualifikation verfügt. 

Wird eine Funktion aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls vakant, kann der Lizenzgeber eine Verlängerung 
der 60-Tage-Frist gewähren, wenn ihm überzeugend dargelegt wird, dass die betroffene Person 
medizinisch noch nicht in der Lage ist, ihre Arbeit wiederaufzunehmen. 

Der Lizenznehmer hat der SFL eine solche Ersetzung unverzüglich mitzuteilen. 

 
Kluballianzen (Si.06): 

Zur generellen Abstimmung der Präventions- und Sicherheitsmassnahmen etabliert jeder Klub an seinem 

Standort eine lokale Kluballianz oder eine vergleichbare Dialogplattform im Sinne einer Kluballianz. 

Bestehende Dialogplattformen können ausdrücklich im Sinne einer Kluballianz verstanden werden, sofern 

sie die grundlegenden Merkmale von Kluballianzen erfüllen. (Siehe Merkblatt Kluballianzen SFL). 

In dieser Kluballianz bzw. Dialogplattform sind alle relevanten Anspruchsgruppen vertreten, mindestens 

aber der Sicherheitsverantwortliche und der SLO des Klubs, die Polizei, die lokale Fanarbeit 

sowie lokale Fanorganisationen. Das Umsetzungskonzept der Kluballianz bzw. der standortspezifischen 

Dialogplattform ist im Zuge des Lizenzierungsverfahrens einzureichen. 

Das Konzept ist durch die Klubführung, den Sicherheitsverantwortlichen und den SLO und seitens Polizei 

durch den Spielortverantwortlichen sowie - falls vorhanden - durch einen Vertreter der 

Fanarbeit oder eines Fandachverbands zu unterzeichnen. (Ziffer 13 des Sicherheitskonzepts SFL) 
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7. Kriterien zur sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit 
 
 
Kriterium ESG 1: Sustainability Officer 
Die Klubs der Super League sind verpflichtet, einen Verantwortlichen im Bereich soziale und ökologische 
Nachhaltigkeit einzusetzen, der für die Umsetzung der Richtlinien und Massnahmen im Bereich soziale und 
ökologische Nachhaltigkeit gemäss der SFL-Strategie zuständig ist. 
 
 
Kriterium ESG 2: Sustainability Strategy 
Die Klubs der Super League sind verpflichtet, eine Sustainability Strategy zu entwickeln, um die 
Lizenzanforderungen zu erfüllen. 

Die SFL unterstützt die Klubs bei der Entwicklung oder Anpassung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und stellt 
Umsetzungsvorlagen zur Verfügung. 

 
Folgende Elemente sind für die Erarbeitung der Strategie empfohlen: 

1. Ausgangspunkt: Aktuelle Situation und Herausforderungen des Klubs im Bereich Nachhaltigkeit. 

2. Umgang mit Anspruchsgruppen: Beteiligung von Stakeholdern an der Nachhaltigkeitsstrategie und 
Berücksichtigung ihrer Erwartungen. 

3. Methodik: Vorgehen bei der Strategieentwicklung (z.B. Umfragen, Workshops) 

4. Nachhaltigkeits-Vision und -Mission: Welches übergeordnete Ziel wird im Bereich Nachhaltigkeit 
verfolgt und wie kann es umgesetzt werden? 

5. Fokus der Strategie und Schwerpunkte: Beschreiben, wie Nachhaltigkeitsschwerpunkte festgelegt 
und SFL-Themen eingebunden wurden. 

6. Ziele und Massnahmen: Konkrete Ziele mit definierten Meilensteinen und idealerweise messbaren 
KPIs. 

7. Verankerung der Nachhaltigkeit in der Klub- Organisation: Auf welche Weise hat der Klub 
Nachhaltigkeit in seiner Satzung oder Geschäftsordnung verankert und Verantwortlichkeiten 
festgelegt? 

Das Responsiball Ranking der SFL bildet die Grundlage zur Ableitung der jährlichen Entwicklungsziele in den 
Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Der Sustainability Officer ist dafür verantwortlich, diese 
priorisierten Ziele aufzugreifen, in der Klubstrategie zu verankern und deren konkrete Umsetzung zu planen, zu 
koordinieren und nachzuverfolgen. 

 
 

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit können der Nachhaltigkeitsstrategie der SFL entnommen 
werden: 

https://www.sfl-org.ch/fileadmin/user_upload/241202_SFL_Nachhaltigkeitsbericht_DE.pdf 
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ANHANG I ZUM LIZENZHANDBUCH – EIGNUNGSPRÜFUNG 
 

Die nachfolgenden Fragen sind von der betroffenen Person vollständig zu beantworten. Antworten mit „Ja“ 
sind am Ende des Fragebogens mit den erforderlichen Angaben zu ergänzen. Eine Antwort mit „Nein“ gilt als 
Bestätigung, dass der genannte Umstand nicht zutrifft. 

 
 
1. Beteiligungen an anderen Klubs 

Halten Sie (direkt oder indirekt) Beteiligungen an einem anderen Fussballklub in der Schweiz oder im 
Ausland? Falls ja: Bitte nennen Sie die betreffenden Klubs sowie Art und Umfang Ihrer Beteiligung. 
 
□ Ja □ Nein 

 
 

2. Funktionen bei anderen Sportorganisationen 
Üben Sie bei einem Fussballklub oder einer anderen Sportorganisation eine Funktion in leitender Stellung 
aus (z. B. Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Sportchef)? Falls ja: Bitte nennen Sie die Organisation und 
Ihre Funktion. 
 
□ Ja □ Nein 

 
 

3. Beteiligungen an Wett- oder Glücksspielunternehmen 
Halten Sie direkt oder indirekt Beteiligungen an einem Unternehmen, das Sportwetten, Glücksspiele oder 
ähnliche Dienstleistungen im Sportbereich anbietet, oder üben bei einem solchen Unternehmen eine 
Funktion aus? Falls ja: Bitte benennen Sie das Unternehmen sowie Art und Umfang Ihrer Beteiligung oder 
Funktion. 
 
□ Ja □ Nein 

 
 

4. Behördliche Untersuchungen 
Waren Sie in den letzten fünf Jahren Gegenstand einer behördlichen Untersuchung? Falls ja: Bitte geben 
Sie Einzelheiten an. 
 
□ Ja □ Nein 

 
 

5. Treuhandschaft / verschleierte Beteiligung 
Handeln Sie bei dem geplanten Investment auf eigene Rechnung und haben alle relevanten Informationen 
offengelegt? Falls nein: Bitte legen Sie offen, in wessen Auftrag Sie handeln bzw. welche Dritten 
wirtschaftlich berechtigt sind. 
 
□ Ja □ Nein 

 
 

6. Sportrechtliche Sanktionen 
Waren Sie je (oder sind Sie aktuell) von einem Sportverband (z. B. SFL, SFV, UEFA, FIFA) gesperrt, 
diszipliniert oder suspendiert? Falls ja: Bitte geben Sie Einzelheiten an. 
 
□ Ja □ Nein 
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7. Berufsrechtliche Sanktionen 

Wurden Sie jemals von einer Berufs- oder Aufsichtsorganisation ausgeschlossen, suspendiert oder mit 
Berufsverbot belegt? Falls ja: Bitte geben Sie Einzelheiten an. 
 
□ Ja □ Nein 

 
 

8. Strafrechtliche Verurteilungen (letzte 10 Jahre) 
Wurden Sie in den letzten zehn Jahren in der Schweiz oder im Ausland rechtskräftig wegen einer Straftat 
verurteilt? Falls ja: Bitte geben Sie Einzelheiten an. 
 
□ Ja □ Nein 

 
 

9. Sonstige schwerwiegende Verurteilungen (älter als 10 Jahre) 
Wurden Sie jemals – auch länger als zehn Jahre zurückliegend – wegen Finanzdelikten, Gewaltdelikten, 
Geldwäscherei oder ähnlicher Delikte verurteilt? Falls ja: Bitte geben Sie Einzelheiten an. 
 
□ Ja □ Nein 

 
 

10.  Laufende Verfahren 
Sind Sie derzeit in ein Straf-, Zivil- oder Verwaltungsverfahren involviert, das im Falle einer Verurteilung 
zu einem Ausschlussgrund führen könnte? Falls ja: Bitte geben Sie Einzelheiten an. 

 
□ Ja □ Nein 

 
 

11.  Insolvenzverfahren: Waren Sie jemals persönlich in ein Insolvenzverfahren involviert? Falls ja, geben 
Sie bitte nähere Angaben (z. B. Zeitraum, zuständige Behörde, aktueller Stand). 

 
□ Ja □ Nein 

 
 
12.  Sonstige relevante Umstände: Gibt es weitere Umstände, die Ihre Eignung als Eigentümer, Teilhaber 

oder leitende Person eines Fussballklubs beeinträchtigen könnten (z. B. Interessenkonflikte, 
reputationsschädigende Vorkommnisse)? Falls ja: Bitte erläutern Sie diese. 

 
□ Ja □ Nein 
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Erläuterungen zu den mit «Ja» beantworteten Fragen 
(Bitte auch die Nummer der jeweiligen Frage angeben) 

 
Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäss gemacht wurden. 
Falschangaben oder die Verschweigung wesentlicher Tatsachen stellen einen schweren Verstoss dar und 
können disziplinarische Massnahmen gegen den Unterzeichner und den betreffenden Klub zur Folge haben. 
 
Der Unterzeichner verpflichtet sich, die SFL über jede nachträgliche Veränderung eines in diesem Fragebogen 
erfassten Sachverhalts unverzüglich und unaufgefordert zu informieren. 
 
Die im Rahmen dieses Fragebogens erhobenen Daten werden ausschliesslich zur Durchführung der 
Eignungsprüfung verwendet. Sie unterliegen dem schweizerischen Datenschutzrecht (insb. dem Bundesgesetz 
über den Datenschutz, DSG) und werden nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und zum Zweck der 
Lizenzerteilung verarbeitet. Die SFL behält sich vor, ergänzende Abklärungen zu treffen (z. B. Einsicht in 
Strafregister- oder Betreibungsregister, Einholung externer Referenzen). 
 
Mit Einreichung des Fragebogens erklärt sich der Unterzeichner mit der Datenverarbeitung in diesem Umfang 
ausdrücklich einverstanden. 
 
 
 
Ort, Datum:  _________________________________ 
 
 
Vorname, Name: _________________________________ 
 
 
 
Unterschrift:  _________________________________ 
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ANHANG II ZUM LIZENZHANDBUCH - 

Kriterien zur Erlangung der Solidaritätszahlungen aus den UCC 

(Lizenz III plus) 
 
Die nachfolgenden Kriterien müssen im Rahmen der Klublizenzierung für die Saison 2026/27 erfüllt werden, 
damit ein Klub von den Solidaritätszahlungen der UEFA für diejenigen Klubs profitieren kann, welche nicht in 
einer Ligaphase der UCC teilnehmen. 
 
Die Prüfung und der verbindliche Entscheid erfolgt durch die Lizenzbehörden der SFL. 
 
Die Nummerierung basiert auf dem entsprechenden Artikel des UEFA Reglements zur Klublizenzierung und 
zur finanziellen Nachhaltigkeit (Ausgabe September 2025): 
 
 
Artikel 19 Nachwuchsförderprogramm 
 
19.01  
Der Lizenzbewerber muss über ein schriftlich ausgearbeitetes Nachwuchsförderprogramm verfügen, das vom 
Lizenzgeber genehmigt wurde.  
 
19.02  
Der Lizenzgeber hat die Umsetzung des genehmigten Nachwuchsförderprogramms regelmäßig zu überprüfen 
und dessen Qualität zu beurteilen.  
 
19.03  
Das Programm muss mindestens die folgenden Punkte enthalten: 

a) Ziele und Philosophie der Nachwuchsförderung; 

b) Organisation des Nachwuchsbereichs (Organigramm, beteiligte Organe, Beziehung zum 
Lizenzbewerber, Nachwuchsmannschaften usw.);  

c) Personal (technischer, medizinischer, administrativer Art usw.) sowie dessen erforderliche 
Mindestqualifikationen;  

d) Infrastruktur (Trainings- und Spieleinrichtungen, Verfügbarkeit usw.); 

e) finanzielle Ressourcen (Budget, Beitrag des Lizenzbewerbers, von Spielern, Gemeinden usw.);  

f) fußballtechnische Ausbildung für verschiedene Altersgruppen (spielerische Fähigkeiten, technische, 
taktische und körperliche Fertigkeiten);  

g) Ausbildungsprogramme (Spielregeln, Antidoping, Integrität, Antirassismus); 

h) medizinische Betreuung der Nachwuchsspieler (einschließlich Aufzeichnung medizinischer Daten);  

i) Überprüfungs- und Feedback-Prozess zur Bewertung der Ergebnisse im Hinblick auf die Erreichung der 
gesteckten Ziele;  

j) Dauer des Programms (mindestens drei Jahre, höchstens sieben Jahre). 
 
 

19.04  
Der Lizenzbewerber muss zudem sicherstellen, dass 

- jeder Nachwuchsspieler, der am Nachwuchsförderprogramm teilnimmt, der obligatorischen 
Schulpflicht gemäß der nationalen Gesetzgebung nachkommen kann; und  

- kein Nachwuchsspieler, der am Nachwuchsförderprogramm teilnimmt, daran gehindert wird, seine 
schulische oder berufliche Ausbildung fortzuführen.  
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Artikel 20 Nachwuchsmannschaften 
 
20.01  
Der Lizenzbewerber muss gewährleisten, dass mindestens die folgenden Nachwuchsmannschaften zu seiner 
rechtlichen Einheit, zu einer anderen im Berichtskreis enthaltenen rechtlichen Einheit oder zu einem seiner 
rechtlichen Einheit angeschlossenen Klub gehören:  

a. mindestens vier Nachwuchsmannschaften der Altersklassen von 10 bis 21 Jahren; 

b. mindestens eine U10-Mannschaft oder eine organisierte Fußballaktivität für Kinder unter zehn Jahren.  

 
 
20.02  
Alle Nachwuchsmannschaften mit Ausnahme der Altersklassen unter 10 Jahren müssen an offiziellen 
Wettbewerben oder Programmen teilnehmen, die auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene stattfinden und 
vom UEFA-Mitgliedsverband anerkannt sind.  
 
 
Artikel 21 Frauenfussball-Aktivitäten 
 
21.01  
Der Lizenzbewerber muss den Frauenfussball durch die Umsetzung von Massnahmen und Aktivitäten zur 
Förderung, Professionalisierung und Erhöhung der Beliebtheit des Frauenfussballs unterstützen wie:  

a. Anmeldung einer A- und/oder Nachwuchsmannschaft zu offiziellen Wettbewerben; 

b. Bereitstellung von Unterstützung für einen angeschlossenen Frauenfussballklub; oder 

c. Organisation von anderen, vom Lizenzgeber festgelegten Frauenfussballinitiativen 

 
 
Artikel 22 Medizinische Betreuung von Spielern 
 
22.01  
Der Lizenzbewerber muss Massnahmen ergreifen und durchsetzen, um sicherzustellen, dass alle seine Spieler, 
die in der ersten Mannschaft spielen dürfen, jedes Jahr einer medizinischen Untersuchung gemäss den 
einschlägigen Bestimmungen des Medizinischen Reglements der UEFA unterzogen werden. 
 
22.02  
Der Lizenzbewerber muss Massnahmen ergreifen und durchsetzen, um sicherzustellen, dass alle 
Nachwuchsspieler im Alter von über zwölf Jahren jedes Jahr gemäss den von seinem Lizenzgeber festgelegten 
einschlägigen Bestimmungen, welche der nationalen Gesetzgebung entsprechen müssen, einer medizinischen 
Untersuchung unterzogen werden. 
 
 
Artikel 27 Strategie für soziale und ökologische Nachhaltigkeit 
 
27.01  
Der Lizenzbewerber muss gemäss der UEFA-Strategie für nachhaltigen Fussball 2030 und den einschlägigen 
UEFA-Richtlinien eine Strategie im Bereich soziale und ökologische Nachhaltigkeit entwickeln und umsetzen. 
Diese muss mindestens die Themenbereiche Gleichstellung und Inklusion, Bekämpfung von Rassismus, 
Kinder- und Jugendschutz, Zugang zum Fußball für alle und Umweltschutz enthalten.  
 
 
Artikel 30 Kinder- und Jugendschutz 
 
30.01  
Der Lizenzbewerber muss Massnahmen ergreifen und umsetzen, um das Wohlergehen der Nachwuchsspieler 
zu schützen und sicherzustellen, dass sie sich bei der Teilnahme an vom Lizenzbewerber organisierten 
Aktivitäten in einem sicheren Umfeld befinden.  
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Artikel 35 Trainingseinrichtungen – Mindestanforderungen Infrastruktur 
 
35.01  
Die Infrastruktur von Trainingseinrichtungen muss mindestens die vom Lizenzgeber festgelegten Kriterien 
erfüllen, zum Beispiel:  

a. entsprechende Einrichtungen in einer Halle / im Freien; 

b. Eigenschaften dieser Einrichtungen (d.h. Anzahl und Grösse der Fussballfelder); 

c. Eigenschaften bezüglich Umkleidekabinen; 

d. Notfallraum und dessen Mindestausstattung (d.h. Defibrillator und Erste-Hilfe-Ausrüstung); 

e. Flutlichtanlage; 

f. jegliche andere relevanten Anforderungen des Lizenzgebers. 

 
 
Artikel 41 Medizinische Betreuung Nachwuchsmannschaften 
 
41.01  
Der Lizenzbewerber muss mindestens einen Arzt oder Physiotherapeuten eingesetzt haben, der von den 
zuständigen nationalen Gesundheitsbehörden anerkannt wird und für die medizinische Betreuung der 
Nachwuchsmannschaften zuständig ist.  
 
 
Artikel 45 Fanbeauftragter 
 
45.01  
Der Lizenzbewerber muss einen Fanbeauftragten eingesetzt haben, der als Hauptansprechpartner für die Fans 
fungiert. 
 
45.02  
Der Fanbeauftragte trifft sich regelmässig mit dem relevanten Personal des Klubs und arbeitet mit diesem in 
allen seine Aufgabe betreffenden Belangen zusammen 
 
 
Artikel 50 Leiter des Nachwuchsförderprogramms 
 
50.01  
Der Lizenzbewerber muss einen qualifizierten Leiter des Nachwuchsförderprogramms eingesetzt haben, der 
für den Ablauf des Tagesgeschäfts und für die technischen Aspekte des Nachwuchsbereichs verantwortlich ist. 
 
50.02  
Der Leiter des Nachwuchsförderprogramms muss mindestens über eine der nachfolgend genannten 
Trainerqualifikationen verfügen, die von einem UEFA-Mitgliedsverband in Übereinstimmung mit der UEFA-
Trainerkonvention herausgegeben wurden:  

a. gültige UEFA-Elitejunioren-A-Lizenz; 

b. gültige UEFA-A-Trainerlizenz, wenn der Lizenzgeber (bzw. sein UEFA-Mitgliedsverband) die UEFA-
Trainerkonvention auf Pro-Stufe unterzeichnet hat;  

c. gültige UEFA-B-Trainerlizenz, wenn der Lizenzgeber (bzw. sein UEFA-Mitgliedsverband) die UEFA-
Trainerkonvention auf Pro-Stufe nicht unterzeichnet hat;  

d. gültiger Befähigungsnachweis der UEFA, welcher der geforderten Trainerlizenz gemäß a), b) oder c) 
oben entspricht.  
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Artikel 51 Nachwuchstrainer 
 
51.01  
Der Lizenzbewerber muss für jede zu lizenzierende Nachwuchsmannschaft mindestens einen qualifizierten 
Trainer eingesetzt haben, der in allen fußballerischen Angelegenheiten für diese Nachwuchsmannschaft 
verantwortlich ist.  
 
51.02  
Mindestens drei Nachwuchs-Cheftrainer müssen jeweils mindestens über eine der nachfolgend genannten 
Trainerqualifikationen verfügen, die von einem UEFA-Mitgliedsverband in Übereinstimmung mit der UEFA-
Trainerkonvention herausgegeben wurden:  

a. gültige UEFA-Elitejunioren-A-Lizenz; 

b. gültige UEFA-A-Trainerlizenz, wenn der Lizenzgeber (bzw. sein UEFA-Mitgliedsverband) die UEFA-
Trainerkonvention auf Pro-Stufe unterzeichnet hat;  

c. gültige UEFA-B- oder UEFA-Elitejunioren-B-Trainerlizenz, wenn der Lizenzgeber (bzw. sein UEFA-
Mitgliedsverband) die UEFA-Trainerkonvention auf Pro-Stufe nicht unterzeichnet hat;  

d. gültiger Befähigungsnachweis der UEFA, welcher der geforderten Trainerlizenz gemäss a), b) oder c) 
oben entspricht.  

 
51.03  
Die anderen Nachwuchstrainer müssen über die vom UEFA-Mitgliedsverband festgelegte Mindestqualifikation 
verfügen.  
 
 
Artikel 60 Rechtliche Mindestangaben 
 
60.01  
Der Lizenzbewerber muss die folgenden rechtlichen Mindestangaben über den Lizenzbewerber bzw., falls 
abweichend, das registrierte Mitglied einreichen:  

a. vollständiger rechtlicher Name; 

b. Rechtsform; 

c. Exemplar der aktuell geltenden Statuten (z.B. Gründungsakt); 

d. Auszug aus einem amtlichen Register (z.B. Handelsregister); 

e. Verzeichnis der zeichnungsberechtigten Personen; 

f. Art der erforderlichen Unterschrift (z.B. Einzelunterschrift, Kollektivunterschrift). 
 
60.02  
Der Lizenzbewerber muss außerdem folgende Kontaktinformationen einreichen: 

a. Anschrift des offiziellen Hauptsitzes; 

b. offizielle Kontaktangaben (z.B. Telefon-/Faxnummer und E-Mail-Adressen); 

c. Adresse der offiziellen öffentlich zugänglichen Website; 

d. Name und direkte Kontaktangaben der offiziellen Hauptkontaktperson für 
Klublizenzierungsangelegenheiten. 
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Artikel 67 Jahresabschluss 
 
67.01  
Bis zum vom Lizenzgeber mitgeteilten Datum muss der Lizenzbewerber den Jahresabschluss für die im Jahr 
vor der Frist zur Einreichung des Lizenzantrags beim Lizenzgeber endende Berichtsperiode und vor der Frist 
zur Einreichung der Liste der Lizenzentscheide bei der UEFA erstellen und einreichen. 
 
67.02  
Jahresabschlüsse, einschließlich der Vergleichszahlen für die Vorperiode, müssen in Übereinstimmung mit den 
International Financial Reporting Standards bzw. (gegebenenfalls) nationalen Rechnungslegungsgrundsätzen 
erstellt werden und Folgendes enthalten:  

a. eine Bilanz zum Ende der Berichtsperiode; 

b. eine Gewinn- und Verlustrechnung/Erfolgsrechnung für die Berichtsperiode; 

c. eine Kapitalflussrechnung für die Berichtsperiode; 

d. eine Erklärung zu Veränderungen am Eigenkapital während der Berichtsperiode; 

e. Anhangangaben, bestehend aus den relevanten Rechnungslegungsgrundsätzen und anderen 
erläuternden Anhangangaben; und  

f. Finanzbericht der Unternehmensleitung. 
 
67.03  
Der Jahresabschluss ist von einem unabhängigen Abschlussprüfer (vgl. Anhang E) zu prüfen. 
 
Achtung: Es wird eine ordentliche Revision des Jahresabschlusses verlangt! 
 
Für die übrigen Absätze dieses Artikels und die dazugehörigen Anhänge vgl. UEFA-Reglement zur 
Klublizenzierung und zur finanziellen Nachhaltigkeit: 
 
https://documents.uefa.com/r/UEFA-Reglement-zu-Klublizenzierung-und-finanzieller-Nachhaltigkeit-
2025/Artikel-67-Jahresabschluss-Online  
 
 
Artikel 71 Keine überfälligen Verbindlichkeiten gegenüber Fussballklubs 
 
71.01  
Der Lizenzbewerber hat nachzuweisen, dass zum 31. März des Jahres, das der lizenzierten Spielzeit 
vorausgeht, keine überfälligen Verbindlichkeiten (gemäss Anhang H) gegenüber anderen Fussballklubs aus 
Spielertransfers bestanden haben, die bis zum 28. Februar des Jahres, das der lizenzierten Spielzeit 
vorausgeht, fällig waren. 
 
Für die übrigen Absätze dieses Artikels vgl. UEFA-Reglement zur Klublizenzierung und zur finanziellen 
Nachhaltigkeit: 
 
https://documents.uefa.com/r/UEFA-Reglement-zu-Klublizenzierung-und-finanzieller-Nachhaltigkeit-
2025/Artikel-71-Keine-uberfalligen-Verbindlichkeiten-gegenuber-Fussballklubs-Online  


